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Zweite Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung der 
Universität Heidelberg für den Bachelorstudiengang  
Translation Studies for Information Technologies 
 
vom 21.Mai 2019 
 
 
 
Aufgrund von § 32 Absatz 1, Absatz 4 Nr. 1 und Nr. 6 des Gesetzes über 
die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz-LHG), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl. vom 29. März 
2018, S. 85 ff), hat der Senat der Universität Heidelberg am 5. Februar 
2019 und der Senat der Hochschule Mannheim am 25. April 2019 die 
nachstehende zweite Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang Translation Studies for Information Technologies vom 
28.Juli 2003 (Mitteilungsblatt des Rektors der Universität Heidelberg vom 
30.09.2003, S. 649 ff.), zuletzt geändert am 12. August 2016 (Mitteilungs-
blatt des Rektors der Universität Heidelberg Nr. 12/2016 vom 20.09.2016, 
S. 673 ff.) beschlossen. 
 
Der Rektor der Universität Heidelberg hat seine Zustimmung am 17. Mai 
2019 erteilt und der Rektor der Hochschule Mannheim hat seine Zustim-
mung am 21. Mai 2019 erteilt. 
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Artikel 1 
 
(1) § 21 Absatz 1 wird wie folgt neugefasst: 

„Prüfungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, kön-
nen zwei Mal wiederholt werden. Fehlversuche an anderen Universitäten 
sind dabei anzurechnen. Für eine zweite Wiederholung (Drittversuch) von 
Prüfungsleistungen wird die Inanspruchnahme einer Studienfachberatung 
durch die für das Modul zuständige Hochschule dringend empfohlen. Eine 
zweite Wiederholung der Orientierungsprüfung, der Bachelorarbeit oder 
der mündlichen Abschlussprüfung ist ausgeschlossen.” 
 
 
(2) In der Anlage 1 werden unter (a) Studienanteile der fachwissen-
schaftlich-technischen Übersetzung am Institut für Übersetzen und Dolmet-
schen bei 5b. Modul: Erweiterung der fachlichen Kompetenz (Wahlpflicht-
modul) bei dem Titel der vierten Lehrveranstaltung die Worte „im zugehöri-
gen Ergänzungsfach” durch die Worte „in dem/den zugehörigen Ergän-
zungsfach/-fächern” ersetzt. 

 
 

(3) In der Anlage 2 werden unter B: Zusatzqualifikationen bei 9. die Wor-
te „das Ergänzungsfach” durch die Worte „das/die Ergänzungsfach/-fächer” 
ersetzt. 
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Artikel 2 
 
Die vorstehenden Änderungen treten am ersten Tag des auf die Veröffent-
lichung im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 17.Mai 2019  Mannheim, den 21.Mai 2019 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel gez. Prof. Dr. Thomas Schüssler 

Rektor      Rektor in Vertretung 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die 
Erweiterungsfächer im Master of Education, 
Profillinie „Lehramt Gymnasium” 
– Allgemeiner Teil – 
 
vom 19.Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch das 
Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 
im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg und zur Änderung des Lan-
deshochschulgesetzes vom 23. Februar 2016 (GBl. vom 26. Februar 2016, 
S. 108), in Verbindung mit §§ 2 und 6 der Rahmenvorgabenverordnung 
Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 
2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 
(GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Heidelberg am 25. September 
2018 die nachstehende Prüfungsordnung beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
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Abschnitt I. Allgemeines 

 § 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfung 

 § 2 Mastergrad 

 § 3 Regelstudienzeiten, Studienaufbau, Umfang des  
   Lehrangebots 

 § 4 Module, Leistungspunkte, Notenliste 

 § 5 Prüfungsausschüsse 

 § 6 Prüfer und Beisitzer 

 § 7 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie  
   Studienabschlüssen 

 § 8 Rücktritt, Versäumnis, Fristüberschreitung, Täuschung 

 § 9 Arten von studienbegleitenden Prüfungen 
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 § 13 Umfang und Art der Masterprüfung 

 § 14 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
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Abschnitt III. Schlussbestimmungen 

 § 21 Ungültigkeit von Prüfungen 

 § 22 Einsicht in die Prüfungsakten 

 § 23 Inkrafttreten 
 
 
 
Abschnitt I. Allgemeines 
 
§ 1 Gegenstand des Studiums und der Prüfungen 
 
(1) Gegenstand des Studiums im jeweiligen Erweiterungsfach im Master 
of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, ist eine Fachwissenschaft 
mit ihrer Fachdidaktik sowie die Masterarbeit.  
 
 
(2) Durch die Prüfung zum "Master of Education" soll festgestellt werden, 
ob die Studierenden die Grundlagen des gewählten Erweiterungsfachs be-
herrschen, die Zusammenhänge der einzelnen Disziplinen überblicken, die 
Fähigkeit besitzen, tiefergehende wissenschaftliche Methoden und Er-
kenntnisse anzuwenden sowie nach wissenschaftlichen Grundsätzen selb-
ständig zu arbeiten und ob sie die für den Übergang in die Berufspraxis 
notwendigen Grundlagen, das theoretische Wissen und die methodischen 
und praktischen Fähigkeiten und Kompetenzen erworben haben. 
 
 
(3) Die Zulassung zum Studium wird in gesonderten Zulassungssatzun-
gen geregelt. 
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§ 2 Mastergrad 
 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität Heidelberg den 
akademischen Grad "Master of Education" (abgekürzt M. Ed.). 
 
 
 
§ 3 Regelstudienzeit, Studienaufbau, Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Die Regelstudienzeit für den Masterstudiengang beträgt je nach Stu-
dienvariante gemäß Absatz 3 einschließlich der Zeit für die Anfertigung der 
Masterarbeit drei bzw. vier Semester. 
 
 
(2) In den Erweiterungsfächern, die dies in ihrem jeweiligen Besonderen 
Teil der Prüfungsordnung vorsehen, können Studierende auf Antrag zu ei-
nem Teilzeitstudium zugelassen werden. Das Nähere regelt die Ordnung 
zur Regelung des Teilzeitstudiums an der Universität Heidelberg (Teilzeit-
studienO) in der jeweils geltenden Fassung. Durch die Zulassung zum 
Teilzeitstudium verlängert sich die Regelstudienzeit entsprechend den dort 
getroffenen Bestimmungen. Hinsichtlich der Bearbeitungszeiten von schrift-
lichen Prüfungsleistungen ist § 4 Abs. 3 TeilzeitstudienO zu beachten. 
 
 
(3) Der für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums erforderli-
che Gesamtumfang im Pflicht- und Wahl(pflicht)bereich beträgt 90 bzw. 
120 Leistungspunkte. 
 
 
(4) Das Studium ist modular aufgebaut. Der Studienaufbau ist in dem je-
weiligen Besonderen Teil der Prüfungsordnung geregelt. 
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(5) Das Verschränkungsmodul bietet die Möglichkeit zur hochschulüber-
greifenden Kooperation für die Fächer mit der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg und verschränkt Fachwissenschaft und Fachdidaktik in mindes-
tens einem Modul mit mindestens 6 Leistungspunkten, d.h. 4 Leistungs-
punkten Fachdidaktik und 2 Leistungspunkten Fachwissenschaft. Abwei-
chungen hiervon können für die Studienvariante mit dreisemestriger Re-
gelstudienzeit im Besondern Teil der Prüfungsordnung geregelt werden. 
Die Einzelheiten sind im jeweiligen Modulhandbuch festgelegt. Das Studi-
um kann durch gleichzeitige Immatrikulation an der Universität Heidelberg 
und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg erfolgen. 
 
 
(6) Die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveranstaltungen 
für die Erweiterungsfächer sind in den jeweiligen Besonderen Teilen der 
Prüfungsordnung der jeweiligen Erweiterungsfächer aufgeführt. 
 
 
(7) Unterrichts- und Prüfungssprache ist grundsätzlich deutsch bzw. die 
Sprache des jeweiligen Faches. Lehrveranstaltungen und Prüfungen kön-
nen ganz oder teilweise auch in englischer Sprache abgehalten werden.  
 
 
(8) Soweit vorgeschriebene Kenntnisse in einer alten Fremdsprache (La-
tein, Griechisch, Hebräisch) nicht durch das Reifezeugnis oder einen ande-
ren geeigneten Nachweis nachgewiesen sind, bleiben je Fremdsprache bis 
zu zwei Semester unberücksichtigt. Sind moderne Fremdsprachen Studi-
envoraussetzung, können für diese, mit Ausnahme von Englisch, zusam-
men bis zu zwei Semester zusätzlich verwendet werden. Dies gilt nicht, so-
fern die Sprachkenntnisse bereits für einen anderen Studiengang nachge-
holt worden sind. 
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(9) Zuständig für die Einhaltung der Regelungen dieses Allgemeinen 
Teils der Prüfungsordnung sowie der Regelungen der Besonderen Teile 
der Prüfungsordnung sind die Prüfungsausschüsse gem. § 5. Der zentrale 
Prüfungsausschuss ist zuständig für allgemeine Regelungen; dies sind sol-
che, die die Masterarbeit und alle Erweiterungsfächer betreffen. Für die 
fachspezifischen Fragestellungen im jeweiligen Erweiterungsfach ist jeweils 
ein Fach- bzw. Fakultätsprüfungsausschuss zuständig. 
 
 
 
§ 4 Module, Leistungspunkte, Notenliste 
 
(1) Ein Modul ist eine thematisch und zeitlich abgeschlossene Lehr- und 
Lerneinheit, die eine oder mehrere Lehrveranstaltungen sowie die Studien- 
und Prüfungsleistungen enthält. Ohne diese Studien- und Prüfungsleistun-
gen können Module weder erfolgreich abgeschlossen noch Leistungspunk-
te vergeben werden. 
 
 
(2) Die Masterarbeit stellt ein eigenes Modul dar. 
 
 
(3) Es wird unterschieden zwischen 

- Pflichtmodulen, die von allen Studierenden absolviert werden 
müssen; 

- Wahlpflichtmodulen, bei denen die Studierenden aus einem be-
grenzten Angebot von Modulen auswählen können; 

- Wahlmodulen: die Studierenden haben die freie Wahlmöglichkeit 
innerhalb des Modulangebotes des jeweiligen Erweiterungsfachs. 

 
 
(4) Für das Bestehen eines Moduls müssen alle Teilleistungen innerhalb 
des Moduls mit mindestens „ausreichend" (4,0) oder mit „bestanden” be-
wertet worden sein (= Modulteilnoten). 
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(5) Für erfolgreich absolvierte Studien- und Prüfungsleistungen werden 
Leistungspunkte vergeben. Dabei entspricht ein Leistungspunkt einem zeit-
lichen Arbeitsaufwand für den Studierenden von 30 Stunden. 
 
 
(6) Leistungsnachweise, die als studienbegleitende Prüfungsleistungen 
anerkannt werden sollen, dürfen nicht mehrfach, sondern nur in einem 
Fach vorgelegt werden. Soweit Fächer zwingend dieselbe Lehrveranstal-
tung vorschreiben, kann die Vorlage in beiden Fächern genehmigt werden. 
Die Entscheidung hierüber trifft der zuständige Fach-bzw. Fakultätsprü-
fungsausschuss. 
 
 
(7) Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen kann das erfolgreiche Absol-
vieren anderer Lehrveranstaltungen voraussetzen. Näheres kann in den 
jeweiligen Besonderen Teilen der Prüfungsordnung für die jeweiligen Er-
weiterungsfächer geregelt werden. 
 
 
(8) Auf Antrag des Studierenden wird eine Notenliste (Transcript of re-
cords) ausgestellt. Darin werden alle Modul(-teil-)prüfungen zusammen mit 
den jeweiligen Leistungspunkten und den Noten bzw. dem Zusatz „bestan-
den” bzw. „nicht bestanden” verzeichnet. 
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§ 5 Prüfungsausschüsse 
 
(1) Für allgemeine Regelungen – dies sind solche, die die Masterarbeit 
und alle Erweiterungsfächer betreffen – ist ein zentraler Prüfungsaus-
schuss für die Erweiterungsfächer zuständig. Für die fachspezifischen Fra-
gestellungen im jeweiligen Erweiterungsfach ist ein Fach- bzw. Fakultäts-
prüfungsausschuss zuständig; dieser kann für mehrere Erweiterungsfächer 
zuständig sein. Der zentrale Prüfungsausschuss sowie die Fach- bzw. Fa-
kultätsprüfungsausschüsse, sofern für letztere in den Besonderen Teilen 
nicht abweichend geregelt, bestehen jeweils aus mindestens zwei Hoch-
schullehrern und einem Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Der 
Vorsitzende des zentralen Prüfungsausschusses für die Profillinie „Lehramt 
Sekundarstufe I” der Pädagogischen Hochschule Heidelberg ist beraten-
des Mitglied des zentralen Prüfungsausschusses für die Erweiterungsfä-
cher in der Profillinie „Lehramt Gymnasium”. In die Prüfungsausschüsse 
kann jeweils ein Studierender mit beratender Stimme aufgenommen wer-
den. Der Vorsitzende und die Stellvertretung sowie das weitere Mitglied 
des Fach- bzw. Fakultätsprüfungsausschusses werden vom jeweiligen Fa-
kultätsrat, der zentrale Prüfungsausschuss von den Fakultätsräten der leh-
rerbildenden Fakultäten, auf jeweils zwei Jahre bestellt, die Amtszeit des 
Studierenden beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorsitzende 
und die Stellvertretung müssen Hochschullehrer sein. 
 
 
(2) Die jeweiligen Prüfungsausschüsse achten darauf, dass die Bestim-
mungen der jeweiligen Prüfungsordnung eingehalten werden. Sie bestellen 
die Prüfer und Beisitzer. Die jeweiligen Prüfungsausschüsse können die 
Bestellung auf den Vorsitzenden oder an einen an einem Institut oder der 
Fakultät oder dem zuständigen Prüfungsamt Beauftragten übertragen. Sie 
können zu allen die Prüfungen betreffenden Fragen angerufen werden. 
 
 
(3) Der jeweilige Vorsitzende führt die Geschäfte des jeweiligen Prü-
fungsausschusses, bereitet die Sitzungen vor, leitet sie und entscheidet bei 
Stimmengleichheit. 
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(4) Der jeweilige Prüfungsausschuss kann weitere Aufgaben des Prü-
fungsausschusses auf den Vorsitzenden oder an einen an einem Institut 
oder der Fakultät oder dem zuständigen Prüfungsamt Beauftragten jeder-
zeit widerruflich übertragen, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entge-
genstehen. Der jeweilige Prüfungsausschuss ist über die Erledigung der 
Aufgaben regelmäßig zu unterrichten. 
 
 
(5) Die Mitglieder des jeweiligen Prüfungsausschusses haben das Recht, 
der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. Das studentische Mitglied – 
sofern vorhanden – darf nur teilnehmen, wenn der Prüfling einverstanden 
ist. 
 
 
(6) Die Mitglieder des jeweiligen Prüfungsausschusses, die Prüfer und 
Beisitzer sowie die administrativen Mitarbeiter an Prüfungsverfahren unter-
liegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst 
stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 
 
 
(7) Ablehnende Entscheidungen eines Prüfungsausschusses oder des 
jeweiligen Vorsitzenden sind dem Prüfling unverzüglich schriftlich mit Be-
gründung mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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§ 6 Prüfer und Beisitzer 
 
(1) Zur Abnahme von Prüfungen, die nicht studienbegleitend in Verbin-
dung mit einzelnen Lehrveranstaltungen durchgeführt werden, sind in der 
Regel nur Hochschullehrer und Privatdozenten der jeweiligen Fakultät der 
Universität Heidelberg befugt. Akademische Mitarbeiter der Universität 
Heidelberg sind nur dann zur Abnahme von nicht studienbegleitenden Prü-
fungen berechtigt, wenn ihnen vom jeweiligen Fakultätsrat bzw. Fakultäts-
vorstand die Prüfungsbefugnis übertragen worden ist. Lehrpersonen der 
Pädagogischen Hochschule Heidelberg kann bei Vorliegen einer entspre-
chenden Qualifikation die Prüfungsberechtigung für die Masterarbeit vom 
jeweiligen Fakultätsrat übertragen werden. 
 
 
(2) Bei studienbegleitenden Prüfungsleistungen ist in der Regel die für 
die entsprechende Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson Prüfer. 
Für Lehrveranstaltungen, die an der Pädagogischen Hochschule Heidel-
berg durchgeführt werden, sind die verantwortlichen Lehrpersonen der Pä-
dagogischen Hochschule Heidelberg Prüfer. 
 
 
(3) Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Mas-
terprüfung oder eine mindestens gleichwertige Prüfung abgelegt hat. 
 
 
(4) Der Prüfling kann für die Masterarbeit einen Prüfer aus dem jeweili-
gen Fach vorschlagen; ein Rechtsanspruch auf Zuweisung eines bestimm-
ten Prüfers wird dadurch nicht begründet. 
 
 
(5) Der Vorsitzende des jeweiligen Prüfungsausschusses sorgt dafür, 
dass dem Prüfling die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben 
werden. 
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(6) Prüfungsberechtigte können – ihr Einverständnis vorausgesetzt – bis 
zu zwei Jahre nach Verlassen der Universität Heidelberg zu Prüfenden be-
stellt werden. 
 
 
 
§ 7 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie Stu-

dienabschlüssen 
 
(1) Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabschlüsse, die in 
Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen und Berufsakademien der Bundesrepublik Deutschland oder in 
Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen erbracht worden sind, werden anerkannt, sofern hinsichtlich 
der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher Unterschied zu den Leis-
tungen oder Abschlüssen besteht, die ersetzt werden. Die Anerkennung 
dient der Fortsetzung des Studiums, dem Ablegen von Prüfungen, der Auf-
nahme eines weiteren Studiums oder der Zulassung zur Promotion. § 15 
Abs. 3 und 4 des Landesbeamtengesetzes bleibt unberührt. 
 
 
(2) Die Teilnahme an anerkannten Fernstudieneinheiten wird wie das 
entsprechende Präsenzstudium auf die Studienzeit angerechnet. 
 
 
(3) Es obliegt dem Antragsteller, die erforderlichen Informationen über 
die anzuerkennende Leistung bereitzustellen. Die Beweislast dafür, dass 
ein Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei 
der Stelle, die das Anerkennungsverfahren durchführt. 
 
 
(4) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutsch-
land mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich 
(Äquivalenzabkommen) Studierende ausländischer Staaten abweichend 
von Absatz 1 und § 29 Abs. 2 S. 5 des Landeshochschulgesetzes begüns-
tigen, gehen die Regelungen der Äquivalenzabkommen vor. 
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(5) Studien- und Prüfungsleistungen sollen auf der Grundlage eines Leis-
tungspunktesystems bewertet werden, das die Anrechnung erbrachter 
Leistungen auf gleiche oder verwandte Studiengänge derselben oder an-
derer Hochschulen ermöglicht; Entsprechendes gilt für Berufsakademien, 
soweit Gleichwertigkeit gegeben ist. 
 
 
(6) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, so sind die 
Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und 
nach Maßgabe dieser Prüfungsordnung in die Berechnung der Fachnote 
bzw. Gesamtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen 
wird der Vermerk „bestanden” aufgenommen. Eine Kennzeichnung der An-
rechnung als solcher im Transcript of Records ist möglich. 
 
 
(7) Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähig-
keiten sind auf ein Hochschulstudium anzurechnen, wenn 

1. zum Zeitpunkt der Anrechnung die für den Hochschulzugang gel-
tenden Voraussetzungen erfüllt sind, 

2. die auf das Hochschulstudium anzurechnenden Kenntnisse und 
Fähigkeiten den Studien- und Prüfungsleistungen, die sie erset-
zen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind und 

3. die Kriterien für die Anrechnung im Rahmen einer Akkreditierung 
überprüft worden sind. 

Außerhalb des Hochschulsystems erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten 
dürfen höchstens 50 % des Hochschulstudiums ersetzen. Die Masterarbeit 
ist von der Anerkennung ausgeschlossen. Wenn für die Anerkennung be-
stimmter Kenntnisse und Fähigkeiten erforderliche einzelne Leistungen 
fehlen, kann der jeweilige Prüfungsausschuss eine Einstufungsprüfung 
vorsehen. 
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(8) Bei Kontaktstudien können für Studien- und Prüfungsleistungen Leis-
tungspunkte vergeben werden. Für die Anrechnung von Leistungspunkten 
aus Kontaktstudien auf ein Hochschulstudium gelten Absatz 2 und 5 sowie 
Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 entsprechend. Für die Anrechnung von außer-
halb des Hochschulsystems erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf 
Kontaktstudien gilt Absatz 7 entsprechend. 
 
 
(9) Die Entscheidungen nach § 7 trifft der jeweils zuständige Prüfungs-
ausschuss oder eine vom Prüfungsausschuss gemäß § 5 Abs. 4 beauftrag-
te Person. 
 
 
 
§ 8 Rücktritt, Versäumnis, Fristüberschreitung und Täuschung 
 
(1) Eine Prüfung wird mit "nicht ausreichend" (5,0) bzw. mit „nicht be-
standen” bewertet, wenn der Prüfling einem Prüfungstermin ohne triftigen 
Grund fernbleibt oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftigen 
Grund zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung 
nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit erbracht wird, es sei denn, der Prüf-
ling hat die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(2) Ein Rücktritt von der Prüfung ist – sofern im Besonderen Teil der Prü-
fungsordnung für das jeweilige Erweiterungsfach nicht anderweitig geregelt 
– nach erfolgter Anmeldung ohne die Angabe von Gründen nur bis zu einer 
Woche vor der Prüfung möglich, danach nur unter der Angabe von Grün-
den gemäß Absatz 3. 
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(3) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gemäß Absatz 1 geltend 
gemachten Gründe müssen dem jeweiligen Prüfungsausschuss unverzüg-
lich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des 
Prüflings oder eines von ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes 
ist ein ärztliches Attest vorzulegen; in Zweifelsfällen kann ein qualifiziertes 
ärztliches Attest verlangt werden. Werden die Gründe anerkannt, wird ein 
neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse 
sind in diesem Fall anzurechnen. 
 
 
(4) Bei seiner Entscheidung, ob die Überschreitung einer Frist für die 
Anmeldung oder Ablegung von Prüfungen vom Prüfling zu vertreten ist, hat 
der jeweilige Prüfungsausschuss die Schutzbestimmungen entsprechend 
dem Mutterschutzgesetz und den gesetzlichen Bestimmungen über die El-
ternzeit zu beachten und deren Inanspruchnahme zu ermöglichen. Ent-
sprechendes gilt für Studierende mit Behinderungen oder chronischen Er-
krankungen sowie für Studierende mit pflegebedürftigen Angehörigen im 
Sinne von § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes. 
 
 
(5) Versucht der Prüfling, das Ergebnis der Prüfung durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die be-
treffende Prüfung mit "nicht ausreichend" (5,0) bzw. mit „nicht bestanden” 
bewertet. In besonders schweren Fällen kann vom jeweiligen Prüfungs-
ausschuss der endgültige Ausschluss von der Prüfung ohne Wiederho-
lungsmöglichkeit ausgesprochen werden. Ein Prüfling, der den ordnungs-
gemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann vom Prüfungsberechtigten oder 
Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen wer-
den; in diesem Fall wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht ausrei-
chend" (5,0) bzw. „nicht bestanden” bewertet. In schwerwiegenden Fällen 
kann der jeweilige Prüfungsausschuss den Prüfling von der Erbringung 
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 
  



715 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

(6) Der Prüfling kann innerhalb einer Frist von einer Woche verlangen, 
dass die Entscheidungen nach Absatz 5 Satz 1 und 3 vom jeweiligen Prü-
fungsausschuss überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind dem 
Prüfling unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
 
§ 9 Arten von studienbegleitenden Prüfungen 
 
(1) Studienbegleitende Prüfungen können abgelegt werden in Form von  

1. mündlichen Prüfungen; 

2. schriftlichen Prüfungen (gegebenenfalls in elektronischer Form); 

3. weitere Formen (z.B. sportpraktische Prüfungen) können im jewei-
ligen Besonderen Teil der Prüfungsordnung geregelt werden. 

 
 
(2) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er 
wegen länger andauernder oder ständiger gesundheitlicher Beeinträchti-
gungen nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgesehenen Weise zu erbringen, kann der jeweilige Prüfungsausschuss 
gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Weise zu er-
bringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 
 
 
 
§ 10 Studienbegleitende mündliche Prüfungen 
 
(1) In den mündlichen Prüfungen soll der Prüfling nachweisen, dass die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkannt werden und spezielle Fra-
gestellungen in diese Zusammenhänge eingeordnet werden können. Fer-
ner soll festgestellt werden, ob der Prüfling über ein dem Fachgebiet ent-
sprechendes Grundlagenwissen verfügt. 
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(2) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung 
abgelegt werden. Die Dauer von Einzelprüfungen beträgt zwischen 15 und 
60 Minuten, bei Gruppenprüfungen zwischen 60 und 120 Minuten, wobei 
auf jeden Prüfling 15 bis 30 Minuten entfallen sollen. 
 
 
(3) Das Ergebnis ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. 
 
 
 
§ 11 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
 
(1) In den schriftlichen Prüfungen soll der Prüfling nachweisen, dass er in 
begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Metho-
den des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer Lösung finden 
kann. 
 
 
(2) Die Dauer von studienbegleitenden Klausurarbeiten beträgt zwischen 
30 und 180 Minuten. Sofern Multiple-Choice-Klausuren durchgeführt wer-
den sollen, sind diese im jeweiligen Besonderen Teil der Prüfungsordnung 
für die jeweiligen Erweiterungsfächer geregelt. 
 
 
(3) Sofern eine schriftliche Prüfungsleistung in Form einer Hausarbeit, 
eines Essays, einer Rezension oder einer anderen schriftlichen Ausarbei-
tung erbracht wird, hat der Prüfling zu versichern, dass er diese selbständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel verwendet hat. 
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(4) Zur Überprüfung auf Plagiate können von den Prüfern geeignete 
technische Verfahren angewendet werden. Bei Feststellung eines Plagiats 
bzw. im Verdachtsfall kann sich der Prüfer vom jeweiligen Prüfungsaus-
schuss oder von einer gemäß § 5 Abs. 4 vom jeweiligen Prüfungsaus-
schuss beauftragten Kommission beraten lassen. Im Fall eines nachgewie-
senen Plagiats wird die betreffende Prüfung mit „nicht ausreichend” (5,0) 
bzw. mit „nicht bestanden” bewertet; § 8 Abs. 5 gilt entsprechend. Vor einer 
Entscheidung ist dem Prüfling Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
 
 
(5) Das Bewertungsverfahren von schriftlichen Prüfungen soll nicht län-
ger als sechs Wochen dauern. 
 
 
 
§ 12 Bewertung der Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den je-
weiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind fol-
gende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 

2 = gut   = eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt; 

3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen An-
forderungen entspricht; 

4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch 
den Anforderungen genügt; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischen-
werte durch Verringern oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet 
werden; die Note 0,7 und Werte zwischen 4,0 und 5,0 sind ausgeschlos-
sen. 
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(2) Aus den ungerundeten Modulteilnoten wird eine Modulendnote mit 
einer Gewichtung entsprechend der Anzahl der Leistungspunkte ermittelt. 
Ist in einem Modul eine Modulabschlussprüfung abzulegen, so bildet die 
Note der Modulabschlussprüfung die Note für dieses Modul. Abweichun-
gen hiervon können im Besonderen Teil der Prüfungsordnung für die jewei-
ligen Erweiterungsfächer festgelegt werden. 
 
 
(3) Für jedes Erweiterungsfach gibt es eine Fachnote. Diese berechnet 
sich gemäß § 18 Abs. 2, sofern im jeweiligen Besonderen Teil der Prü-
fungsordnung nicht abweichend geregelt. 
 
 
(4) Bei der Bildung der Modulendnoten, der Fachnote und der Gesamt-
note der Masterprüfung wird nur die erste Stelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die 
Gesamtnote der Masterprüfung wird gemäß § 18 Abs. 3 berechnet. 
 
 
(5) Die Fachnote und die Gesamtnote der Masterprüfung lauten: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5    sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis 2,5   gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis 3,5   befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis 4,0   ausreichend 

Lautet die Gesamtnote der Masterprüfung „sehr gut (1,0)”, so wird das 
Prädikat „mit Auszeichnung” verliehen. 
 
 
(6) Die Studierenden, die die entsprechende Masterprüfung erfolgreich 
abgelegt haben, erhalten auf Antrag zusätzlich zu der Abschlussnote nach 
deutschem System eine relative Note (ECTS-Note) entsprechend des je-
weils gültigen ECTS User’s Guide. 
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Abschnitt II. Masterprüfung 
 
§ 13 Umfang und Art der Masterprüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

1. der erfolgreichen Teilnahme an den im Besonderen Teilen der 
Prüfungsordnung des jeweiligen Erweiterungsfaches aufgeführten 
Modulen und Lehrveranstaltungen im Bereich Fachwissenschaft 
und Fachdidaktik (ggf. inklusive etwaiger Abschlussprüfungen), 

2. der Masterarbeit im Erweiterungsfach, 

3. dem erfolgreichen Abschluss des Master of Education gemäß der 
Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Teilstudien-
gänge im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – 
Allgemeiner Teil oder eines Staatsexamens für das Lehramt an 
Gymnasien oder eines gleichwertigen Abschlusses. 

 
 
(2) Die Prüfungen zu Absatz 1 Nr. 1 werden im Rahmen der jeweiligen 
Lehrveranstaltung bzw. des jeweiligen Moduls abgelegt und erfolgen in der 
Regel schriftlich und/oder mündlich. Die Form der Leistungserbringung wird 
vom Leiter der Lehrveranstaltung bzw. den Leitern der dem Modul zugehö-
rigen Lehrveranstaltungen bzw. vom Modulbeauftragten bestimmt und spä-
testens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben. 
 
 
(3) § 9 Abs. 2 gilt entsprechend. 
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§ 14 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterprüfung 
 
(1) Zu Prüfungsleistungen im gewählten Erweiterungsfach kann nur zu-

gelassen werden, wer 

1. an der Universität Heidelberg für das jeweilige Erweiterungsfach 
im Master of Education eingeschrieben ist und 

2. seinen Prüfungsanspruch in dem gewählten Erweiterungsfach 
oder verwandten Studiengängen bzw. im Master of Education 
insgesamt oder einem verwandten Studiengang nicht verloren 
hat. 

 
 
(2) Die Zulassung zu den studienbegleitenden Prüfungen erfolgt im 
Rahmen der einzelnen Lehrveranstaltungen bzw. Module. 
 
 
 
§ 15 Zulassungsvoraussetzungen- und verfahren zur Masterarbeit 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist schriftlich an den Vor-
sitzenden des zentralen Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrags-
formular sind beizufügen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in § 14 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen, 

2. den Nachweis über den erfolgreichen Abschluss eines Studien-
gangs Master of Education, Profillinie Lehramt Gymnasium, oder 
Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien oder einen gleich-
wertigen Abschluss und 

3. falls zutreffend, Nachweise über nachträglich erbrachte Studien-
voraussetzungen, z.B. spezielle Sprachkenntnisse und 

4. Nachweis über erfolgreich absolvierte Lehrveranstaltungen und 
Module des gewählten Erweiterungsfachs gemäß des jeweiligen 
Besonderen Teils der Prüfungsordnung und 
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5. eine Erklärung darüber, ob der Prüfling im gewählten Erweite-
rungsfach oder in verwandten Studiengängen bereits eine Mas-
terprüfung nicht bestanden hat oder sich in einem Prüfungsver-
fahren solcher Studiengänge befindet. 

 
 
(2) Liegen zum Zeitpunkt der Zulassung zur Masterarbeit noch nicht alle 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 vor, so 
sind diese spätestens bis zur nächsten Prüfungsmöglichkeit beim zentralen 
Prüfungsausschuss nachzureichen. In begründeten Ausnahmefällen kann 
die Frist zur Nachreichung vom zentralen Prüfungsausschuss verlängert 
werden. 
 
 
(3) Kann der Prüfling die erforderlichen Nachweise nicht in der vorge-
schriebenen Weise erbringen, so kann der zentrale Prüfungsausschuss 
gestatten, die Nachweise auf eine andere Art zu führen. 
 
 
(4) Aufgrund des Antrages entscheidet der zentrale Prüfungsausschuss 
über die Zulassung zur Masterarbeit. Eine Ablehnung ist schriftlich mitzutei-
len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 
 
(5) Der Antrag auf Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen gemäß § 14 und gemäß Absatz 1 nicht er-
füllt sind oder 

2. die Unterlagen gemäß Absatz 1 bzw. Absatz 3 unvollständig sind 
und trotz Aufforderung nicht vervollständigt wurden oder 

3. der Prüfling die Masterprüfung im gewählten Erweiterungsfach 
oder verwandten Studiengängen endgültig nicht bestanden oder 
den Prüfungsanspruch verloren hat bzw. im Master of Education 
insgesamt oder einem verwandten Studiengang den Prüfungsan-
spruch verloren hat. 
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§ 16 Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, inner-
halb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Gebiet seines Erweite-
rungsfaches selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 
 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jedem Prüfungsberechtigten gemäß § 6 
Abs. 1 ausgegeben und betreut werden. 
 
 
(3) Der Prüfling muss spätestens sechs Monate nach Ablegen der letz-
ten studienbegleitenden Prüfung – d.h. zum Beispiel Klausurdatum oder 
Abgabedatum der Hausarbeit – gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1 bzw. nach Able-
gen der letzten Prüfungsleistung im Master of Education, Profillinie Gym-
nasium, je nachdem welche dieser Prüfungsleistungen zuletzt erfolgt, die 
Masterarbeit beginnen oder einen Antrag auf Zuteilung des Themas der 
Masterarbeit beim Vorsitzenden des zentralen Prüfungsausschusses stel-
len. Bei Versäumen der genannten Frist wird die Masterarbeit mit "nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüber-
schreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(4) Das Thema der Masterarbeit wird im Benehmen mit dem Prüfling 
vom ersten Prüfer der Arbeit festgelegt. Auf Antrag sorgt der Vorsitzende 
des zentralen Prüfungsausschusses in Absprache mit dem jeweiligen 
Fach- bzw. Fakultätsprüfungsausschuss dafür, dass der Prüfling rechtzeitig 
ein Thema für die Masterarbeit erhält. Dem Prüfling ist Gelegenheit zu ge-
ben, für das Thema Vorschläge zu machen; ein Rechtsanspruch auf das 
vorgeschlagene Thema wird dadurch nicht begründet. Die Ausgabe des 
Themas erfolgt über den Vorsitzenden des zentralen Prüfungsausschus-
ses. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 
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(5) Die Bearbeitungszeit (gemessen von der Ausgabe des Themas bis 
zur Abgabe) beträgt siebzehn Wochen. In Ausnahmefällen kann die Frist 
vom zentralen Prüfungsausschuss im Benehmen mit dem ersten Prüfer um 
bis zu vier Wochen, während eines Teilzeitstudiums um bis zu acht Wo-
chen, verlängert werden. Wird die Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, so 
wird sie mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, es sei denn, der Prüfling hat 
die Fristüberschreitung nicht zu vertreten. 
 
 
(6) Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit sind so zu begren-
zen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten werden kann. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der Bearbei-
tungszeit zurückgegeben werden. Mit der Ausgabe des neuen Themas be-
ginnt die Bearbeitungszeit von neuem. 
 
 
(7) Die Masterarbeit kann in deutscher Sprache oder in der Sprache des 
Fachs oder – nach Maßgabe der Besonderen Teile der Prüfungsordnung 
bzw. in Absprache mit dem ersten Prüfer der Arbeit – in englischer Sprache 
angefertigt werden. Andere Sprachen sind mit Zustimmung des zentralen 
Prüfungsausschusses möglich. Wird die Arbeit in einer Fremdsprache an-
gefertigt, so muss sie eine deutsche Zusammenfassung enthalten. 
 
 
 
§ 17 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist in drei Exemplaren sowie in elektronischer Form 
fristgemäß beim zentralen Prüfungsausschuss einzureichen; der Abgabe-
zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
 
(2) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versi-
chern, dass er die Arbeit selbständig angefertigt, nur die angegebenen 
Hilfsmittel benutzt und alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach 
anderen Werken, gegebenenfalls auch elektronischen Medien, entnommen 
sind, durch Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht wurden. 
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(3) Zur Überprüfung auf Plagiate können von den Prüfern geeignete 
technische Verfahren angewendet werden. § 11 Abs. 4 gilt entsprechend. 
 
 
(4) Die Masterarbeit wird von zwei Prüfern gem. § 6 Abs. 1 bewertet, von 
denen einer die Habilitation oder eine äquivalente Qualifikation nachweisen 
muss. Der erste Prüfer soll der Betreuer der Arbeit sein. Der zweite Prüfer 
wird vom zentralen Prüfungsausschuss auf Vorschlag des jeweiligen Fach- 
bzw. Fakultätsprüfungsausschusses bestimmt; der Prüfling hat ein Vor-
schlagsrecht, das jedoch keinen Rechtsanspruch begründet. Das Bewer-
tungsverfahren soll nicht länger als sechs Wochen dauern. 
 
 
(5) Die Note ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel beider Bewertun-
gen; § 12 gilt entsprechend. Bei Abweichungen von mehr als einer Note 
setzt der zentrale Prüfungsausschuss nach Anhören beider Prüfer die Note 
der Masterarbeit fest. Er kann in diesen Fällen einen dritten Prüfer hinzu-
ziehen. 
 
 
(6) Eine mit „nicht ausreichend” bewertete Masterarbeit kann einmal 
wiederholt werden. Die neue Arbeit muss spätestens vier Wochen nach 
Bekanntgabe des Nichtbestehens begonnen werden; auf Antrag sorgt der 
Vorsitzende des zentralen Prüfungsausschusses in Absprache mit dem je-
weiligen Fach- bzw. Fakultätsprüfungsausschuss dafür, dass der Prüfling 
ein neues Thema erhält. Bei Versäumen dieser Frist wird die Masterarbeit 
mit „nicht ausreichend” (5,0) bewertet und die Masterprüfung gilt als end-
gültig nicht bestanden, es sei denn, der Prüfling hat die Fristüberschreitung 
nicht zu vertreten. Eine Rückgabe des Themas ist nur in der § 16 Abs. 6 
genannten Frist und nur dann zulässig, wenn der Prüfling von dieser Mög-
lichkeit bei der Anfertigung der ersten Arbeit keinen Gebrauch gemacht 
hat. 
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§ 18 Bestehen der Prüfung, Fachnote, Gesamtnote 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Prüfungsleistungen ge-
mäß § 13 Abs. 1 jeweils mit mindestens "ausreichend" (4,0) bzw. „bestan-
den” bewertet worden sind. 
 
 
(2) Für die Berechnung der Fachnote gemäß § 12 Abs. 3 werden alle 
Modulnoten des jeweiligen Erweiterungsfachs mit ihrem numerischen Wert 
vor einer Rundung gemäß § 12 herangezogen und entsprechend ihrer 
Leistungspunktezahl gewichtet. Hiervon abweichende Gewichtungen und 
Herausnahme einzelner Module aus der Berechnung der Fachnote werden 
ggf. im Besonderen Teil der Prüfungsordnung für das jeweilige Erweite-
rungsfach geregelt. 
 
 
(3) Für die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung werden die 
Fachnote sowie die Note der Masterarbeit herangezogen und entspre-
chend ihrer Leistungspunktezahl gewichtet. 
 
 
 
§ 19 Wiederholung von Prüfungen, Fristen, Verlust des Prüfungsan-

spruchs 
 
(1) Prüfungen, die nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, 
können einmal wiederholt werden. Eine zweite Wiederholung ist nur in 
Ausnahmefällen und nur bei höchstens zwei studienbegleitenden Prüfun-
gen zulässig. Die Entscheidung hierüber trifft der jeweilige Prüfungsaus-
schuss. Hiervon abweichende Regelungen können im jeweiligen Besonde-
ren Teil der Prüfungsordnung festgelegt werden. 
 
 
(2) Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist ausgeschlossen. 
 
 
(3) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht möglich.  
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(4) Nicht bestandene Prüfungen müssen in der Regel spätestens im fol-
genden Semester wiederholt werden. Bei Versäumen dieser Frist erlischt 
der Prüfungsanspruch, es sei denn, der Prüfling hat das Versäumnis nicht 
zu vertreten. 
 
 
(5) Das endgültige Nichtbestehen eines Pflichtmoduls führt zum Aus-
schluss aus dem Studium, bei Wahl- und Wahlpflichtmodulen kann das 
Nichtbestehen durch die erfolgreiche Absolvierung eines alternativen Wahl- 
bzw. Wahlpflichtmoduls, ausgeglichen werden. 
 
 
(6) Das endgültige Nichtbestehen des Master of Education gemäß der 
Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Teilstudiengänge im 
Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allgemeiner Teil – 
führt zum Ausschluss aus dem Studium. 
 
 
 
§ 20 Masterzeugnis und Urkunde 
 
(1) Zuständig für die Ausstellung des Masterzeugnisses, der Urkunde 
und der weiteren Abschlussdokumente ist der zentrale Prüfungsausschuss. 
 
 
(2) Über die bestandene Masterprüfung wird innerhalb von sechs Wo-
chen nach Vorliegen aller Bewertungen (der Masterarbeit sowie aller stu-
dienbegleitenden Prüfungen sowie des Abschlusses des Master of Educa-
tion gemäß der Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Teilstu-
diengänge im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – All-
gemeiner Teil) ein Zeugnis in deutscher und englischer Sprache ausge-
stellt, das neben der Gesamtnote der Masterprüfung auch die Fachnote 
sowie das Thema und die Note der Masterarbeit enthält. Das Zeugnis trägt 
das Datum, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist und ist 
vom Vorsitzenden des zentralen Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 
 



727 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

(3) Dem Zeugnis wird ein "Diploma Supplement" inklusive Transcript of 
Records in deutscher und englischer Sprache beigefügt, das ergänzende 
Informationen über Studieninhalte und Studienverlauf enthält und sich in-
haltlich an den im "European Diploma Supplement Model" festgelegten 
Rahmen hält. 
 
 
(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird eine zweisprachig in Deutsch und 
Englisch gefasste Masterurkunde mit dem Datum des Zeugnisses ausge-
händigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades "Master of 
Education" beurkundet. Die Urkunde wird vom Rektor der Universität Hei-
delberg und vom Rektor der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, je-
weils vertreten durch die jeweiligen geschäftsführenden Direktoren der 
Heidelberg School of Education, sowie vom Vorsitzenden des zentralen 
Prüfungsausschusses der Profillinie „Lehramt Gymnasium” unterzeichnet 
und mit dem Siegel der Universität Heidelberg sowie dem Siegel der Päda-
gogischen Hochschule Heidelberg und den Logos der Heidelberg School of 
Education, der Universität Heidelberg und der Pädagogischen Hochschule 
Heidelberg versehen. 
 
 
(5) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als end-
gültig nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende des zentralen Prüfungs-
ausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechts-
behelfsbelehrung versehen ist. Auf Antrag und gegen Vorlage der entspre-
chenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung wird eine 
Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und de-
ren Noten sowie die zur Masterprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen 
enthält und erkennen lässt, dass die Masterprüfung endgültig nicht bestan-
den ist. 
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Abschnitt III. Schlussbestimmungen 
 
§ 21 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der jeweilige 
Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistun-
gen, bei deren Erbringung getäuscht worden ist, entsprechend berichtigen. 
Der zentrale Prüfungsausschuss kann die Prüfung für ganz oder teilweise 
nicht bestanden erklären. 
 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht 
erfüllt, ohne dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tat-
sache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vor-
sätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der zentrale Prüfungsaus-
schuss. 
 
 
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 
 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls 
ein neues zu erstellen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die 
zugehörige Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung aufgrund einer 
Täuschung für "nicht bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach 
Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach Ablauf einer Frist von fünf Jahren ab 
dem Datum des Prüfungszeugnisses nicht mehr möglich. 
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§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf schriftlichen 
Antrag Einsicht in die Prüfungsunterlagen gewährt. Der Antrag ist innerhalb 
eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens zu stellen. Der Vor-
sitzende des zentralen Prüfungsausschusses bestimmt Zeitpunkt und Ort 
der Einsichtnahme. 
 
 
 
§ 23 Inkrafttreten 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19.Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Chinesisch (Sinologie)  
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85) in Verbindung mit § 20 der Hochschul-
vergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zuletzt 
geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Änderung 
der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. S. 262), § 2 
Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge 
(RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat 
der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 25. September 2018 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 

Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 

 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status -, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form verwendet werden.  
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungsfach 
Chinesisch (Sinologie) im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymna-
sium”, nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieser Zulas-
sungssatzung. 
 
 
 
§ 2 Fristen 
 
(1) Eine Zulassung erfolgt nur zum Wintersemester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterla-
gen muss  

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres  

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags  
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das Zu-
lassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleichwerti-
gen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis über 
die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Lehr-
amtsoption oder in einem Master-of-Education-Studiengang, Pro-
fillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidelberg ge-
mäß § 5 Abs. 2. 

2. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Chinesisch (Sinologie) oder im 
Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in 
verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig 
nicht bestanden hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen 
Gründen nicht mehr besteht. 

3. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutschkennt-
nisse. 

4. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungsent-
scheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Origi-
nal vorzulegen sind. 
 
 
  



734 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

§ 4 Zulassungskommission 
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Chinesisch (Sinologie) eine Zulassungskommission ein, die aus 
mindestens zwei Personen des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen 
Personals, davon mindestens einem Professor, besteht. Ein studentischer 
Vertreter kann mit beratender Stimme an den Kommissionssitzungen teil-
nehmen. Eines der hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Mitglieder der 
Zulassungskommission führt den Vorsitz. 
 
 
(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Verfah-
rens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Chinesisch 
(Sinologie) im Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexamens für 
das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger Abschluss. 

2. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Chinesisch (Sinologie) im 
Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in ei-
nem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem In-
halt oder in einem der unter Nr. 1 genannten Studiengänge kein 
endgültiges Nichtbestehen einer nach der Prüfungsordnung erfor-
derlichen Prüfung vorliegt und der Prüfungsanspruch auch aus 
sonstigen Gründen noch besteht. 
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(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Absatz 
1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen wer-
den, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung der Mas-
terarbeit im Erweiterungsfach Chinesisch (Sinologie) vorliegen muss. Vo-
raussetzung für eine Zulassung unter Bedingung ist, dass zum Bewer-
bungszeitpunkt zumindest eine Einschreibung in einem grundständigen 
Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption oder eine Einschreibung in einem 
Master of Education-Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der 
Universität Heidelberg vorliegt. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungskom-
mission des Erweiterungsfaches Chinesisch (Sinologie). Bei der Anerken-
nung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultus-
ministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpart-
nerschaften zu beachten. 
 
 
 
§ 6 Zulassungsentscheidung 
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vorschlag 
der jeweiligen Zulassungskommissionen. 
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(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollständig 
im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

3. im angestrebten Erweiterungsfach Chinesisch (Sinologie) oder im 
Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in 
verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig 
nicht bestanden wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen 
Gründen nicht mehr besteht. 

 
 
(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Mas-
ter of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmeldung der 
Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der Nachweis 
nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Chinesisch (Sinolo-
gie) nicht abgeschlossen werden und die Zulassung erlischt. Im Übrigen 
bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmun-
gen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Hei-
delberg unberührt. 
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§ 7 Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Wintersemester 2019/2020. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19.Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Chinesisch (Sinologie) im Master of  
Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”1 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit §§ 2 und 6 der Rah-
menvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in der 
Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Heidel-
berg am 25. September 2018 die nachstehende Prüfungsordnung be-
schlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 

                                                           
1 Im Übrigen: Erweiterungsfach Chinesisch (Sinologie). 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfächer 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allgemeiner Teil 
–2 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungsord-
nung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium 
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung ist 
im Erweiterungsfach Chinesisch (Sinologie) die Möglichkeit eines Teilzeit-
studiums vorgesehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Chinesisch (Sinologie) wird mit einem Umfang 
von 120 Leistungspunkten und viersemestriger Regelstudienzeit angebo-
ten. In Konkretisierung von § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung umfassen  

die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit. 

 
 
(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveranstal-
tungen im Erweiterungsfach Chinesisch (Sinologie) in Anlage 1 aufgeführt. 
 
  

                                                           
2 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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§ 4 Studienvoraussetzung (Sprachvoraussetzungen)  
 
(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenverord-
nung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Chinesisch (Sinolo-
gie) Voraussetzung: 
 
der Nachweis ausreichender englischer Sprachkenntnisse, mindestens auf 
dem Niveau B2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen.  
 
 
(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkenntnis-
se kann beispielsweise erfolgen durch: 

1. das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangs-
berechtigung oder 

2. einen Hochschulabschluss in einem Studiengang mit Englisch als 
Unterrichtssprache oder 

3. den Test of English as a Foreign Language (TOEFL) mit mindes-
tens 72 TOEFL-iBT Punkten oder 

4. das International English Language Testing System (IELTS) mit 
einem Ergebnis von mindestens 5,0 oder 

5. ein Sprachzeugnis für Englisch des Zentralen Sprachlabors der 
Universität Heidelberg oder anderer universitärer Sprachzentren 
entsprechend dem Niveau B2. 

 
 
(3) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzungen 
muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
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§ 5 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
 
(1) In Ergänzung zu § 9 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung können im Erweiterungsfach Chinesisch (Sinologie) Multiple-choice-
Prüfungen durchgeführt werden. 
 
 
(2) Multiple-choice-Fragen werden in der Regel durch den durch den 
Prüfungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung ge-
stellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltung 
vermittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergeb-
nisse liefern. Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch den in 
Satz 1 genannten Verantwortlichen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufga-
ben den in Satz 2 formulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Über-
prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese 
nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich 
entsprechend; bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl auszu-
gehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil des Prüflings auswirken. 
 
Werden Multiple-choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestan-
den, wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden 
oder wenn die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von den Prüflingen korrekt beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 22 % unterschreitet (Gleitklausel). 
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Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Beste-
hensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-choice-Prüfungen 
wie folgt zu bewerten: Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala 
linear um die Differenz zwischen absoluter und relativer Bestehensgrenze 
verschoben. 

 Prozent entspricht  Note 

 ≥ 50 – 55   4,0 

 > 55 – 60   3,7 

 > 60 – 65   3,3 

 > 65 – 70   3,0 

 > 70 – 75   2,7 

 > 75 – 80   2,3 

 > 80 – 85   2,0 

 > 85 – 90   1,7 

 > 90 – 95   1,3 

 > 95 – 100   1,0 

 
 
 
§ 6 Berechnung der Fachnote  
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung wird die Note des Moduls „Grundstufe Chinesisch” bei 
der Berechnung der Fachnote des Erweiterungsfachs Chinesisch (Sinolo-
gie) nicht berücksichtigt. 
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§ 7 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit  
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit folgende Nachweise 
über erfolgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen beizufügen: 
90 Leistungspunkte inklusive aller Sprachanteile.  
 
 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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Anlage 1 (Module und Lehrveranstaltungen) 
Verteilung der Leistungspunkte 

Insgesamt      120 

Fachwissenschaft     90 

Master-Arbeit      15 

Fachdidaktik       15  

 

Modulübersicht 

Sprache      60 [60 FW] 

MODUL GRUNDSTUFE CHINESISCH   35 (gesamt) 

Propädeutikum I & II      20 & 15  

 

MODUL MITTELSTUFE CHINESISCH Basis  6 (gesamt)  

1. Mittelkurs 1a      2 

2. Mittelkurs 1b      2 

3. Mittelkurs 2      2 

 

MODUL KLASSISCHES CHINESISCH I  4 

 

MODUL OBERSTUFE CHINESISCH    9 (gesamt) 

1. Oberstufe Ü Hörverständnis    4 

2. Textlektüre modern oder klassisch   5 

 

MODUL Quellenanalyse I    6 

 

Fachanteile      26 [20 FW + 6 FD] 

MODUL PS Geschichte    7 [5 FW + 2 FD] 

 

MODUL FACHWISSEN CHINA (3 Kurse)  15 (gesamt) 

PS Literatur/ Wirtschaft / Politik/ weiteres Fachwissen 5 [3 FW + 2 FD]   

PS Literatur/ Wirtschaft / Politik/ weiteres Fachwissen 5 FW  

PS Literatur/ Wirtschaft / Politik/ weiteres Fachwissen 5 FW 

 

MODUL Fachdidaktik CHINESISCH   2 FD 

 

MODUL Forschungskolloquium   2 FW 

 

Verschränkungsmodule    19 [10 FW + 9 FD]  

VM 1: Wissenschaft und Praxis    6 (gesamt) 
1. Hilfsmittelkurs     3 FW 

2. Schulteam      3 FD 

 

VM 2: Oberseminar     7 (gesamt) 
Oberseminar Analyse & Vermittlung (Abschlussarbeit) 3 FW + 4 FD  

 

VM 3: Didaktik von Textlektüre und Übersetzung 6 (gesamt) 
1. Textlektüre/ Übersetzung    4 FW 

2. Didaktik von Textlektüre/ Übersetzung  2 FD 

 

Masterarbeit      15 [15 FW]  
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Deutsch 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs.  1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit § 20 der Hochschul-
vergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zuletzt 
geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Änderung 
der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. S. 262), § 2 
Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge 
(RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat 
der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 25. September 2018 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form verwendet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungsfach 
Deutsch im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, nach 
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieser Zulassungssatzung. 
 
 
 
§ 2 Fristen 
 
(1) Eine Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterla-
gen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das Zu-
lassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleichwerti-
gen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis über 
die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Lehr-
amtsoption oder in einem Master-of-Education-Studiengang, Pro-
fillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidelberg ge-
mäß § 5 Abs. 2. 

2. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Deutsch oder im Master of Educa-
tion, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten Studi-
engängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der Prü-
fungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat 
oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr 
besteht. 

3. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutschkennt-
nisse. 

4. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungsent-
scheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Origi-
nal vorzulegen sind. 
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§ 4 Zulassungskommission 
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Deutsch eine Zulassungskommission ein, die aus mindestens 
zwei Personen des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Personals, 
davon mindestens einem Professor, besteht. Ein studentischer Vertreter 
kann mit beratender Stimme an den Kommissionssitzungen teilnehmen. 
Eines der hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Mitglieder der Zulas-
sungskommission führt den Vorsitz. 
 
 
(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Verfah-
rens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Deutsch im 
Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexamens für 
das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger Abschluss. 

2. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Deutsch im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt oder in 
einem der unter Nr. 1 genannten Studiengänge kein endgültiges 
Nichtbestehen einer nach der Prüfungsordnung erforderlichen 
Prüfung vorliegt und der Prüfungsanspruch auch aus sonstigen 
Gründen noch besteht. 
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(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Absatz 
1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen wer-
den, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung der Mas-
terarbeit im Erweiterungsfach Deutsch vorliegen muss. Voraussetzung für 
eine Zulassung unter Bedingung ist, dass zum Bewerbungszeitpunkt zu-
mindest eine Einschreibung in einem grundständigen Bachelorstudiengang 
mit Lehramtsoption oder eine Einschreibung in einem Master of Education-
Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidel-
berg vorliegt. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungskom-
mission des Erweiterungsfaches Deutsch. Bei der Anerkennung von aus-
ländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonfe-
renz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 
 
 
§ 6 Zulassungsentscheidung 
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vorschlag 
der Zulassungskommission. 
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(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollständig 
im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

3. im angestrebten Erweiterungsfach Deutsch oder im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht 
mehr besteht. 

 
 

(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Mas-
ter of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmeldung der 
Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der Nachweis 
nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Deutsch nicht abge-
schlossen werden und die Zulassung erlischt. Im Übrigen bleiben die all-
gemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der Zu-
lassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg unbe-
rührt. 
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§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Deutsch im Master of Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”3 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWei-
tEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit §§ 2 und 6 der 
Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in 
der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Hei-
delberg am 25. September 2018 die nachstehende Prüfungsordnung be-
schlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
  

                                                           
3 Im Übrigen: Erweiterungsfach Deutsch. 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfächer 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allgemeiner Teil 
–4 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungsord-
nung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium  
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung ist 
im Erweiterungsfach Deutsch die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums vorge-
sehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Deutsch wird mit einem Umfang von 120 Leis-
tungspunkten und viersemestriger Regelstudienzeit angeboten. In Konkre-
tisierung von § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung um-
fassen die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit. 
 
 
(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveranstal-
tungen im Erweiterungsfach Deutsch in Anlage 2 aufgeführt. 
  

                                                           
4 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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(3) Das Studium ist im Bereich der Fachwissenschaft untergliedert in die 
drei Teilbereiche Germanistische Sprachwissenschaft, Ältere deutsche Phi-
lologie/Mediävistik und Neuere deutsche Literaturwissenschaft (im Folgen-
den „Fachgebiete” genannt); es gliedert sich in der Regel jeweils in eine 
Orientierungsphase, eine Aufbauphase sowie eine Vertiefungsphase. Hin-
zu kommen der Bereich der Fachdidaktik sowie das „Verschränkungsmo-
dul”, in dem fachwissenschaftliche und fachdidaktische Anteile kombiniert 
sind. Das Studium schließt mit einer Masterarbeit und einer mündlichen 
Abschlussprüfung ab.  
 
 
 

 § 4 Studienvoraussetzungen (Sprachvoraussetzungen)  
 

(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenverord-
nung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Deutsch Vorausset-
zung: Kenntnis des Englischen und einer weiteren Fremdsprache. Grund-
kenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Lexik, kulturelles 
und sprachliches Erbe) können als eine der weiteren Fremdsprachen aner-
kannt werden. 
 
 
(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkenntnis-
se auf dem Niveau B2 gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen bzw. der Lateinkenntnisse kann beispielsweise erfolgen durch: 

1. das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangs-
berechtigung oder 

2. einen Schul- oder Hochschulabschluss aus einem Land mit der 
jeweiligen Sprache als Landessprache oder 

3. einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
25% in der jeweiligen Philologie (oder in Studiengängen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt) oder 

4. einen entsprechenden Nachweis über die entsprechend erworbe-
nen Sprachkenntnisse in den Bachelorabschlussdokumenten oder  
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5. ein Sprachzeugnis für die jeweilige Sprache des Zentralen 
Sprachlabors der Universität Heidelberg oder anderer universitärer 
Sprachzentren entsprechend dem Niveau B2 oder 

6. das Latinum oder  

7. einen anderen Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse. 
 
 
(3) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzungen 
muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
 
 
 
§ 5 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
 
(1) In Ergänzung zu § 9 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung können im Erweiterungsfach Deutsch Multiple-choice-Prüfungen 
durchgeführt werden. 
 
 
(2) Multiple-choice-Fragen werden in der Regel durch den durch den 
Prüfungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung ge-
stellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltung 
vermittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergeb-
nisse liefern. Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch den in 
Satz 1 genannten Verantwortlichen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufga-
ben den in Satz 2 formulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Über-
prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese 
nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich 
entsprechend; bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl auszu-
gehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil des Prüflings auswirken. 
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Werden Multiple-choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestan-
den, wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden 
oder wenn die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von den Prüflingen korrekt beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 22 % unterschreitet (Gleitklausel). 
 

Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Beste-
hensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-choice-Prüfungen 
wie folgt zu bewerten: Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala 
linear um die Differenz zwischen absoluter und relativer Bestehensgrenze 
verschoben. 

 Prozent entspricht  Note 

 ≥ 50 – 55   4,0 

 > 55 – 60   3,7 

 > 60 – 65   3,3 

 > 65 – 70   3,0 

 > 70 – 75   2,7 

 > 75 – 80   2,3 

 > 80 – 85   2,0 

 > 85 – 90   1,7 

 > 90 – 95   1,3 

 > 95 – 100   1,0 
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§ 6 Berechnung der Fachnote  
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung wird die Fachnote des Erweiterungsfachs Deutsch wie 
folgt berechnet: für die Berechnung der Fachnote werden alle Modulnoten 
mit Ausnahme des Moduls B 2.1/b und des unbenoteten Moduls „Ab-
schlussmodul: Kolloquium” herangezogen und entsprechend ihrer Leis-
tungspunktezahl gewichtet. Die Note des Moduls „Mündliche Abschlussprü-
fung” wird doppelt gewichtet. 
 
 
 
§ 7 Mündliche Abschlussprüfung  
 
(1) In Ergänzung zu § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung besteht die Masterprüfung im Erweiterungsfach Deutsch aus 
der erfolgreichen Teilnahme an den in diesem Besonderen Teil der Prü-
fungsordnung aufgeführten Modulen und Lehrveranstaltungen im Bereich 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik, inklusive einer mündlichen Ab-
schlussprüfung. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass der Prüfling die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner soll festgestellt 
werden, ob der Prüfling über ein breites Grundlagenwissen sowie über Ver-
tiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prüfungsgebietes verfügt. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss nicht zwingend die letzte Prü-
fungsleistung sein; sie kann jedoch erst abgelegt werden, wenn zumindest 
studienbegleitende Prüfungsleistungen im Umfang von 81 LP aus dem Be-
reich der Fachwissenschaft erbracht worden sind. 
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(4) Die Themen der mündlichen Abschlussprüfung entstammen den For-
schungsfeldern aus zweien der drei germanistischen Fachgebiete: 
Sprachwissenschaft, Neuere deutsche Literaturwissenschaft und Mediävis-
tik. Die Festlegung der Prüfungsthemen erfolgt in Absprache mit den Prü-
fern auf Vorschlag des Prüflings. Im Schwerpunkt (in der Regel das Fach-
gebiet, das in Modul B 3.1 gewählt wurde) werden zwei Themen im Um-
fang von jeweils 10 Minuten geprüft, in einem zweiten Fachgebiet (in der 
Regel das Fachgebiet, das in Modul B 3.2 gewählt wurde) wird ein Thema 
im Umfang von 10 Minuten geprüft. Sofern der Schwerpunkt auf Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft gelegt wurde, müssen zwei unterschiedli-
che Themen der Bereiche Autor oder Epoche oder Gattung oder Literatur-
theorie/Poetologie gewählt werden. Sofern der Schwerpunkt auf Linguistik 
gelegt wurde, müssen zwei Themen der Bereiche ‚Sprache als System’ 
oder ‚Sprache als Mittel der Kommunikation’ oder ‚Sprachgeschichte’ ge-
wählt werden. Sofern der Schwerpunkt auf Mediävistik gelegt wurde, muss 
je ein Thema zweier verschiedener Gegenstandsbereiche gewählt werden. 
Zusätzlich werden je 10 Minuten Grundlagen- bzw. Vertiefungswissen aus 
den zwei für die Prüfung gewählten Fachgebieten geprüft. 
 
 
(5) Die mündliche Abschlussprüfung wird in deutscher Sprache durchge-
führt, dauert 50 Minuten (20 Minuten im gewählten Schwerpunkt, 10 Minu-
ten im gewählten zweiten Fachgebiet und je 10 Minuten im Grundlagen- 
und Vertiefungswissen) und ist mit 5 Leistungspunkten belegt. 
 
 
(6) Die mündliche Abschlussprüfung wird von zwei Prüfern (je einer pro 
Fachgebiet) abgenommen, von denen beide die Habilitation oder eine 
äquivalente Qualifikation nachweisen müssen. Der Prüfling hat ein Vor-
schlagsrecht, das aber keinen Rechtsanspruch begründet. Der Vorsitzende 
des zuständigen Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die 
Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 
(7) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prü-
fung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im 
Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 
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(8) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Fachprüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vorhandenen 
Plätze als Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Auf 
Antrag des Prüflings oder aus anderen wichtigen Gründen ist die Öffent-
lichkeit auszuschließen. 
 
 
 
§ 8 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit  
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit Nachweise über er-
folgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen gemäß Anlage 2 im 
Umfang von mindestens 81 Leistungspunkten beizufügen. 
 
 
 
§ 9 Masterarbeit  
 
Die Masterarbeit muss in deutscher Sprache angefertigt werden und aus 
einem der drei germanistischen Fachgebiete Neuere deutsche Literatur-
wissenschaft, Mediävistik oder Sprachwissenschaft stammen. Sie soll ei-
nen Umfang von ca. 60 Seiten besitzen.  
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§ 10 Inkrafttreten  
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
 
 
 
Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
Anlage 2: Modularisierung und Modulbeschreibungen 
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Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
 
Als Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten gilt, wenn nicht 
anders angegeben: Regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveran-
staltungen des Moduls (s.u. „Kontaktzeit”); erweitertes und vertiefendes Ei-
genstudium; erfolgreiches Absolvieren der Studien- und Prüfungsleistun-
gen. Die Benotung erfolgt gemäß § 12 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung. 
 
Formen der Leistungserbringung werden möglichst breit gefächert; dazu 
zählen insbesondere Klausuren, mündliche Referate oder Vorträge, münd-
liche Prüfungen, schriftliche Hausarbeiten, Dossiers, Essays, Projektarbeit, 
Lernportfolios, Poster, Skripte und veranstaltungsbegleitende Prüfungsfor-
men wie Impulsreferate oder reaction papers. Die Form der Prüfungsleis-
tung (mündlich und/oder schriftlich) wird gemäß § 13 Abs. 2 des Allgemei-
nen Teils der Prüfungsordnung vom Leiter der Lehrveranstaltung bestimmt 
und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.   
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Abkürzungen / Legende 
 

Modulbezeichnungen  
 

 Fachwissenschaften / Bereiche 

PM Pflichtmodul  FD Fachdidaktik 

VM Verschränkungs-
modul 

 FW Fachwissenschaft 

WPM Wahlpflichtmodul  NDL Neuere deutsche Litera-
turwissenschaft 

   SW Sprachwissenschaft 

   MED Mediävistik 

Kurstypen    

   

E Einführung   

HS Hauptseminar  Sonstiges 

Koll. Kolloquium    

LK Lektürekurs  LP Leistungspunkte  

PA Projektarbeit  SoSe Sommersemester 

PS Proseminar  WiSe Wintersemester 

S Seminar  SWS Semesterwochenstun-
de(n) 

Ü Übung    

VL Vorlesung   

VS Verschränkungsse-
minar 
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Erläuterung zum Verschränkungsmodul: 
 
Verschränkungsseminar: integrative Verschränkung von Fachwissen-
schaft und Fachdidaktik in einer einzigen Lehrveranstaltung (i.d.R. team 
teaching o.ä. oder durch eine in beiden Fachbereichen kompetente Lehr-
person) 
 
 
Verschränkungsmodul: die Verschränkung von Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik kann auf folgende Arten erfolgen:  

 Additives Modell: Das Modul enthält einen fachwissenschaftli-

chen und einen fachdidaktischen Baustein, die jeweils inhaltlich – 

und ggf. im Lehr-Lern-Format – signifikant auf Themen der Lehr-

erbildung ausgerichtet sind; optional stehen die Themen in Bezie-

hung zueinander. 

 Konsekutives Modell: Das Modul enthält einen fachwissen-

schaftlichen und einen fachdidaktischen Baustein, die thematisch 

aufeinander bezogen sind und optional im Team vorbereitet und 

durchgeführt werden. 

 Integratives Modell: Das Modul wird durch einen Baustein ge-

staltet, innerhalb dessen eine Thematik sowohl fachwissenschaft-

lich als auch fachdidaktisch aufgearbeitet und vermittelt wird. Die 

Lehrveranstaltung kann entweder im Team-Teaching oder von ei-

ner für beide Aspekte kompetenten Lehrperson ausgebracht wer-

den. 

 Anwendungsorientiertes Modell: Verbindung universitärer Leh-

re mit dem schulischen Anwendungsfeld durch Formate wie z. B. 

„Schülerlabor”, „Inquiry-Based Learning”, „Vignetten” u.ä.  
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Das Verschränkungsmodul wird im Erweiterungsfach Deutsch auf folgende 
Arten realisiert: 

 additiv: Übung oder Vorlesung NDL oder SW oder Mediävistik (2 LP) 

plus Fachdidaktik (4 LP)  6 LP, 4 SWS 

 konsekutiv: Übung oder Vorlesung NDL oder SW oder Mediävistik (2 

LP) plus Fachdidaktik (4 LP)  6 LP, 4 SWS 

 integrativ: Verschränkungsseminar  6 LP, 2 SWS  

 anwendungsorientiert: Projektarbeit  6 LP, 2 SWS  

 
 
 
Anlage 2: Modularisierung und Modulbeschreibungen 
 

Die Module B 1.1, B 2.1/a, B 2.1/b, B 2.2, B 3.1 und B 3.2 entsprechen den 
jeweiligen Modulen im Bachelorstudiengang Germanistik (1. und 2. Haupt-
fach, 50%). Die Mastermodule („Pflichtmodul NDL”, „Wahlpflichtmodul 
Fachwissenschaft” sowie „Abschlussmodul Kolloquium”), das Verschrän-
kungsmodul sowie die Fachdidaktikmodule entsprechen (ggf. leicht abge-
wandelt bei FD 3) den entsprechenden Modulen im Teilstudiengang 
Deutsch im Studiengang Master of Education. 

o B 1.1: Basismodul Einführungen (Pflichtmodul): 6 SWS; 15 LP. 

o B 2.1: Basismodule (Pflichtmodule): 14 SWS; 27 LP.  

o B 2.1/a: Basismodul Proseminare (Pflichtmodul): 8 SWS; 21 LP. 

Das Erbringen des Leistungsnachweises im Proseminar setzt den 

erfolgreichen Abschluss der Einführung im jeweiligen Fachgebiet  

voraus.   

o B 2.1/b: Basismodul Vorlesungen (Pflichtmodul): 6 SWS; 6 LP. 

o B 2.2/a-c: Aufbaumodul Schwerpunkt (Wahlpflichtmodul): 4 SWS; 
9 LP. Das Erbringen eines Leistungsnachweises im Modul B 2.2 
setzt den erfolgreichen Abschluss der Übung ”Grundlagen des 
wissenschaftlichen Arbeitens” aus Modul B 2.1/a voraus.  
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o B 3.1/a-c: Vertiefungsmodul Schwerpunkt (Wahlpflichtmodul): 2 

SWS; 8 LP. Das Modul, das aus B 3.1 gewählt wird, muss aus 

dem gleichen Fachgebiet stammen wie das Modul, das aus B 2.2 

gewählt wurde (Schwerpunkt). Das Erbringen eines Leistungs-

nachweises in Modul B 3.1 setzt in der Regel den erfolgreichen 

Abschluss des Moduls B 2.2 voraus.  

o B 3.2/a-c: Vertiefungsmodul (Wahlpflichtmodul): 2 SWS; 8 LP. Das 
Modul B 3.2/a-c darf nicht aus dem gleichen Fachgebiet stammen 
wie B 2.2 und B 3.1. Das Erbringen des Leistungsnachweises in 
Modul B 3.2 setzt den erfolgreichen Abschluss des Proseminars 
des entsprechenden Fachgebietes aus Modul B 2.1 voraus.  

o Modul NDL: Mastermodul (Pflichtmodul): 2 SWS; 7 LP. Das Er-
bringen des Leistungsnachweises setzt den erfolgreichen Ab-
schluss des entsprechenden Proseminars aus Modul B 2.1 vo-
raus.  

o Wahlpflichtmodul Fachwissenschaft: Mastermodul (Wahlpflicht-
modul): 2 SWS; 7 LP. Es muss derjenige der drei Fachbereiche 
gewählt werden, der nicht in B 3.1 und B 3.2 gewählt wurde. Das 
Erbringen des Leistungsnachweises setzt den erfolgreichen Ab-
schluss des Proseminars des entsprechenden Fachgebietes aus 
Modul B 2.1 voraus.  

o  Verschränkungsmodul (Wahlpflichtmodul): Details siehe oben. 

o FD 1: fachdidaktische Lehrveranstaltung im Verschränkungsmo-
dul. 

o FD 2 und FD 3: fachdidaktische Wahlpflichtmodule: je 2 SWS; 5 
bzw. 6 LP 

o Abschlussmodul Kolloquium (Pflichtmodul): 2 SWS; 2 LP (unbe-
notet). 

o Prüfungsmodul Masterarbeit: Bearbeitungszeit 17 Wochen; 15 LP. 

o Prüfungsmodul Mündliche Abschlussprüfung: 5 LP 
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Bei den Semesterangaben in der Modularisierung und den Modulbeschrei-

bungen handelt es sich um Empfehlungen; grundsätzlich sollten die Modu-

le bzw. Lehrveranstaltungen jedoch in der Reihenfolge – Einführung vor 

Proseminar vor Hauptseminar – belegt werden. Empfohlen wird außerdem 

eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die vier Semester
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Modularisierung: 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Deutsch  

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) Fachdidaktik (15 LP) 

4  

Modul NDL 

PM; 2 SWS; 7 LP; HS 

Abschlussmodul Mündliche 
Abschlussprüfung (PM; 5 LP) 

Abschlussmodul Kolloquium 

PM; 2 SWS; 2 LP; Koll. 
Masterarbeit  

(PM; 15 LP) 

Modul FD 2 

WPM; 2 SWS; 5 
LP 

Modul FD 3  

WPM; 2 SWS; 
6 LP 

Wahlpflichtmodul Fachwissenschaft3 

WPM; 2 SWS; 7 LP; HS 

3 

B 3.2/a-c: Vertiefungs-
modul NDL oder SW 

oder MED2 

WPM; 2 SWS; 8 LP; HS 

Modul SW ODER Modul MED ODER Modul NDL 

B 2.1/b: Basismodul Vorlesungen 

PM; 6 SWS; 6 LP; 3 VL 

2  

Verschränkungsmodul  

WPM; 2-4 SWS; 6 LP B 2.2/a-c:  
Aufbaumodul Schwerpunkt: 

NDL oder SW oder MED 

WPM; 4 SWS; 9 LP; PS + Ü/LK  

B 3.1/a-c:  
Vertiefungsmodul Schwerpunkt: 

NDL oder SW oder MED1 

WPM; 2 SWS; 8 LP; HS 

B 2.1/a:  
Basismodul Pro-

seminare 

PM; 8 SWS; 21 LP; 
3 PS + 1 Ü 

Ü oder VL  
NDL oder SW oder MED (2 

SWS, 2 LP) 
plus 

FD 1: (2 SWS, 4 LP) 

O
D
E
R 

 VS oder Projektarbeit NDL 
oder SW oder MED 

(2 SWS, 6 LP) 

1  
B 1.1: Basismodul Einführungen 

PM; 6 SWS; 15 LP; 2 E + 1 V/E 

1 Das Modul, das aus B 3.1 gewählt wird, muss aus dem gleichen Fachgebiet stammen wie das Modul, das aus B 2.2 gewählt wurde (Schwerpunkt).  
2 Das Modul B 3.2/a-c darf nicht aus dem gleichen Fachgebiet stammen wie B 2.2 und B 3.1.  
3 Im Wahlpflichtmodul Fachwissenschaft muss derjenige der drei Fachbereiche gewählt werden, der nicht in B 3.1 und B 3.2 gewählt wurde. 
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Modulbeschreibungen 

 

 Fachwissenschaft 
 
 

Modul B 1.1: Basismodul Einführungen: Pflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Einführung in die Germanistische 

Sprachwissenschaft 
E 2* 1 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis** 

1 LP 
2 LP 
2 LP 

5 

Einführung in die Neuere deutsche Lite-

raturwissenschaft 

VL oder 

E 
2* 1 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis** 

1 LP 
2 LP 
2 LP 

5 

Einführung in die Mediävistik (Mittel-

hochdeutsch) 
E 2* 1 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis** 

1 LP 
2 LP 
2 LP 

5 

  6   15 

* Einführungen können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
der Einführung fest. 

** Die schlechteste Modulteilnote bleibt bei der Berechnung der Modulnote unberücksichtigt.   
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Modul B 2.1/a: Basismodul Proseminare: Pflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Proseminar Sprachwissenschaft: 

„Sprache als System” 
PS 2 1-2 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis* 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

Proseminar Literaturwissenschaft:  

Literatur der Neuzeit (vom Humanismus 

bis zum Realismus) oder Literatur der 

Moderne (vom Naturalismus bis zur 

Gegenwart) 

PS 2 1-2 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis* 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

Proseminar Mediävistik  

(klassische mhd. Literatur, Epik oder 

Lyrik) 

PS 2 1-2 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis* 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

Übung „Grundlagen des  

wissenschaftlichen Arbeitens”** 
Ü 2 1 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis* 

1 LP 
1 LP 
1 LP 

3 

  8   21 

* schriftliche Hausarbeit und weitere mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise 

** Die Übung „Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens” muss mit mindestens 4,0 bestanden werden, die Note fließt jedoch nicht in die Modulnote ein. Der erfolgreiche 
Abschluss der Übung ist Bedingung für den Leistungserwerb im Modul B 2.2. 
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Modul B 2.1/b: Basismodul Vorlesungen: Pflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Vorlesung Sprachwissenschaft VL 2 2-3 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
0,5 
LP 
0,5 
LP 

2 

Vorlesung Literaturwissenschaft VL  2 2-3 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
0,5 
LP 
0,5 
LP 

2 

Vorlesung Mediävistik  VL 2 2-3 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
0,5 
LP 
0,5 
LP 

2 

  6   6 

* Die Modulnote von B 2.1/b fließt nicht in die Berechnung der Fachnote ein (siehe § 6). 
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B 2.2/a-c: Aufbaumodule Schwerpunkt: Sprachwissenschaft oder Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
oder Mediävistik (Wahlpflichtmodule) 

 
Zu wählen ist ein Aufbaumodul aus einem der drei Fachgebiete der Germanistik (Schwerpunkt). 
 
 
Modul B 2.2/a: Aufbaumodul Germanistische Sprachwissenschaft: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Proseminar aus den Bereichen „Mittel 
der Kommunikation” oder „Sprachge-

schichte” 

PS 2 2 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis* 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

Übung oder Lektürekurs zur Germanis-
tischen Sprachwissenschaft (Lektüre-

kurs)** 

Ü oder 

LK 
2 2 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
1 LP 
1 LP 

3 

  4   9 

* Mündliche Prüfung und weitere mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise 

** Diese Lektüre kann auch im Selbststudium geleistet, mit dem Dozenten des Proseminars vereinbart und zusammen mit dem Seminarstoff abgeprüft werden. Dementspre-
chend kann eine Kontaktzeit von 30 Std./1 LP angerechnet werden oder nicht. Mindestens 60 Std./2 LP entfallen jedenfalls auf das Selbststudium. Wird die Lektüre im Selbst-
studium geleistet, so wird das gesamte Modul mit einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten abgeschlossen (Modulprüfung).  
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Oder 
 
 
Modul B 2.2/b: Aufbaumodul Ältere deutsche Philologie: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Proseminar: Einführung in eine zweite 
ältere Sprachstufe oder mittelalterliche 

Literatur 

PS 2 2 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis* 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

Übung oder Lektürekurs zur mittelhoch-
deutschen Sprache und Literatur (Lek-

türekurs)** 

Ü oder 

LK 
2 2 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
1 LP 
1 LP 

3 

  4   9 

* Mündliche Prüfung und weitere mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise 

** Diese Lektüre kann auch im Selbststudium geleistet, mit dem Dozenten des Proseminars vereinbart und zusammen mit dem Seminarstoff abgeprüft werden. Dementspre-
chend kann eine Kontaktzeit von 30 Std./1 LP angerechnet werden oder nicht. Mindestens 60 Std./2 LP entfallen jedenfalls auf das Selbststudium. Wird die Lektüre im Selbst-
studium geleistet, so wird das gesamte Modul mit einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten abgeschlossen (Modulprüfung).  
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Oder  
 
 
Modul B 2.2/c: Aufbaumodul Neuere deutsche Literaturwissenschaft: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Proseminar aus den Bereichen Literatur 
der Neuzeit (vom Humanismus bis zum 
Realismus) oder Literatur der Moderne 
(vom Naturalismus bis zur Gegenwart)* 
oder „Poetologie” oder „Literaturtheorie” 
oder „Literaturkritik” oder „Editionsphilo-

logie” 

PS 2 2 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis** 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

Übung oder Lektürekurs zur Neueren 
deutschen Literatur (Lektürekurs)*** 

Ü oder 

LK 
2 2 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
1 LP 
1 LP 

3 

  4   9 

* Bei Wahl eines Proseminars aus den Bereichen der Literatur der Neuzeit oder der Literatur der Moderne soll sich der in Modul B 2.1/a gewählte Bereich nicht wiederholen. 

** Mündliche Prüfung und weitere mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise 

*** Diese Lektüre kann auch im Selbststudium geleistet, mit dem Dozenten des Proseminars vereinbart und zusammen mit dem Seminarstoff abgeprüft werden. Dementspre-
chend kann eine Kontaktzeit von 30 Std./1 LP angerechnet werden oder nicht. Mindestens 60 Std./2 LP entfallen jedenfalls auf das Selbststudium. Wird die Lektüre im Selbst-
studium geleistet, so wird das gesamte Modul mit einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten abgeschlossen (Modulprüfung).  
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B 3.1/a-c: Vertiefungsmodule Schwerpunkt: Sprachwissenschaft oder Neuere deutsche Literaturwissen-
schaft oder Mediävistik (Wahlpflichtmodule) 

 

Zu wählen ist ein Vertiefungsmodul aus demjenigen der drei Fachgebiete der Germanistik, das im Aufbaumodul 
B 2.2 gewählt wurde (Schwerpunkt). 
 
 
Modul B 3.1/a: Vertiefungsmodul Germanistische Sprachwissenschaft: Wahlpflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft (aus 

einem der Bereiche „Sprache als Sys-

tem”, „Sprach-geschichte” oder „Mittel 

der Kommunikation”) 

HS 2* 2 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis** 

1 LP 
3 LP 
4 LP 

8 

  2   8 

* Hauptseminare können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
des Hauptseminars fest. 

** Schriftliche Hausarbeit und weitere mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise 
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Oder 
 
 
Modul B 3.1/b: Vertiefungsmodul Ältere deutsche Philologie: Wahlpflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Hauptseminar Mediävistik (klassische 

mhd. Literatur, Epik oder Lyrik; Wahl 

der Gattung komplementär zum Prose-

minar Mediävistik in Modul B 2.1) 

HS 2* 2 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis** 

1 LP 
3 LP 
4 LP 

8 

  2   8 

* Hauptseminare können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
des Hauptseminars fest. 

** Schriftliche Hausarbeit und weitere mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise 
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Oder 
 
 
Modul B 3.1/c: Vertiefungsmodul Neuere deutsche Literaturwissenschaft: Wahlpflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Hauptseminar Literaturwissenschaft 

(Literaturgeschichte vom Humanismus 

bis zur Gegenwart) 

HS 2* 2 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis** 

1 LP 
3 LP 
4 LP 

8 

  2   8 

* Hauptseminare können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
des Hauptseminars fest. 

** Schriftliche Hausarbeit und weitere mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise 
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B 3.2/a-c: Vertiefungsmodule: Sprachwissenschaft oder Neuere deutsche Literaturwissenschaft oder 
Mediävistik (Wahlpflichtmodule) 

 

Zu wählen ist ein Vertiefungsmodul aus einem der drei Fachgebiete der Germanistik, das nicht in B 2.2 und B 
3.1, also nicht als Schwerpunkt, gewählt wurde. 
 
 
Modul B 3.2/a: Vertiefungsmodul Germanistische Sprachwissenschaft: Wahlpflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft (aus 

einem der Bereiche „Sprache als Sys-

tem”, „Sprach-geschichte” oder „Mittel 

der Kommunikation”) 

HS 2* 3 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis** 

1 LP 
3 LP 
4 LP 

8 

  2   8 

* Hauptseminare können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
des Hauptseminars fest. 

** Schriftliche Hausarbeit und weitere mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise 
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Oder 
 
 
Modul B 3.2/b: Vertiefungsmodul Ältere deutsche Philologie: Wahlpflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Hauptseminar Mediävistik  

(mittelalterliche Literatur) 
HS 2* 3 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis** 

1 LP 
3 LP 
4 LP 

8 

  2   8 

* Hauptseminare können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
des Hauptseminars fest. 

** Schriftliche Hausarbeit und weitere mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise 
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Oder 
 
 
Modul B 3.2/c: Vertiefungsmodul Neuere deutsche Literaturwissenschaft: Wahlpflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Hauptseminar Literaturwissenschaft: 

Literaturgeschichte (vom Humanismus 

bis zur Gegenwart) oder „Literaturtheo-

rie” oder „Editionswissenschaft” oder 

„Literaturkritik” 

HS 2* 3 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis** 

1 LP 
3 LP 
4 LP 

8 

  2   8 

* Hauptseminare können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
des Hauptseminars fest. 

** Schriftliche Hausarbeit und weitere mündliche und/oder schriftliche Leistungsnachweise 
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Modul Neuere deutsche Literaturwissenschaft (NDL): Pflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Hauptseminar Neuere deutsche Litera-

turwissenschaft 
HS 2* 3-4 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
3 LP 
3 LP 

7 

  2   7 

* Hauptseminare können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
des Hauptseminars fest. 

 
 

Wahlpflichtmodul Fachwissenschaft: Sprachwissenschaft oder Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
oder Mediävistik (Wahlpflichtmodule) 

 

Es muss derjenige der drei Fachbereiche gewählt werden, der nicht in B 3.1 und B 3.2 gewählt wurde. 
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Modul Fachwissenschaft: Sprachwissenschaft: Wahlpflichtmodul (komplementär zu B 3.1 und B 3.2) 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft HS 2* 3-4 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
3 LP 
3 LP 

7 

  2   7 

* Hauptseminare können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
des Hauptseminars fest. 

 
 
Modul Fachwissenschaft: Mediävistik: Wahlpflichtmodul (komplementär zu B 3.1 und B 3.2) 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Hauptseminar Mediävistik HS 2* 3-4 
Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
3 LP 
3 LP 

7 

  2   7 

* Hauptseminare können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
des Hauptseminars fest.  
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Modul Fachwissenschaft: Neuere deutsche Literaturwissenschaft: Wahlpflichtmodul (komplementär zu B 
3.1 und B 3.2) 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

Hauptseminar Neuere deutsche Litera-

turwissenschaft 
HS 2* 3-4 

Kontaktzeit 
Vor- und Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
3 LP 
3 LP 

7 

  2   7 

* Hauptseminare können zwei- oder dreistündig angeboten werden. Der Mehraufwand an Kontaktzeit wird dabei an anderer Stelle kompensiert. Die Einzelheiten legt der Leiter 
des Hauptseminars fest. 
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Abschlussmodul: Kolloquium: Pflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 

LP 

Kolloquium in dem Fachgebiet, in dem 

die Masterarbeit geschrieben wird (NDL 

oder SW oder Mediävistik) 

Koll. 2 4 

Kontaktzeit 
Präsentation der Masterar-

beit  

1 LP 
1 LP  

2 

  2   2 

Das Modul ist unbenotet.  
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 Verschränkungsmodule 
 
 
Verschränkungsmodul: Additives und konsekutives Modell: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

V
E

R
A

N
S

T
A

L
-

T
U

N
G

 

F
A

C
H

W
IS

S
E

N
S

C
H

A
F

T
 

Übung 

Neuere deutsche Literaturwissen-

schaft 

Ü 

2 1-2 

Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
0,5 LP 
0,5 LP 

2 

Sprachwissenschaft 

Mediävistik 

Vor-

lesung 

Neuere deutsche Literaturwissen-

schaft 

VL 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
0,5 LP 
0,5 LP 

Sprachwissenschaft 

Mediävistik 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

F
A

C
H

D
ID

A
K

T
IK

 1
* Neuere deutsche  

Literaturwissenschaft 

S 2 1-2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   
Leistungsnachweis   

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 
Sprachwissenschaft 

Mediävistik 

  4   6 

*  FD 1 muss aus einem anderen Fachbereich gewählt werden als FD 2.  
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Verschränkungsmodul: Integratives Modell: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 

Aufschlüsselung LP-

Vergabe 

Summe 

LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

Verschrän-

kungs-seminar 

Neuere deutsche Litera-

turwissenschaft 

VS 2 1-2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 
LP 
2 

LP 
3 

LP 

6 
Sprachwissenschaft 

Mediävistik 

  2   6 
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Verschränkungsmodul: Anwendungsorientiertes Modell: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
-

T
U

N
G

 

Projekt-

arbeit 

Neuere deutsche Litera-

turwissenschaft 

PA 2 1-2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung / Projektarbeit 

Leistungsnachweis 

1 LP 
3 LP 
2 LP 

6 
Sprachwissenschaft 

Mediävistik 

  2   6 
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 Fachdidaktik 
 
 
Modul FD 2: Fachdidaktik 2: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-

ter 
Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 

LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
-

T
U

N
G

 F
A

C
H

D
I-

D
A

K
T

IK
 2

* 

Neuere deutsche Literaturwissen-

schaft 

S 2 3-4 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung 

Leistungsnachweis 

1 LP 
2 LP 
2 LP 

5 
Sprachwissenschaft 

Mediävistik 

  2   5 

* FD 2 muss aus einem anderen Fachbereich gewählt werden als FD 1 im Verschränkungsmodul. 
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Modul FD 3: Fachdidaktik 3: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Se-

mester 

Aufschlüsselung LP-

Vergabe*** 

Summe 

LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

F
A

C
H

D
ID

A
K

T
IK

 3
* Neuere deutsche Literaturwissenschaft 

S 2 3-4 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung 

Leistungsnachweis 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

Germanistische Sprachwissenschaft 

Mediävistik 

Deutsch als Zweitsprachendidaktik** 

Fremdsprachendidaktik** 

  2   6 

* Die Wahl des Fachbereichs ist frei. 

** ggf. Lehrimport 

*** Je nach Auswahl aus dem Lehrangebot kann die Aufschlüsselung der LP-Vergabe geringfügig abweichen. 
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 Prüfungsmodule 

 
 
Modul: Masterarbeit: Pflichtmodul  

Form 
Empfohlene Semes-

ter 

Aufschlüsselung LP-

Vergabe 

Summe 

LP 

Masterarbeit Bearbeitungszeit: siebzehn Wochen 4 Eigenstudium  15 LP 15 

Näheres regeln § 15 und § 16 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung sowie § 8 und § 9 dieses Besonderen Teils der Prüfungsordnung. 

 
 
Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung: Pflichtmodul 

Form Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

Mündliche Abschlussprüfung 

Dauer: 50 Minuten 

Inhalte: je 10 Minuten in jedem der drei Prü-

fungsthemen (zwei aus dem Schwerpunkt 

und eins aus dem zweiten Fachgebiet), 10 

Minuten Überblickswissen und 10 Minuten 

Vertiefungswissen aus den zwei für die Prü-

fung gewählten Fachgebieten 

4 Vorbereitung (Eigenstudium)  5 LP 5 

Näheres  regelt § 7 dieses Besonderen Teils der Prüfungsordnung. 
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten Erweiterungsfachstudien-
gang Englisch 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWei-
tEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit § 20 der Hoch-
schulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zu-
letzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Ände-
rung der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. S. 262), § 2 
Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge 
(RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat 
der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 25. September 2018 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status -, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form verwendet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungsfach 
Englisch im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, nach 
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieser Zulassungssatzung. 
 
 
 
§ 2 Fristen 
 
(1) Eine Zulassung erfolgt zum Winter- als auch zum Sommersemester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterla-
gen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das Zu-
lassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleichwerti-
gen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis über 
die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Lehr-
amtsoption oder in einem Master-of-Education-Studiengang, Pro-
fillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidelberg ge-
mäß § 5 Abs. 2. 

2. Nachweise der in § 6 genannten besonderen Zugangsvorausset-
zungen. 

3. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Englisch oder im Master of Edu-
cation, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten Stu-
diengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr 
besteht. 

4. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutschkennt-
nisse. 

5. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungsent-
scheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Origi-
nal vorzulegen sind. 
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§ 4 Zulassungskommission 
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Englisch eine Zulassungskommission ein, die aus mindestens 
zwei Personen des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Personals, 
davon mindestens einem Professor, besteht. Ein studentischer Vertreter 
kann mit beratender Stimme an den Kommissionssitzungen teilnehmen. 
Eines der hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Mitglieder der Zulas-
sungskommission führt den Vorsitz. 
 
 
(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Verfah-
rens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Englisch im 
Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexamens für 
das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger Abschluss. 

2. Die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 6. 

3. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Englisch im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt oder in 
einem der unter Nr. 1 genannten Studiengänge kein endgültiges 
Nichtbestehen einer nach der Prüfungsordnung erforderlichen 
Prüfung vorliegt und der Prüfungsanspruch auch aus sonstigen 
Gründen noch besteht. 
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(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Absatz 
1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen wer-
den, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung der Mas-
terarbeit im Erweiterungsfach Englisch vorliegen muss. Voraussetzung für 
eine Zulassung unter Bedingung ist, dass zum Bewerbungszeitpunkt zu-
mindest eine Einschreibung in einem grundständigen Bachelorstudiengang 
mit Lehramtsoption oder eine Einschreibung in einem Master of Education-
Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidel-
berg vorliegt. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungskom-
mission des Erweiterungsfaches Englisch. Bei der Anerkennung von aus-
ländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonfe-
renz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 
 
 
§ 6 Besondere Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Besondere (fachspezifische) Zugangsvoraussetzung für das Erweite-
rungsfach Englisch im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasi-
um”, sind englische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 
nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Der Nachweis 
der Sprachkenntnisse kann beispielsweise erfolgen durch:  

1. das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangs-
berechtigung oder 

2. einen Schul- oder Hochschulabschluss aus einem englischspra-
chigen Land oder 
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3. einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
25% in Englischer Philologie (oder in Studiengängen mit im We-
sentlichen gleichem Inhalt) oder  

4. ein Sprachzeugnis für Englisch des Zentralen Sprachlabors der 
Universität Heidelberg entsprechend dem Niveau B2 oder  

5. einen anderen Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse. 
 
 
(2) Weitere besondere Zugangsvoraussetzung ist die erfolgreiche Teil-
nahme an einem fachspezifischen Studierfähigkeitstest gemäß den folgen-
den Bestimmungen: 

1. Die Eignung wird auf der Grundlage von Leistungserhebungen in 
schriftlicher Form zu Fähigkeiten, Fertigkeiten und zur Motivation 
für den Studiengang getroffen.  

2. Der fachspezifische Studierfähigkeitstest wird in der Regel in der 
Zeit von Mitte Juli bis Mitte August bzw. in der Zeit von Mitte Ja-
nuar bis Mitte Februar an der Universität Heidelberg durchgeführt. 
Die genauen Termine sowie der Ort der Prüfung werden rechtzei-
tig vorher durch die Universität Heidelberg bekannt gegeben. Die 
Bewerber, die sich gemäß § 2 und § 3 frist- und formgerecht be-
worben haben, werden von der Universität Heidelberg zur Auf-
nahmeprüfung rechtzeitig eingeladen. 

3. Die Dauer des fachspezifischen Studierfähigkeitstest beträgt 60 
Minuten. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 45 Punkte. 
Geeignet ist, wer mindestens 33 Punkte erzielt. Der fachspezifi-
sche Studierfähigkeitstest kann höchstens einmal, frühestens im 
darauffolgenden Semester, wiederholt werden. 

4. Macht ein Bewerber durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass 
er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behin-
derung nicht in der Lage ist, den fachspezifischen Studierfähig-
keitstest ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzule-
gen, hat die Zulassungskommission ihm zu gestatten, den fach-
spezifischen Studierfähigkeitstest innerhalb einer verlängerten 
Bearbeitungszeit oder eine gleichwertige Leistung in einer ande-
ren Form zu erbringen.   
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5. Der fachspezifische Studierfähigkeitstest wird mit 0 Punkten be-
wertet, wenn der Bewerber zu einem Prüfungstermin ohne triftige 
Gründe nicht erscheint. Der Bewerber ist berechtigt, am nächst-
möglichen Auswahlverfahren erneut teilzunehmen, wenn unver-
züglich nach dem Prüfungstermin der Universität Heidelberg 
schriftlich nachgewiesen wird, dass für den Abbruch ein triftiger 
Grund vorgelegen hat; bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzu-
legen. Wer nach Beginn der Prüfung abbricht, wird nach dem bis 
zu diesem Zeitpunkt erzielten Prüfungsergebnis bewertet. In die-
sem Fall gilt Satz 2. 

6. Versucht der Bewerber, das Ergebnis des Tests durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 
wird der fachspezifische Studierfähigkeitstest mit 0 Punkten be-
wertet. Wer den ordnungsgemäßen Ablauf des Tests stört, kann 
von dem jeweiligen Aufsichtführenden von der Fortsetzung des 
Tests ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird der Test mit 0 
Punkten bewertet. 

 
 
 
§ 7 Zulassungsentscheidung 
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vorschlag 
der jeweiligen Zulassungskommissionen. 
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollständig 
im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
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3. im angestrebten Erweiterungsfach Englisch oder im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht 
mehr besteht. 

4. die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 6 nicht erfüllt 
sind. 

 
 
(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Mas-
ter of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmeldung der 
Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der Nachweis 
nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Englisch nicht abge-
schlossen werden und die Zulassung erlischt. Im Übrigen bleiben die all-
gemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der Zu-
lassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg unbe-
rührt. 
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§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Englisch im Master of Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”5 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWei-
tEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit §§ 2 und 6 der 
Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in 
der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Hei-
delberg am 25. September 2018 die nachstehende Prüfungsordnung be-
schlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
  

                                                           
5 Im Übrigen: Erweiterungsfach Englisch. 
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Präambel: 
 
In § 1 Abs. 1 der Rahmenvereinbarung vom 27.10.2014 haben die Päda-
gogische Hochschule Heidelberg und die Universität Heidelberg beschlos-
sen, unter dem Dach der Heidelberg School of Education einen gemein-
sam verantworteten Studiengang Master of Education mit den Profillinien 
„Lehramt Sekundarstufe I” und „Lehramt Gymnasium” einzurichten, zu or-
ganisieren und durchzuführen. Die grundsätzlichen Zuständigkeiten der 
beiden Hochschulen, ihrer Fakultäten und Fächer werden davon nicht be-
rührt. Die Vereinbarung dient dem Ziel, die forschungsbasierte Lehrerbil-
dung am Standort Heidelberg qualitativ zu stärken, das gemeinsame Ab-
solventenprofil umzusetzen sowie die Mobilität und Durchlässigkeit für die 
Studierenden zu erhöhen. 
Dieser Zielsetzung ist auch die vorliegende Prüfungsordnung verpflichtet. 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
 
 
§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfächer 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allgemeiner Teil 
–6 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungsord-
nung. 
 
  

                                                           
6 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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§ 2 Teilzeitstudium  
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung ist 
im Erweiterungsfach Englisch die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums vorge-
sehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Englisch wird mit einem Umfang von 120 Leis-
tungspunkten und einer Regelstudienzeit von vier Semestern angeboten. 
In Konkretisierung von § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung umfassen die 120 Leistungspunkte 

 - 90 LP Fachwissenschaft; 

 - 15 LP Fachdidaktik; 

 - 15 LP Masterarbeit. 

 
 
(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveranstal-
tungen im Erweiterungsfach Englisch in Anlage 2 aufgeführt. 

 
 

(3) Ein längerer Aufenthalt in einem englischsprachigen Land wird drin-
gend empfohlen und vom Anglistischen Seminar der Universität Heidelberg 
unterstützt. Ein Auslandssemester oder Auslandsjahr kann prinzipiell jeder-
zeit in den Studienverlauf integriert werden. Grundsätzlich kann jede Lehr-
veranstaltung bzw. jedes Modul des hier beschriebenen Studienganges 
auch an einer ausländischen Universität absolviert und gemäß § 7 des All-
gemeinen Teils der Prüfungsordnung anerkannt werden. Eine rechtzeitige 
Beratung beim zuständigen Fachstudienberater wird empfohlen.  
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§ 4 Studienvoraussetzungen (Sprachvoraussetzungen)  
 
(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenverord-
nung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Englisch Vorausset-
zung: Latinum oder Kenntnis einer weiteren modernen Fremdsprache. 
 
 
(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkenntnis-
se des Latinums bzw. der modernen Fremdsprache auf dem Niveau B2 
gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen kann bei-
spielsweise erfolgen durch: 

1. das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangs-
berechtigung oder 

2. einen Schul- oder Hochschulabschluss aus einem Land mit der 
jeweiligen Sprache als Landessprache oder 

3. einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
25% in der jeweiligen Philologie (oder in Studiengängen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt) oder 

4. einen entsprechenden Nachweis über die entsprechend erworbe-
nen Sprachkenntnisse in den Bachelorabschlussdokumenten oder 

5. ein Sprachzeugnis für die jeweilige Sprache des Zentralen 
Sprachlabors der Universität Heidelberg oder anderer universitä-
rer Sprachzentren entsprechend dem Niveau B2 oder 

6. das Latinum oder 

7. einen anderen Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse. 
 
 
(3) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzungen 
muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen.  
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§ 5 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
 
(1) In Ergänzung zu § 9 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung können im Erweiterungsfach Englisch Multiple-choice-Prüfungen 
durchgeführt werden. 
 
 
(2) Multiple-choice-Fragen werden in der Regel durch den durch den 
Prüfungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung ge-
stellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltung 
vermittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergeb-
nisse liefern. Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch den in 
Satz 1 genannten Verantwortlichen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufga-
ben den in Satz 2 formulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Über-
prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese 
nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich 
entsprechend; bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl auszu-
gehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil des Prüflings auswirken. 

 
Werden Multiple-choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestan-
den, wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden 
oder wenn die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von den Prüflingen korrekt beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 22 % unterschreitet (Gleitklausel). 
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Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Beste-
hensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-choice-Prüfungen 
wie folgt zu bewerten: Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala 
linear um die Differenz zwischen absoluter und relativer Bestehensgrenze 
verschoben. 

 Prozent  entspricht  Note 

 ≥ 50 – 55   4,0 

 > 55 – 60   3,7 

 > 60 – 65   3,3 

 > 65 – 70   3,0 

 > 70 – 75   2,7 

 > 75 – 80   2,3 

 > 80 – 85   2,0 

 > 85 – 90   1,7 

 > 90 – 95   1,3 

 > 95 – 100   1,0 
 
 
 
§ 6 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit  
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit Nachweise über er-
folgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen gemäß Anlage 2 im 
Umfang von mindestens 70 Leistungspunkten beizufügen. 
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§ 7 Masterarbeit  
 
Das Thema der Masterarbeit muss aus einem der am Anglistischen Semi-
nar vertretenen Fachbereiche stammen.  
 
 
 
§ 8 Inkrafttreten  
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
 
 
 
Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
Anlage 2: Modularisierung  
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Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
 
Voraussetzung für die Zulassung zum Studium im Erweiterungsfach Eng-
lisch ist die erfolgreiche Teilnahme an der Aufnahmeprüfung gemäß § 6 
der Zulassungssatzung. 
 
Die Anmeldung zu den sprachpraktischen Prüfungen "Essential Skills for 
Writing", "Structure and Idiom" und "Advanced English in Use" setzt jeweils 
die erfolgreiche Teilnahme an "Tense and Aspect" voraus. 
 
Als Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten gilt, wenn nicht 
anders angegeben: Regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveran-
staltungen des Moduls (s.u. „Kontaktzeit”); erweitertes und vertiefendes Ei-
genstudium; erfolgreiches Absolvieren der Studien- und Prüfungsleistun-
gen. Die Benotung erfolgt gemäß § 12 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung. 
 
Formen der Leistungserbringung werden möglichst breit gefächert; dazu 
zählen insbesondere Klausuren, mündliche Referate oder Vorträge, münd-
liche Prüfungen, schriftliche Hausarbeiten, Dossiers, Essays, Projektarbeit, 
Lernportfolios, Poster, Skripte und veranstaltungsbegleitende Prüfungsfor-
men wie Impulsreferate oder reaction papers. Die Form der Prüfungsleis-
tung (mündlich und/oder schriftlich) wird gemäß § 13 Abs. 2 des Allgemei-
nen Teils der Prüfungsordnung vom Leiter der Lehrveranstaltung bestimmt 
und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.   
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Abkürzungen / Legende: 

  

FS Fachsemester 

LP Leistungspunkte  

SWS Semesterwochenstunde(n) 

 
 
 
 
Erläuterung zum Verschränkungsmodul: 
 
Verschränkungsmodul: die Verschränkung von Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik kann grundsätzlich auf folgende Arten erfolgen:  

1. Additives Modell: Das Modul enthält einen fachwissenschaftli-

chen und einen fachdidaktischen Baustein, die jeweils inhaltlich – 

und ggf. im Lehr-Lern-Format – signifikant auf Themen der Lehr-

erbildung ausgerichtet sind; optional stehen die Themen in Bezie-

hung zueinander. 

2. Konsekutives Modell: Das Modul enthält einen fachwissen-

schaftlichen und einen fachdidaktischen Baustein, die thematisch 

aufeinander bezogen sind und optional im Team vorbereitet und 

durchgeführt werden. 

3. Integratives Modell: Das Modul wird durch einen Baustein ge-

staltet, innerhalb dessen eine Thematik sowohl fachwissenschaft-

lich als auch fachdidaktisch aufgearbeitet und vermittelt wird. Die 

Lehrveranstaltung kann entweder im Team-Teaching oder von ei-

ner für beide Aspekte kompetenten Lehrperson ausgebracht wer-

den. 

4. Anwendungsorientiertes Modell: Verbindung universitärer Leh-

re mit dem schulischen Anwendungsfeld durch Formate wie z. B. 

„Schülerlabor”, „Inquiry-Based Learning”, „Vignetten” u.ä.  
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Das Verschränkungsmodul wird im Erweiterungsfach Englisch auf folgende 
Arten realisiert: 

 additiv: Hauptseminar (HS) (8 LP) plus Fachdidaktik (4 LP), 4 SWS 

 konsekutiv: Hauptseminar (HS) (8 LP) plus Fachdidaktik (4 LP), 4 

SWS 

 
  



815 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

Anlage 2: Modularisierung 
 
Das Erweiterungsfach Englisch enthält alle Module des BA English Studies 
50% und des M.Ed. Englisch mit Ausnahme der Bachelorarbeit und der 
mündlichen Abschlussprüfung.  
 
 

FS Modul Zugehörige Lehrveranstaltungen LP 

1 

 

Einführungsmodul 

Literaturwissenschaft 

(Pflichtmodul) 

Einführung Literaturwissenschaft  10 LP 

Proseminar I Literaturwissenschaft 

1 

 

Einführungsmodul 

Sprachwissenschaft 

(Pflichtmodul) 

Einführung Sprachwissenschaft  10 LP 

Proseminar I Sprachwissenschaft 

1 Phonetikmodul 

(Pflichtmodul) 

Phonetik 3 LP 

British/American English Phonetics 

1-
2 

Sprachpraxismodul I 
(Pflichtmodul) 

Tense and Aspect 8 LP 

Essential Skills for Writing 

2-
3 
 

Sprachpraxismodul II 
(Pflichtmodul) 

Structure and Idiom 8 LP 

Advanced English in Use 

1-
2 

Basismodul Kultur-
wissenschaft  
(Pflichtmodul) 

Proseminar I Kulturwissenschaft 9 LP 

Vorlesung Kulturwissenschaft 

2- Vertiefungsmodul Proseminar II Literaturwissenschaft 10 LP 
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3 Literaturwissenschaft 
(Pflichtmodul) 

Vorlesung Literaturwissenschaft 

2-
3 

Vertiefungsmodul 
Sprachwissenschaft 
(Pflichtmodul) 

Proseminar II Sprachwissenschaft 10 LP 

Vorlesung Sprachwissenschaft 

3 Schwerpunktseminar 

(Wahlpflichtmodul) 

Proseminar III Sprach- oder Literatur-

wissenschaft 

6 LP 

2 Fachdidaktik 

 

(Pflichtmodul) 

Fachdidaktik 2 LP 

3-

4 

English Studies for 

Teachers 1 

(Wahlpflichtmodul) 

Hauptseminar Sprach- oder Literatur-

wissenschaft 

8 LP 

3-

4 

English Studies for 

Teachers 2 

(Wahlpflichtmodul) 

Hauptseminar Sprach- oder Literatur-

wissenschaft (komplementär zu English 

Studies for Teachers 1) 

12 LP 

Task Supported Language Learning 

and Teaching (Fachdidaktik 2) 

4 Fachdidaktik 1 

(Pflichtmodul) 

Seminar Fachdidaktik 4 LP 

4 Fachdidaktik 3 

(Pflichtmodul) 

Seminar Fachdidaktik 5 LP 

4 Master Arbeit 

(Pflichtmodul) 

 15 LP 
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Beispielhafter Studienverlauf: 

1. Fachsemester 31 LP 

 Einführung Literaturwissenschaft  5 LP 

Proseminar I Literaturwissenschaft 5 LP 

Einführung Sprachwissenschaft  5 LP 

Proseminar I Sprachwissenschaft 5 LP 

Phonetik 2 LP 

British/American English Phonetics 1 LP 

Tense and Aspect 4 LP 

Vorlesung Kulturwissenschaft 4 LP 

2. Fachsemester 29 LP 

 Essential Skills for Writing 4 LP 

Structure and Idiom 4 LP 

Fachdidaktik 2 LP 

Proseminar I Kulturwissenschaft 5 LP 

Proseminar II Literaturwissenschaft 6 LP 

Vorlesung Literaturwissenschaft 4 LP 

Vorlesung Sprachwissenschaft 4 LP 

3. Fachsemester 32 LP 
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 Proseminar II Sprachwissenschaft 6 LP 

Advanced English in Use 4 LP 

Proseminar III (Literatur- oder Sprachwissenschaft) 6 LP 

Hauptseminar Literaturwissenschaft 8 LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft 8 LP 

4. Fachsemester 28 LP 

 Fachdidaktik 1 4 LP 

Fachdidaktik 2 (Task supported language  
learning and teaching) 

4 LP 

Fachdidaktik 3 5 LP 

Master Arbeit 15 LP 

 
 
 
Die Leistungspunkte werden wie folgt vergeben: 
 
Einführung Literatur- und Sprachwissenschaft (je 2 SWS und 5 LP): 

Kontaktzeit*   1LP 

Vor-/Nachbereitung  3LP 

Klausur    1LP 
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Proseminar I (je 2 SWS und 5 LP): 

Kontaktzeit    1 LP 

Vor-/Nachbereitung  1 LP 

Referat    1 LP 

Leistungsnachweis  2 LP (i.d.R. Hausarbeit oder Prüfung) 

 

Proseminar II (je 2 SWS und 6 LP): 

Kontaktzeit    1 LP 

Vor-/Nachbereitung  2 LP 

Referat    1 LP 

Leistungsnachweis  2 LP (i.d.R. Hausarbeit oder Prüfung) 

 

Proseminar III (je 2 SWS und 6 LP): 

Kontaktzeit    1 LP 

Vor-/Nachbereitung  3 LP 

Referat    1 LP 

Recherche    1 LP 

 

Hauptseminar (je 2 SWS und 8 LP): 

Kontaktzeit:   1 LP 

Vor-/Nachbereitung  3 LP 

Referat    1 LP 

Leistungsnachweis  3 LP (i.d.R. Hausarbeit oder Prüfung) 
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Phonetik (2 SWS und 2 LP): 

Kontaktzeit:*   1 LP 

Vor-/Nachbereitung  0,5 LP 

Klausur (Modulprüfg.)  0,5 LP 

 

Pronunciation Practice (1 SWS und 1 LP): 

Kontaktzeit:   0,5 LP 

Vor-/Nachbereitung  0,5 LP 

 
Vorlesung (2 SWS und 4 LP) 

Kontaktzeit:*  1 LP 

Vor-/Nachbereitung 2 LP 

Leistungsnachweis 1 LP 
 
 
 
Tense and Aspect, Essential Skills for Writing, Structure and Idiom, 
Advanced English in Use (je 2 SWS und 4 LP) 

Kontaktzeit:  1 LP 

Vor-/Nachbereitung 2 LP 

Leistungsnachweis 1 LP 

 

Fachdidaktik (1-2 SWS und 2 LP) 

Kontaktzeit:  0,5-1 LP 

Vor-/Nachbereitung 0,5-1 LP 

Leistungsnachweis 0,5-1 LP 
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Fachdidaktik 1 (2 SWS und 4 LP) 

Kontaktzeit:  1 LP 

Vor-/Nachbereitung 2 LP 

Leistungsnachweis 1 LP 

 

Fachdidaktik 2 (Task supported language learning and teaching) (2 
SWS und 4 LP) 

Kontaktzeit:  1 LP 

Vor-/Nachbereitung 2 LP 

Leistungsnachweis 1 LP 

 

Fachdidaktik 3 (1-2 SWS, i.d.R. Blockseminar und 5 LP) 

Kontaktzeit:  0,5-1 LP 

Vor-/Nachbereitung 3-3,5 LP 

Leistungsnachweis 1 LP 
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Evangelische Theologie 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit § 20 der Hochschul-
vergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zuletzt 
geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Änderung 
der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. S. 262), § 2 
Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge 
(RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat 
der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 25. September 2018 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status -, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form verwendet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich  
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungsfach 
Evangelische Theologie im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gym-
nasium”, nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieser Zulas-
sungssatzung. 
 
 
 
§ 2 Fristen  
 
(1) Eine Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterla-
gen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags  
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das Zu-
lassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleichwerti-
gen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis über 
die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Lehr-
amtsoption oder in einem Master-of-Education-Studiengang, Pro-
fillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidelberg ge-
mäß § 5 Abs. 2. 

2. Nachweise der in § 6 genannten besonderen Zugangsvorausset-
zungen. 

3. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Evangelische Theologie oder im 
Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in 
verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig 
nicht bestanden hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen 
Gründen nicht mehr besteht. 

4. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutschkennt-
nisse. 

5. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungsent-
scheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Origi-
nal vorzulegen sind. 
 
 
  



826 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

§ 4 Zulassungskommission  
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Evangelische Theologie eine Zulassungskommission ein, die 
aus zwei Hochschullehrern und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter be-
steht. Die Mitglieder wählen unter den Hochschullehrern einen Vorsitzen-
den und einen Stellvertreter aus. 
 
 
(2) Die Mitglieder des Zulassungsausschusses werden durch den Fakul-
tätsrat der Theologischen Fakultät bestellt. Die Amtszeit der Mitglieder be-
trägt zwei Jahre. Wiederbestellung ist möglich. 
 
 
(3) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Verfah-
rens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Evangeli-
sche Theologie im Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexamens für 
das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger Abschluss. 

2. Die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 6. 

3. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Evangelische Theologie 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in 
einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem In-
halt oder in einem der unter Nr. 1 genannten Studiengänge kein 
endgültiges Nichtbestehen einer nach der Prüfungsordnung erfor-
derlichen Prüfung vorliegt und der Prüfungsanspruch auch aus 
sonstigen Gründen noch besteht.  
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(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Absatz 
1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen wer-
den, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung der Mas-
terarbeit im Erweiterungsfach Evangelische Theologie vorliegen muss. Vo-
raussetzung für eine Zulassung unter Bedingung ist, dass zum Bewer-
bungszeitpunkt zumindest eine Einschreibung in einem grundständigen 
Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption oder eine Einschreibung in einem 
Master of Education-Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der 
Universität Heidelberg vorliegt. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungskom-
mission des Erweiterungsfaches Evangelische Theologie. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kul-
tusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschul-
partnerschaften zu beachten. 
 
 
 
§ 6 Besondere Zugangsvoraussetzungen 
 
(1)  Besondere Zugangsvoraussetzungen sind: 

1. Die Vorlage einer schriftlichen Erklärung des Studierenden, dass 
er von den besonderen Voraussetzungen zum Erwerb der kirchli-
chen Bevollmächtigung für das Fach Evangelische Religionslehre 
(Vocatio) im Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Kenntnis genommen hat. Der Wortlaut der Erklärung findet sich in 
Anlage 1. 

2. Latinum und Graecum (beim Studium mit Hauptfachumfang) bzw. 
Latein- und Griechischkenntnisse (beim Studium mit Beifachum-
fang). 
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(2)  Die in § 6 Abs. 1 Ziffer 2 genannten Kenntnisse können im Verlauf 
des Masterstudiums nachgeholt werden. Der Zulassungsausschuss legt 
die nachzuholenden Leistungen fest und teilt diese im Zulassungsbescheid 
mit. 
 
 
(3) Der Nachweis über den erfolgreichen Erwerb der nachzuholenden 
Leistungen muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
 
 
 
§ 7 Zulassungsentscheidung 
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vorschlag 
der jeweiligen Zulassungskommissionen. 
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollständig 
im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

3. im angestrebten Erweiterungsfach Evangelische Theologie oder 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in 
verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig 
nicht bestanden wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen 
Gründen nicht mehr besteht. 

4. die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 6 nicht erfüllt 
sind. 
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(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Mas-
ter of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmeldung der 
Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der Nachweis 
nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Evangelische Theo-
logie nicht abgeschlossen werden und die Zulassung erlischt. Im Übrigen 
bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmun-
gen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Hei-
delberg unberührt. 
 
 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Anlage 1 
 
Information für Studierende des Erweiterungsfachstudiengangs 
Evangelische Theologie im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium” 
 
Das Fach Evangelische Religionslehre kann im Bereich der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) nur von Lehrkräften erteilt werden, die eine 
kirchliche Bevollmächtigung (Vocatio) erhalten haben. Die Erteilung der 
Vocatio setzt die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der Evangelischen Kir-
che in Deutschland voraus. 
 
Menschen, die einer Freikirche angehören, kann die Vocatio in Einzelfällen 
erteilt werden. Die Entscheidung trifft die zuständige obere Kirchenbehör-
de. Die Erteilung der Vocatio ist in der Regel ausgeschlossen, wenn ein 
Austritt aus der Evangelischen Landeskirche in Baden oder einer anderen 
Gliedkirche der EKD und/oder eine zweite Taufe erfolgt ist. 
 
Studierenden, die nicht Mitglied einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche 
in Deutschland sind, wird auf Grund der komplexen, in den einzelnen 
Gliedkirchen unterschiedlichen Regelungen dringend empfohlen, sich un-
mittelbar zu Beginn des Studiums mit der zuständigen oberen Kirchenbe-
hörde in Verbindung zu setzen. Dies ist in Baden der Evangelische Ober-
kirchenrat in Karlsruhe. Der Evangelische Oberkirchenrat ist auf Wunsch 
behilflich, wenn eine andere Kirchenbehörde zu kontaktieren ist. 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Evangelische Theologie im Master of  
Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”7 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85) in Verbindung mit §§ 2 und 6 der Rahmen-
vorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in der Fas-
sung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Heidelberg am 
25. September 2018 die nachstehende Prüfungsordnung beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
  

                                                           
7 Im Übrigen: Erweiterungsfach Evangelische Theologie. 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfächer 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allgemeiner Teil 
–8 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungsord-
nung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium 
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung ist 
im Erweiterungsfach Evangelische Theologie die Möglichkeit eines Teil-
zeitstudiums vorgesehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Evangelische Theologie wird sowohl mit einem 
Umfang von 90 Leistungspunkten und einer Regelstudienzeit von drei Se-
mestern als auch mit einem Umfang von 120 Leistungspunkten und einer 
Regelstudienzeit von vier Semestern angeboten. In Konkretisierung von 
§ 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung umfassen  

 
a) die 90 Leistungspunkte: 

- 75 LP Fachwissenschaft, davon 15 LP Masterarbeit; 

- 15 LP Fachdidaktik. 
 

b) die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit.  

                                                           
8 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveranstal-
tungen im Erweiterungsfach Evangelische Theologie in Anlage 1 aufge-
führt. 
 
 
 
§ 4 Prüfungsausschuss  
 
Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben ist der Prüfungsausschuss der Fakultät zuständig. 
Ihm gehören der Dekan, der Prodekan, drei weitere Hochschullehrer des 
Lehrkörpers und zwei wissenschaftliche Mitarbeiter als stimmberechtigte 
Mitglieder sowie ein studierendes Mitglied mit beratender Stimme an. Der 
Prüfungsausschuss wird von der Fakultät für jeweils 2 Jahre bestellt. Die 
Amtszeit des Studierenden beträgt ein Jahr. Der Vorsitzende und der Stell-
vertreter müssen Hochschullehrer sein. 
 
 
 
§ 5 Studienvoraussetzung (Sprachvoraussetzungen) 
 
(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenverord-
nung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Evangelische Theo-
logie Voraussetzung: 

1. Für das Erweiterungsfach im Umfang von 90 LP: Latein- und 
Griechischkenntnisse 

2. Für das Erweiterungsfach im Umfang von 120 LP: Latinum und 
Graecum 
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(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkenntnis-
se erfolgt in der Regel durch die Hochschulzugangsberechtigung oder an-
dere geeignete Nachweise. Latein- bzw. Griechischkenntnisse gem. Abs. 1 
Ziffer 1 werden in der Regel durch die bestandene Abschlussklausur des 
Kurses Latein bzw. Griechisch I oder vergleichbar nachgewiesen, können 
aber auch durch weitere geeignete Nachweise nachgewiesen werden. 
 
 
(3) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzungen 
muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
 
 
 
§ 6 Berechnung der Fachnote  
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung wird die Fachnote des Erweiterungsfachs Evangelische 
Theologie wie folgt berechnet: Die Modulnoten des Teilstudiengangs wer-
den mit ihrem numerischen Wert vor einer Rundung gemäß § 12 des All-
gemeinen Teils der Prüfungsordnung herangezogen und entsprechend ih-
rer Leistungspunktezahl gewichtet. Die Modulnote des Masterkolloquiums 
wird mit dem Faktor 3 gewichtet. 
 
 
 
§ 7 Mündliche Abschlussprüfung 
 
(1) In Ergänzung zu § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung besteht die Masterprüfung im Erweiterungsfach Evangeli-
sche Theologie aus der erfolgreichen Teilnahme an den in diesem Beson-
deren Teil der Prüfungsordnung aufgeführten Modulen und Lehrveranstal-
tungen im Bereich Fachwissenschaft und Fachdidaktik, inklusive einer 
mündlichen Abschlussprüfung (Masterkolloquium). 
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(2) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass der Prüfling die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner soll festgestellt 
werden, ob der Prüfling über ein breites Grundlagenwissen sowie über Ver-
tiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prüfungsgebietes verfügt. 
 
 
(3) Die Zulassung zur mündlichen Abschlussprüfung kann erfolgen, so-
bald das Grundlagenmodul, die Basismodule und das Aufbaumodul I er-
folgreich absolviert worden sind. 
 
 
(4) Mündliche Abschlussprüfung 

1. Die mündliche Abschlussprüfung wird von zwei Prüfern oder von 
einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers abge-
nommen. Der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, das aber keinen 
Rechtsanspruch begründet. Der Vorsitzende des zuständigen 
Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen 
der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

2. Zum Masterkolloquium wird ein Vertreter des Evangelischen 
Oberkirchenrats in Karlsruhe eingeladen. Der Vertreter nimmt am 
Masterkolloquium mit beratender Stimme teil. 

3. Die Themen der mündlichen Abschlussprüfung entstammen aus 
zwei unterschiedlichen theologischen Disziplinen (AT, NT, KG, ST 
und RW), für die der Prüfling ein Vorschlagsrecht hat; ein Rechts-
anspruch auf die vorgeschlagenen Themen erwächst daraus 
nicht. 

4. Die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung beträgt 60 Minuten, 
wobei jedes Themengebiet etwa die Hälfe der Prüfungszeit in An-
spruch nehmen sollte. Die Prüfung wird in deutscher Sprache ab-
gelegt. 

5. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Für beide Themen-
gebiete ist eine Gesamtnote zu bilden. Das Ergebnis ist dem Prüf-
ling im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben.  
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6. Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der glei-
chen Fachprüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der 
vorhandenen Plätze als Zuhörende zugelassen werden. Die Zu-
lassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe 
der Prüfungsergebnisse. Auf Antrag des Prüflings oder aus ande-
ren wichtigen Gründen ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 

 
 
 
§ 8 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit 
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit folgende Nachweise 
über erfolgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen beizufügen: 
Der erfolgreiche Abschluss aller Module gemäß Anlage 1, A. I.-IV. bzw. B. 
I.-IV. 
 
 
 
§ 9 Masterarbeit  
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, inner-
halb einer vorgegebenen Frist ein Thema des Erweiterungsfachs Evangeli-
sche Theologie selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbei-
ten. 
 
 
(2) Die Disziplinen, aus denen das Thema für die Masterarbeit genom-
men werden kann, sind: 

1. Altes Testament, 

2. Neues Testament, 

3. Kirchen- und Theologiegeschichte, 

4. Systematische Theologie, 

5. Religionswissenschaft/Interkulturelle Theologie, 

6. Religionspädagogik.  
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(3) Die Masterarbeit soll in der Regel 30-40 Seiten umfassen. 
 
 
 
§ 10 Wiederholung von Prüfungen  
 
In Abweichung von § 19 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung werden Sprachprüfungen und das Masterkolloquium nicht zur zuläs-
sigen Höchstzahl der wiederholbaren Prüfungen hinzugerechnet. 
 
 
 
§ 11 Inkrafttreten 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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Anlage 1 (Module und Lehrveranstaltungen) 
 
Näheres  zu  den  einzelnen  Modulen  wie  inhaltliches  Profil,  zugehörige  
Veranstaltungen,  Prüfungsleistungen,  notwendige  Vorkenntnisse  und  
Qualifikationsziele  regelt das Modulhandbuch.  
 
Abkürzungen: AT = Altes Testament; KG = Kirchengeschichte; LP = Leis-
tungspunkte;  
NT  =  Neues  Testament;  RW  =  Religionswissenschaft  und  Interkultu-
relle  Theologie; ST = Systematische Theologie;  
 
 
A. Anforderungen im Hauptfachumfang (120 LP) 
 
Studienvoraussetzungen: Latinum, Graecum 
 
I. Einführung in den Studiengang (10 LP) 
 
Grundlagenmodul/Propädeutik (MEd-EH-BM-Prop) 10 LP 

AnfängerInnen-Projekt 2 LP 

Kleines Biblicum AT (Übung/Selbststudium + Modulprüfung) 4 LP 

Kleines Biblicum NT (Übung/Selbststudium + Modulprüfung) 4 LP 
 
 
II. Grundlagenstudium (55 LP) 
 
Basismodul Altes Testament (MEd-EH-BM-AT) 10 LP 

Grundkurs AT (ohne Hebraicum) 4 LP 

Überblicksvorlesung AT 3 LP 

Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung  
(zum Grundkurs oder ÜV) 3 LP 
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Die folgenden Fachmodule 1-4 sind aus den Fächern Neues Testament, 
Kirchengeschichte, Systematische Theologie und Religionswissen-
schaft/Interkulturelle Theologie so zu wählen, dass alle vier Fächer berück-
sichtigt sind. Das Graecum wird für den Zugang zum Proseminar NT vo-
rausgesetzt. 
 
 
Basismodul Fach 1 (MEd-EH-BM-F1) 10 LP 

Proseminar Fach 1 4 LP 

Modulprüfung: Proseminararbeit 6 LP 
 
 
Basismodul Fach 2 (MEd-EH-BM-F2) 10 LP 

Proseminar Fach 2 4 LP 

Modulprüfung: Proseminararbeit 6 LP 
 
 
Basismodul Fach 3 (MEd-EH-BM-F3) 10 LP 

Proseminar Fach 3 4 LP 

Überblicksvorlesung Fach 3 3 LP 

Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung zur ÜV 3 LP 
 
 
Basismodul Fach 4 (MEd-EH-BM-F4) 10 LP 

Proseminar Fach 4 4 LP 

Überblicksvorlesung Fach 4 3 LP 

Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung zur ÜV 3 LP 
 
 
Fachdidaktisches Basismodul (MEd-EH-BM-FD) 5 LP 

Vorlesung Grundwissen Religionspädagogik/Religionsdidaktik 2 LP 

Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung 3 LP 
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III. Vertiefungsbereich (23 LP) 
 
Fachwissenschaftliches Aufbaumodul I (MEd-EH-AM I) 11 LP 

Hauptseminar I 3 LP 

Hauptseminar II 4 LP 

Modul-Teilprüfung: Schriftlich ausgearbeitetes Referat  
zu Hauptseminar I 1 LP 

Modul-Teilprüfung: Wissenschaftliche Ausarbeitung  
zu Hauptseminar II 3 LP 
 
Als Hauptseminare I und II sind zwei Fächer aus Altes Testament, Fach 1 
oder Fach 2 zu wählen. 
 
 
Fachwissenschaftliches Aufbaumodul II (MEd-EH-AM II) 12 LP 

Hauptseminar III 4 LP 

Hauptseminararbeit 8 LP 
 
Das Hauptseminar III ist in einem Fach zu belegen, in dem während des 
Grundlagenstudiums keine Proseminararbeit geschrieben wurde (Altes 
Testament, Fach 3 oder Fach 4). 
 
 
 
IV. Fachdidaktische Vertiefung (14 LP) 
 
Verschränkungsmodul (MEd-EH-VM) 9 LP 

Proseminar Religionspädagogik 3 LP 

Überblicksvorlesung AT, NT, KG, ST oder RW 3 LP 

Mündliche Prüfung zur Vorlesung (unbenotet) 1 LP 

Modulprüfung: Konzeptausarbeitung zum Proseminar RP 2 LP 
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Fachdidaktisches Modul (MEd-EH-FD) 5 LP 

Hauptseminar Religionspädagogik 3 LP 

Modulprüfung: Unterrichtsentwurf im Hauptseminar RP 2 LP 
 
 
 
V. Abschlussprüfungen 
 
Masterkolloquium (MEd-EH-Koll) 3 LP 
 
 
Masterarbeit  15 LP 
 
 
 
B. Anforderungen im Beifachumfang (90 LP) 
 
Studienvoraussetzungen: Latein- und Griechischkenntnisse 
 
I. Einführung in den Studiengang (10 LP) 
 
Grundlagenmodul/Propädeutik (MEd-EB-BM-Prop) 10 LP 

AnfängerInnen-Projekt 2 LP 

Kleines Biblicum AT (Übung/Selbststudium + Modulprüfung) 4 LP 

Kleines Biblicum NT (Übung/Selbststudium + Modulprüfung) 4 LP 
 
 
II. Grundlagenstudium (37 LP) 
 
Die folgenden Fachmodule 1-5 sind aus den Fächern Altes Testament, 
Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematische Theologie und Reli-
gionswissenschaft/Interkulturelle Theologie so zu wählen, dass alle fünf 
Fächer berücksichtigt sind. Griechischkenntnisse werden für den Zugang 
zum Proseminar NT vorausgesetzt 
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Basismodul Fach 1 (MEd-EB-BM-F1) 7 LP 
Proseminar Fach 1 4 LP 

Modulprüfung: Essay, Klausur oder mündliche Prüfung 3 LP 
 
 
Basismodul Fach 2 (MEd-EB-BM-F2) 7 LP 

Proseminar Fach 2 4 LP 

Modulprüfung: Essay, Klausur oder mündliche Prüfung 3 LP 
 
 
Basismodul Fach 3 (MEd-EB-BM-F3) 6 LP 

Überblicksvorlesung Fach 3 3 LP 

Modulprüfung: Essay, Klausur oder mündliche Prüfung 3 LP 
 
 
Basismodul Fach 4 (MEd-EB-BM-F4) 6 LP 

Überblicksvorlesung Fach 4 3 LP 

Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung 3 LP 
 
 
Basismodul Fach 5 (MEd-EB-BM-F5) 6 LP 

Überblicksvorlesung Fach 5 3 LP 

Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung 3 LP 
 
 
Fachdidaktisches Basismodul (MEd-EB-BM-FD) 5 LP 

Vorlesung Grundwissen Religionspädagogik/Religionsdidaktik 2 LP 

Modulprüfung: Klausur oder mündliche Prüfung 3 LP 
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III. Vertiefungsbereich (11 LP) 
 
Fachwissenschaftliches Aufbaumodul (MEd-EB-AM) 11 LP 

Hauptseminar Fach 1 3 LP 

Hauptseminar Fach 2 4 LP 

Modul-Teilprüfung: Schriftlich ausgearbeitetes Referat zu Hauptseminar  
Fach 1 1 LP 

Modul-Teilprüfung: Wissenschaftliche Ausarbeitung zu Hauptseminar  
Fach 2 3 LP 
 
 
 
IV. Fachdidaktische Vertiefung (14 LP) 
 
Verschränkungsmodul (MEd-EB-VM) 9 LP 

Proseminar Religionspädagogik 3 LP 

Überblicksvorlesung AT, NT, KG, ST oder RW 3 LP 

Mündliche Prüfung zur Vorlesung (unbenotet) 1 LP 

Modulprüfung: Konzeptausarbeitung zum Proseminar RP 2 LP 
 
 
Fachdidaktisches Modul (MEd-EB-FD) 5 LP 

Hauptseminar Religionspädagogik 3 LP 

Modulprüfung: Unterrichtsentwurf im Hauptseminar RP 2 LP 
 
 
 
V. Abschlussprüfungen 
 
Masterkolloquium (MEd-EB-Koll) 3 LP 
 
 
Masterarbeit  15 LP 
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Französisch 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWei-
tEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit § 20 der Hoch-
schulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zu-
letzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Ände-
rung der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. S. 262), § 2 
Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge 
(RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat 
der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 25. September 2018 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form verwendet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungsfach 
Französisch im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, 
nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieser Zulassungssat-
zung. 
 
 
 
§ 2 Fristen 
 
(1) Eine Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterla-
gen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das Zu-
lassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleichwerti-
gen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis über 
die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Lehr-
amtsoption oder in einem Master-of-Education-Studiengang, Pro-
fillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidelberg ge-
mäß § 5 Abs. 2. 

2. Nachweise der in § 6 genannten besonderen Zugangsvorausset-
zungen. 

3. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Französisch oder im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr 
besteht. 

4. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutschkennt-
nisse. 

5. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungsent-
scheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Origi-
nal vorzulegen sind. 
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§ 4 Zulassungskommission 
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Französisch eine Zulassungskommission ein, die aus mindes-
tens zwei Personen des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Perso-
nals, davon mindestens einem Professor, besteht. Ein studentischer Ver-
treter kann mit beratender Stimme an den Kommissionssitzungen teilneh-
men. Eines der hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Mitglieder der Zu-
lassungskommission führt den Vorsitz. 
 
 
(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Verfah-
rens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Französisch 
im Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexamens für 
das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger Abschluss. 

2. Die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 6. 

3. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Französisch im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt oder in 
einem der unter Nr. 1 genannten Studiengänge kein endgültiges 
Nichtbestehen einer nach der Prüfungsordnung erforderlichen 
Prüfung vorliegt und der Prüfungsanspruch auch aus sonstigen 
Gründen noch besteht. 
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(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Absatz 
1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen wer-
den, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung der Mas-
terarbeit im Erweiterungsfach Französisch vorliegen muss. Voraussetzung 
für eine Zulassung unter Bedingung ist, dass zum Bewerbungszeitpunkt 
zumindest eine Einschreibung in einem grundständigen Bachelorstudien-
gang mit Lehramtsoption oder eine Einschreibung in einem Master of Edu-
cation-Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität 
Heidelberg vorliegt. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungskom-
mission des Erweiterungsfaches Französisch. Bei der Anerkennung von 
ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkon-
ferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 
 
 
§ 6 Besondere Zugangsvoraussetzungen 
 
Besondere (fachspezifische) Zugangsvoraussetzung für das Erweiterungs-
fach Französisch im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, 
sind französische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 nach 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Der Nachweis der 
Sprachkenntnisse kann beispielsweise erfolgen durch:  

a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangs-
berechtigung oder 

b) einen Schul- oder Hochschulabschluss aus einem französisch-
sprachigen Land oder 
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c) einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
25% in Französischer Philologie (oder in Studiengängen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt) oder  

d) DELF B2 (diplôme d‘études de langue française) oder  

e) ein Sprachzeugnis für Französisch des Zentralen Sprachlabors der 
Universität Heidelberg entsprechend dem Niveau B2 oder  

f) einen anderen Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse. 
 
 
 
§ 7 Zulassungsentscheidung 
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vorschlag 
der Zulassungskommission. 
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollständig 
im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

3. im angestrebten Erweiterungsfach Französisch oder im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht 
mehr besteht. 

4. die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 6 nicht erfüllt 
sind. 
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(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Mas-
ter of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmeldung der 
Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der Nachweis 
nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Französisch nicht 
abgeschlossen werden und die Zulassung erlischt. Im Übrigen bleiben die 
allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg unbe-
rührt. 
 
 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Französisch im Master of Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”9 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWei-
tEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit §§ 2 und 6 der 
Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in 
der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Hei-
delberg am 25. September 2018 die nachstehende Prüfungsordnung be-
schlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
 
  

                                                           
9 Im Übrigen: Erweiterungsfach Französisch. 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfächer 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allgemeiner Teil 
–10 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungsord-
nung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium  
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung ist 
im Erweiterungsfach Französisch die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums 
vorgesehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Französisch wird mit einem Umfang von 120 
Leistungspunkten und viersemestriger Regelstudienzeit angeboten. In 
Konkretisierung von § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
umfassen die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit. 
 
 
(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveranstal-
tungen im Erweiterungsfach Französisch in Anlage 2 aufgeführt. 
 
  

                                                           
10 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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(3) Das Studium ist im Bereich der Fachwissenschaft untergliedert in den 
Bereich Sprachpraxis und die Teilgebiete Sprach-, Literatur- sowie Kultur-
wissenschaft; es gliedert sich in der Regel jeweils in eine Orientierungs-
phase, eine Aufbauphase sowie eine Vertiefungsphase. Hinzu kommen der 
Bereich der Fachdidaktik sowie das „Verschränkungsmodul”, in dem fach-
wissenschaftliche und fachdidaktische Anteile kombiniert sind. Das Studi-
um schließt mit einer Masterarbeit und einer mündlichen Abschlussprüfung 
ab. 
 
 
(4) Der Aufenthalt in einem französischsprachigen Land wird dringend 
empfohlen und vom Romanischen Seminar der Universität Heidelberg un-
terstützt. Ein Auslandssemester oder Auslandsjahr kann prinzipiell jederzeit 
in den Studienverlauf integriert werden. Grundsätzlich kann jede Lehrver-
anstaltung bzw. jedes Modul des hier beschriebenen Studienganges auch 
an einer ausländischen Universität absolviert und gemäß § 7 des Allge-
meinen Teils der Prüfungsordnung anerkannt werden. Eine rechtzeitige 
Beratung beim zuständigen Fachstudienberater wird empfohlen.  
 
 
 

 § 4 Studienvoraussetzungen (Sprachvoraussetzungen)  
 
(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenverord-
nung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Französisch Vo-
raussetzung: 

1. Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Le-
xik, sprachliches und kulturelles Erbe vor allem in Bezug auf die 
Romania) und 

2. Grundkenntnisse in einer zweiten romanischen Sprache (Min-
destniveau A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen).   
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(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkenntnis-
se kann beispielsweise erfolgen durch: 

1. das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangs-
berechtigung oder 

2. einen Schul- oder Hochschulabschluss aus einem Land mit der 
jeweiligen romanischen Sprache als Landessprache oder 

3. einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
25% in der jeweiligen Philologie (oder in Studiengängen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt) oder 

4. einen entsprechenden Nachweis über die entsprechend erworbe-
nen Sprachkenntnisse in den Bachelorabschlussdokumenten oder 

5. ein Sprachzeugnis für die jeweilige romanische Sprache des Zent-
ralen Sprachlabors der Universität Heidelberg oder anderer uni-
versitärer Sprachzentren entsprechend dem Niveau A2 oder 

6. erfolgreiches Absolvieren der Veranstaltungen „Latein für Roma-
nisten 1 und 2” des Romanischen Seminars oder 

7. erfolgreiches Absolvieren der Veranstaltung „Integrierte Sprach-
praxis 1” für Galicisch oder Katalanisch oder Portugiesisch oder 
Rumänisch des Romanischen Seminars oder 

8. einen anderen Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse. 
 
 
(3) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzungen 
muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
 
 
 
§ 5 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
 
(1) In Ergänzung zu § 9 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung können im Erweiterungsfach Französisch Multiple-choice-Prüfungen 
durchgeführt werden.  
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(2) Multiple-choice-Fragen werden in der Regel durch den durch den 
Prüfungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung ge-
stellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltung 
vermittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergeb-
nisse liefern. Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch den in 
Satz 1 genannten Verantwortlichen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufga-
ben den in Satz 2 formulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Über-
prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese 
nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich 
entsprechend; bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl auszu-
gehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil des Prüflings auswirken. 

 
Werden Multiple-choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestan-
den, wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden 
oder wenn die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von den Prüflingen korrekt beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 22 % unterschreitet (Gleitklausel). 
 
Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Beste-
hensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-choice-Prüfungen 
wie folgt zu bewerten: Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala 
linear um die Differenz zwischen absoluter und relativer Bestehensgrenze 
verschoben. 
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 Prozent entspricht  Note 

 ≥ 50 – 55   4,0 

 > 55 – 60   3,7 

 > 60 – 65   3,3 

 > 65 – 70   3,0 

 > 70 – 75   2,7 

 > 75 – 80   2,3 

 > 80 – 85   2,0 

 > 85 – 90   1,7 

 > 90 – 95   1,3 

 > 95 – 100   1,0 
 
 
 
§ 6 Berechnung der Fachnote  
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung wird die Fachnote des Erweiterungsfachs Französisch 
wie folgt berechnet: für die Berechnung der Fachnote werden alle Modul-
noten mit Ausnahme der drei Module „Orientierung Sprachpraxis”, „Orien-
tierung Sprachwissenschaft” und „Orientierung Literaturwissenschaft” her-
angezogen und entsprechend ihrer Leistungspunktezahl gewichtet. Die No-
te des Moduls „Mündliche Abschlussprüfung” wird doppelt gewichtet. 
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§ 7 Mündliche Abschlussprüfung  
 
(1) In Ergänzung zu § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung besteht die Masterprüfung im Erweiterungsfach Französisch 
aus der erfolgreichen Teilnahme an den in diesem Besonderen Teil der 
Prüfungsordnung aufgeführten Modulen und Lehrveranstaltungen im Be-
reich Fachwissenschaft und Fachdidaktik, inklusive einer mündlichen Ab-
schlussprüfung. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass der Prüfling die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner soll festgestellt 
werden, ob der Prüfling über ein breites Grundlagenwissen sowie über Ver-
tiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prüfungsgebietes verfügt. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss nicht zwingend die letzte Prü-
fungsleistung sein; sie kann jedoch erst abgelegt werden, wenn zumindest 
studienbegleitende Prüfungsleistungen im Umfang von 71 LP aus dem Be-
reich der Fachwissenschaft erbracht worden sind. 
 
 
(4) Die Themen der mündlichen Abschlussprüfung entstammen den For-
schungsfeldern der französischen Sprach-, Literatur- und Kulturwissen-
schaft: Die insgesamt 4 Prüfungsthemen („Vertiefungswissen”) stammen 
aus den Teilgebieten Sprachwissenschaft (mindestens 1 und maximal 3 
Prüfungsthemen), Literaturwissenschaft (mindestens 1 und maximal 3 Prü-
fungsthemen) sowie ggf. Kulturwissenschaft (maximal 1 Prüfungsthema). 
Die Festlegung der Prüfungsthemen erfolgt in Absprache mit den Prüfern 
auf Vorschlag des Prüflings. 
 
  



860 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

(5) Die mündliche Abschlussprüfung dauert 50 Minuten – ca. je 10 Minu-
ten für das Grundlagenwissen und pro gewähltem Prüfungsthema (Vertie-
fungswissen) – , ist mit 3 Leistungspunkten belegt und wird mindestens zur 
Hälfte in französischer Sprache durchgeführt. Nach Wahl des Prüflings und 
in Absprache mit den Prüfern kann ein Teil der Prüfung auch in deutscher 
Sprache durchgeführt werden. 
 
 
(6) Die mündliche Abschlussprüfung wird von zwei Prüfern abgenom-
men, von denen mindestens einer die Habilitation oder eine äquivalente 
Qualifikation nachweisen muss. Der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, das 
aber keinen Rechtsanspruch begründet. Der Vorsitzende des zuständigen 
Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prü-
fenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 
(7) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prü-
fung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im 
Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 
 
 
(8) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Fachprüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vorhandenen 
Plätze als Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Auf 
Antrag des Prüflings oder aus anderen wichtigen Gründen ist die Öffent-
lichkeit auszuschließen. 
 
 
 
§ 8 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit  
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit Nachweise über er-
folgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen gemäß Anlage 2 im 
Umfang von mindestens 70 Leistungspunkten beizufügen. 
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§ 9 Inkrafttreten  
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
 
 
 
Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
Anlage 2: Modularisierung und Modulbeschreibungen 
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Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
 
Voraussetzung für die Zulassung zum Studium im Erweiterungsfach Fran-
zösisch sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 gemäß dem Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmen; Näheres regelt die Zulassungsord-
nung. 
 
Die Anmeldung zu Prüfungen in den Aufbaumodulen setzt in der Regel das 
Bestehen des jeweiligen Orientierungsmoduls voraus; Ausnahmen, insbe-
sondere im Bereich der Sprachwissenschaft, sind mit dem Modulbeauftrag-
ten bzw. Studienberater abzusprechen. Die Anmeldung zu Prüfungen im 
Rahmenmodul setzt in der Regel das Bestehen von zwei Orientierungsmo-
dulen voraus; über Ausnahmen entscheidet der bzw. entscheiden die Lei-
ter des Transversalen Seminars im Rahmenmodul.  
 
Als Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten gilt, wenn nicht 
anders angegeben: Regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveran-
staltungen des Moduls (s.u. „Kontaktzeit”); erweitertes und vertiefendes Ei-
genstudium; erfolgreiches Absolvieren der Studien- und Prüfungsleistun-
gen. Die Benotung erfolgt gemäß § 12 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung. 
 
Formen der Leistungserbringung werden möglichst breit gefächert; dazu 
zählen insbesondere Klausuren, mündliche Referate oder Vorträge, münd-
liche Prüfungen, schriftliche Hausarbeiten, Dossiers, Essays, Projektarbeit, 
Lernportfolios, Poster und veranstaltungsbegleitende Prüfungsformen wie 
Impulsreferate oder reaction papers. Die Form der Prüfungsleistung (münd-
lich und/oder schriftlich) wird gemäß § 13 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung vom Leiter der Lehrveranstaltung bestimmt und spätes-
tens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.   
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Abkürzungen / Legende: 
 
Kurstypen  Fachwissenschaften / Berei-

che 

GPS Grundlagenproseminar  FD Fachdidaktik 

GVL Grundlagenvorlesung  FW Fachwissenschaft 

HS Hauptseminar  KW Kulturwissenschaft 

ISP Integrierte Sprachpraxis  LW Literaturwissenschaft 

PA Projektarbeit  SP Sprachpraxis 

PS Proseminar  SW Sprachwissenschaft 

PS+ PS mit erhöhten Leistungsan-
forderungen 

   

S Seminar  Modulbezeichnungen 

TS Transversales Seminar (inter-
disziplinär) 

  

TU Tutorium wissenschaftliches Ar-
beiten 

 PM Pflichtmodul 

Ü Übung (Sprachpraxis)  VM Verschränkungsmo-
dul 

VL Vorlesung  WPM Wahlpflichtmodul 

VS Verschränkungsseminar    

WÜ wissenschaftliche Übung (LW 
oder SW oder KW) 

 Sonstiges 

   LP Leistungspunkte  
   SoSe Sommersemester 
   WiSe Wintersemester 

   SWS Semesterwochen-
stunde(n) 
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Erläuterung zu den Kurstypen und zum Verschränkungsmodul: 
 
Grundlagenproseminar: Seminar für Bachelor-Studierende auf Studien-
einstiegsniveau zur fachspezifischen (einzelsprachlichen) Begleitung und 
Ergänzung der allgemeinromanistischen Einführungsvorlesungen, insbe-
sondere zur Homogenisierung des heterogenen Studieneingangsniveaus 
und zur Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten. 
 
 
Grundlagenvorlesung: interaktive Vorlesung (alternativ zum Grundlagen-
proseminar) mit Vorlesungsanteil und aktiven Phasen (z.B. Diskussion, 
Übungsanteil, Anwendung, Gruppenarbeit usw.) für Bachelor-Studierende 
auf Studieneinstiegsniveau zur fachspezifischen (einzelsprachlichen) Be-
gleitung und Ergänzung der allgemeinromanistischen Einführungsvorle-
sungen, insbesondere zur Homogenisierung des heterogenen Studienein-
gangsniveaus und zur Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten.  
 
 
Proseminar: polyvalent genutztes Seminar mittleren Niveaus mit Bin-
nendifferenzierung (für fortgeschrittene Bachelor-Studierende und Master-
Studierende als Einstiegsniveau, insbesondere zur Homogenisierung des 
heterogenen Studieneingangsniveaus im Master). 
 
 
Proseminar+: Proseminar (siehe oben) mit zusätzlichen Leistungsanforde-
rungen, daher 6 LP statt 4 LP.  
 
 
Hauptseminar: polyvalent genutztes Seminar höheren Niveaus mit Bin-
nendifferenzierung (für Bachelor-Studierende in der Abschlussphase und 
Master-Studierende) 
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Transversales Seminar: Seminar, das im Sinne der Verflechtung litera-
tur-, kultur-, sprachwissenschaftlicher, sprachpraktischer sowie ggf. fachdi-
daktischer Inhalte des Studiums eine fachwissenschaftliche Thematik aus 
mindestens zwei unterschiedlichen fachlichen Perspektiven untersucht und 
so die inhaltliche und methodische Sensibilisierung für eine innerromani-
sche und ggf. fächerübergreifende, inter- sowie transkulturelle Sichtweise 
im Studium stärkt. 
 
 
Verschränkungsseminar: integrative Verschränkung von Fachwissen-
schaft und Fachdidaktik in einer einzigen Lehrveranstaltung (i.d.R. team 
teaching o.ä. oder durch eine in beiden Fachbereichen kompetente Lehr-
person) 
 
 
Verschränkungsmodul: die Verschränkung von Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik kann auf folgende Arten erfolgen:  

 Additives Modell: Das Modul enthält einen fachwissenschaftli-
chen und einen fachdidaktischen Baustein, die jeweils inhaltlich – 
und ggf. im Lehr-Lern-Format – signifikant auf Themen der Lehr-
erbildung ausgerichtet sind; optional stehen die Themen in Bezie-
hung zueinander. 

 Konsekutives Modell: Das Modul enthält einen fachwissen-
schaftlichen und einen fachdidaktischen Baustein, die thematisch 
aufeinander bezogen sind und optional im Team vorbereitet und 
durchgeführt werden. 

 Integratives Modell: Das Modul wird durch einen Baustein ge-
staltet, innerhalb dessen eine Thematik sowohl fachwissenschaft-
lich als auch fachdidaktisch aufgearbeitet und vermittelt wird. Die 
Lehrveranstaltung kann entweder im Team-Teaching oder von ei-
ner für beide Aspekte kompetenten Lehrperson ausgebracht wer-
den. 

  



866 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

 Anwendungsorientiertes Modell: Verbindung universitärer Leh-
re mit dem schulischen Anwendungsfeld durch Formate wie z. B. 
„Schülerlabor”, „Inquiry-Based Learning”, „Vignetten” u.ä.  

 
 

Das Verschränkungsmodul wird im Erweiterungsfach Französisch auf fol-
gende Arten realisiert: 

 Variante A: Verschränkungsmodul additiv oder konsekutiv mit PS+ oder 
HS LW oder SW (6 LP) plus FD 3 (4 LP)  10 LP, 4 SWS 

 Variante B: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv oder anwen-
dungsorientiert mit PS oder VL oder PA oder TS, jeweils LW oder SW 
oder KW (4 LP) plus FD 3 (4 LP)  8 LP, 4 SWS 

 Variante C: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv, integrativ oder 
anwendungsorientiert mit Sprachpraxis:  

 Ü (2 LP) plus FD 3 (4 LP)  6 LP, 4 SWS (additiv, konsekutiv) oder  

 VS oder PA  6 LP, 2 SWS (integrativ, anwendungsorientiert) 

 Variante D: Verschränkungsmodul integrativ oder anwendungsorientiert 
mit VS oder PA LW oder SW oder KW  6 LP, 2 SWS 
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‘Lektürehilfe‘ zu den tabellarischen Modularisierungsübersichten: 

 Die folgenden Studiengangsvarianten (A, B, C und D) ergeben 
sich aus den verschiedenen Varianten für das Verschränkungs-
modul. Die ersten vier Übersichtstabellen geben jeweils einen 
Überblick über die Module der jeweiligen Variante mit ihren Se-
mesterempfehlungen bei einem Studienbeginn im Wintersemes-
ter; die folgenden vier Übersichtstabellen geben jeweils den ent-
sprechenden Überblick für einen Studienbeginn im Sommerse-
mester (d.h. identische Module bei leicht veränderten Semester-
empfehlungen). 

 Die Orientierungs-, Aufbau- und Vertiefungsmodule sowie das 
Rahmenmodul entsprechen den jeweiligen Modulen im Bachelor-
studiengang Romanistik: Französisch (1. und 2. Hauptfach, 50%). 
Die Mastermodule („Sprachpraxis” sowie „Wissenschaft”), das je-
weilige Verschränkungsmodul sowie die Fachdidaktikmodule ent-
sprechen (ggf. leicht abgewandelt bei FD 2 und zusammengefasst 
beim Mastermodul Wissenschaft) den entsprechenden Modulen 
im Teilstudiengang Französisch im Studiengang Master of Educa-
tion.  

 FD 1 bezeichnet ein fachdidaktisches Modul, das zu spezifischen 
Themen angeboten wird und Grundlagencharakter hat. Das Mo-
dul FD 1 sollte vor dem Verschränkungsmodul belegt werden. 

 FD 2 bezeichnet ein fachdidaktisches Wahlpflichtmodul. 

 FD 3 bezeichnet immer die fachdidaktische Lehrveranstaltung im 
Verschränkungsmodul. 

 Bei den Semesterangaben in der Modularisierung und den Mo-
dulbeschreibungen handelt es sich um Empfehlungen; grundsätz-
lich sollten die Module jedoch in der Reihenfolge – Orientierung 
vor Aufbau vor Vertiefung bzw. Mastermodul – belegt werden, 
zumindest bei den Lehrveranstaltungen in der Reihenfolge Einfüh-
rung vor  bzw. mit GPS/GVL vor PS vor HS. Empfohlen wird au-
ßerdem eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die 
vier Semester.



 

Seite 695 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 2: Modularisierung und Modulbeschreibungen 
 
Modularisierung bei Studienbeginn im Wintersemester 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Französisch 

Variante A: Verschränkungsmodul additiv oder konsekutiv mit PS+ oder HS (10 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 
PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung SW 
PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung LW 
PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante A  
WPM; 4 SWS; 10 LP; 

PS + oder HS LW oder SW (6 LP) 

plus 

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante A 
WPM; 4 SWS; 10 LP 
FW A: PS+ oder HS LW oder SW 
(2 SWS, 6 LP) 
plus 
FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 
PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 
PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau SW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 
PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

Rahmenmodul 
PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

Orientierung SW  
PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 1  

(WiSe) 
Orientierung SP 
PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

 
Orientierung KW 
PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  
PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  
WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW können jeweils nach 

Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Wird im Mastermodul Wissenschaft als 6-LP-Seminar Sprachwissenschaft gewählt, so muss im Verschrän-
kungsmodul Literaturwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare muss ein Hauptseminar sein.  
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Französisch 

Variante B: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv oder anwendungsorientiert mit PS oder VL oder PA oder TS (8 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 
PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung SW 
PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung LW 
PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante B  
WPM; 6 SWS; 12 LP; 
HS LW oder SW (6 LP)  
plus  
HS LW oder SW oder KW (4 LP) 
plus 
WÜ LW oder SW oder KW (2 LP) 

Verschränkungsmodul Variante B 
WPM; 4 SWS; 8 LP 
FW B: PS oder VL oder PA LW oder SW oder KW 
oder TS (2 SWS, 4 LP) 
plus 
FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 
PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 
PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau SW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 
PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

Rahmenmodul 
PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

Orientierung SW  
PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 1  

(WiSe) 
Orientierung SP 
PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

 
Orientierung KW 
PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  
PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  
WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 

 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW können jeweils nach 
Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar bzw. Vorlesung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwis-
senschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Französisch 

Variante C: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv, integrativ oder anwendungsorientiert mit Sprachpraxis (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 
PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung SW 
PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung LW 
PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante C  
WPM; 6 SWS; 14 LP; 
HS LW oder SW (6 LP)  
plus  
HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 
plus 
PS oder HS LW oder SW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante C 
WPM; 2-4 SWS; 6 LP 

FW C: Ü SP (2 SWS, 2 LP) 
plus 
FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

O
D
E
R 

VS oder PA SP 
mit FD  
(2 SWS, 6 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 
PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 
PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau SW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 
PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

Rahmenmodul 
PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

Orientierung SW  
PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 1  

(WiSe) 
Orientierung SP 
PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

 
Orientierung KW 
PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  
PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  
WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 

 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW können jeweils nach 
Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens ein Seminar muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Französisch 

Variante D: Verschränkungsmodul integrativ oder anwendungsorientiert mit LW oder SW oder KW (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 
PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung SW 
PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung LW 
PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante D  
WPM; 6 SWS; 14 LP; 
HS LW oder SW (6 LP)  
plus  
HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 
plus 
PS oder HS LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante D 
WPM; 2 SWS; 6 LP 
VS oder PA LW oder SW oder KW mit FD  
 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 
PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 
PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau SW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 
PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

Rahmenmodul 
PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

Orientierung SW  
PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 1  

(WiSe) 
Orientierung SP 
PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

 
Orientierung KW 
PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  
PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  
WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 

 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW können jeweils nach 
Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens eine Lehrveranstaltung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt wer-
den. 
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Modularisierung bei Studienbeginn im Sommersemester 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Französisch 

Variante A: Verschränkungsmodul additiv oder konsekutiv mit PS+ oder HS (10 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 
PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 
PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 
PM; 2 SWS; 6 LP; HS Mastermodul Wissenschaft Variante A  

WPM; 4 SWS; 10 LP; 

PS + oder HS LW oder SW (6 LP) 

plus 

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante A 
WPM; 4 SWS; 10 LP 
FW A: PS+ oder HS LW oder SW 
(2 SWS, 6 LP) 
plus 
FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, 
PS 

Orientierung SW  
PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 
PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 
PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau LW 
PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 

Rahmenmodul 
PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 
PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 
PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  
PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  
WPM; 2 SWS; 6 
LP; S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW können jeweils nach 

Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Wird im Mastermodul Wissenschaft als 6-LP-Seminar Sprachwissenschaft gewählt, so muss im Verschrän-
kungsmodul Literaturwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare muss ein Hauptseminar sein.  
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Französisch 

Variante B: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv oder anwendungsorientiert mit PS oder VL oder PA oder TS (8 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 
PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 
PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 
PM; 2 SWS; 6 LP; HS Mastermodul Wissenschaft Variante B  

WPM; 6 SWS; 12 LP; 
HS LW oder SW (6 LP)  
plus  
HS LW oder SW oder KW (4 LP) 
plus 

WÜ LW oder SW oder KW (2 LP) 

Verschränkungsmodul Variante B 
WPM; 4 SWS; 8 LP 
FW B: PS oder VL oder PA LW oder SW oder KW 
oder TS (2 SWS, 4 LP) 
plus 
FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, 
PS 

Orientierung SW  
PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 
PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 
PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau LW 
PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 

Rahmenmodul 
PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 
PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 
PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  
PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  
WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW können jeweils nach 

Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar bzw. Vorlesung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwis-
senschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Französisch 

Variante C: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv, integrativ oder anwendungsorientiert mit Sprachpraxis (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 
PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 
PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 
PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante C  
WPM; 6 SWS; 14 LP; 
HS LW oder SW (6 LP)  
plus  
HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 
plus 

PS oder HS LW oder SW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante C 
WPM; 2-4 SWS; 6 LP 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, 
PS FW C: Ü SP (2 SWS, 2 LP) 

plus 
FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

O
D
E
R 

VS oder PA SP 
mit FD  
(2 SWS, 6 LP) 

Orientierung SW  
PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 
PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 
PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau LW 
PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 

Rahmenmodul 
PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 
PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 
PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  
PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  
WPM; 2 SWS; 
6 LP, S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW können jeweils nach 

Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens ein Seminar muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
 

  



879 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Französisch 

Variante D: Verschränkungsmodul integrativ oder anwendungsorientiert mit LW oder SW oder KW (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 
PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 
PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 
PM; 2 SWS; 6 LP; HS Mastermodul Wissenschaft Variante D  

WPM; 6 SWS; 14 LP; 
HS LW oder SW (6 LP)  
plus  
HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 
plus 
PS oder HS LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante D 
WPM; 2 SWS; 6 LP 
VS oder PA LW oder SW oder KW mit FD  
 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, 
PS 

Orientierung SW  
PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 
PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 
PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau LW 
PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 
PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 

Rahmenmodul 
PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 
PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 
PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  
PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  
WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 

 
  



880 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 
 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW können jeweils nach 

Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens eine Lehrveranstaltung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt wer-
den. 
 

 
 
 
Modulbeschreibungen 

 

 Sprachpraxis 
 
 

Orientierungsmodul Sprachpraxis: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Integrierte Sprachpraxis 1 Ü 6 1 
Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Kompetenzprüfung 

3 
2 

1 
6 

  6   6 
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Aufbaumodul Sprachpraxis: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Integrierte Sprachpraxis 2: Wissen-
schaftliche Textproduktion 

Ü 2 2 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 
0,5 

0,5 2 

Integrierte Sprachpraxis 3:  
Textverstehen 

Ü 2 2 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 
0,5 

0,5 2 

Integrierte Sprachpraxis 4:  
Übersetzung in die Fremdsprache 

Ü 2 2 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 
0,5 

0,5 2 

  6   6 
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Mastermodul Sprachpraxis: Pflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Übung Sprachpraxis für Lehramtsstudie-
rende 

Ü 2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en) 

1 
0,5 

0,5 
2 

  2   2 
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 Teilgebiet Sprachwissenschaft 
 
 
Orientierungsmodul Sprachwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS 
Empfohlene Se-
mester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Einführung in die romanische Sprach-
wissenschaft 

VL 2 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt* 
Vor/Nachbereitung 

1 

1 
2 

Grundlagenproseminar / Grundlagen-
vorlesung 

GPS / 
GVL 

2 
2 bzw. 3 (nur im So-
Se) 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
reaction papers)  

1 
1 

1 3 

Begleitete Lektüre von Grundlagentex-
ten 

Ü 1 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

0,5 

1 
1,5 

Modulprüfung: Orientierung Sprach-
wissenschaft 

--- --- 
Am Ende des zweiten 
bzw. dritten Semes-
ters (SoSe) 

Vorbereitung 1,5 1,5 

  5   8 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung wird jedoch eine regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung dringend empfohlen.  
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Aufbaumodul Sprachwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Sprachgeschichte VL/Ü 2 
Bei Studienbeginn WiSe: 2 
Bei Studienbeginn SoSe: 
3 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Klausur oder mündliche Prüfung  

1 

1 

1 

3 

Proseminar Sprachwissenschaft PS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 
2-3 
Bei Studienbeginn SoSe: 
3 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay) 

Hausarbeit  

1 
1 

1 

 

1 

4 

  4   7 
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Vertiefungsmodul Sprachwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft HS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 
3-4 
Bei Studienbeginn SoSe: 
4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay) 

Hausarbeit  

1 
2 

1 

 

2 

6 

  2   6 
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 Teilgebiet Literaturwissenschaft 
 
 
Orientierungsmodul Literaturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS 
Empfohlene Se-
mester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Einführung in die romanische Litera-
turwissenschaft 

VL 2 
1 bzw. 2 (nur im So-
Se) 

Kontakt* 
Vor/Nachbereitung 

1 

1 
2 

Grundlagenproseminar / Grundlagen-
vorlesung 

GPS / 
GVL 

2 
1 bzw. 2 (nur im So-
Se) 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
reaction papers)  

1 
1 

1 3 

Modulprüfung: Orientierung Literatur-
wissenschaft 

--- --- 
Am Ende des Semes-
ters 

Vorbereitung 1 1 

  4   6 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung wird jedoch eine regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung dringend empfohlen. 
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Aufbaumodul Literaturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Proseminar Literaturwissenschaft PS 2 
Bei Studienbeginn WiSe: 3 
Bei Studienbeginn SoSe: 
2 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfungen / Hausar-
beit 

1 
1 

2 4 

Vorlesung VL 2 
Bei Studienbeginn WiSe: 3 
Bei Studienbeginn SoSe: 
1-2 

Kontakt* 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfungen / Hausar-
beit 

1 
1 

1 3 

Übung zur Literaturgeschichte Ü 2 
Bei Studienbeginn WiSe: 3 
Bei Studienbeginn SoSe: 
1-2 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfungen / Hausar-
beit 

1 
0,5 

0,5 2 

  6   9 
* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Prüfung wird jedoch eine regelmäßige Teilnahme an 
der Vorlesung dringend empfohlen. 
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Vertiefungsmodul Literaturwissenschaft: Pflichtmodul      

Zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Hauptseminar Literaturwissenschaft HS 2 
Bei Studienbeginn WiSe: 4 
Bei Studienbeginn SoSe: 
3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impuls-
referat, Dossier, Präsentation, Poster, 
Essay) 

Hausarbeit  

1 
2 

1 

 

2 

6 

  2   6 
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 Teilgebiet Kulturwissenschaft 
 
 
Orientierungsmodul Kulturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS 
Empfohlene Se-
mester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Einführung in die romanische Kultur-
wissenschaft 

VL 2 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt* 
Vor/Nachbereitung 

1 

1 
2 

Grundlagenproseminar / Grundlagen-
vorlesung 

GPS / 
GVL 

2 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
reaction papers)  

1 
1 

1 3 

Modulprüfung: Orientierung Kulturwis-
senschaft 

--- --- 
Am Ende des Semes-
ters 

Vorbereitung 2 2 

  4   7 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung wird jedoch eine regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung dringend empfohlen. 
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Aufbaumodul Kulturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Proseminar Kulturwissenschaft PS 2 
Bei Studienbeginn WiSe: 2 
Bei Studienbeginn SoSe: 
3 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung inkl. Impulsreferat, Dossier o.ä. 

Hausarbeit 

1 
2 

1 
4 

  2   4 
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 Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft (teilgebietsübergreifend)  
 
 
Rahmenmodul: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS 
Empfohlene Se-
mester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Übung / Tutorium zum  
wissenschaftlichen Arbeiten 

TU / Ü 2 1 Kontakt 1 1 

Transversales Seminar; auch in Pro-
jektform 

TS 2 2 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Impulsreferat, Dossier, Präsentation, Pos-
ter, Essay o.ä. plus Hausarbeit 

1 
1 

1 3 

  4   4 
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Mastermodul Wissenschaft Variante A: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 1

 

Pro-
seminar+ 

Literaturwissenschaft 

PS+ 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, 
Dossier, Präsentation, Poster, Essay, Rezension, 
reaction papers, Forschungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 
Sprachwissenschaft 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 
HS 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 2

 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezen-
sion, reaction papers) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  4   10 

* Die Wahl der Fachwissenschaft der Wahlpflichtveranstaltung 1 muss komplementär zur Wahl der Fachwissenschaft im Verschränkungsmodul erfolgen: Wird im VM 
Literaturwissenschaft gewählt, so muss hier Sprachwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare aus den beiden Modulen muss 
ein Hauptseminar sein.  
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Mastermodul Wissenschaft Variante B: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

1
 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dos-
sier, Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction 
papers, Forschungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

2
 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 
Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

3
 

Wiss. Übung 

Literaturwissenschaft 

WÜ 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung und studienbegleitende Prüfung(en) (z. 
B. Impulsreferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
Klausur)  

1 

1 

 

 

2 
Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  6   12 
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* Aus den Wahlmöglichkeiten der Wahlpflichtveranstaltungen 1 und 2 sowie der fachwissenschaftlichen Veranstaltung im Verschränkungsmodul muss so ausgewählt 
werden, dass jeweils mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar (PS im VM bzw. die beiden HS im Mastermodul Wissenschaft) bzw. die Vorlesung (nur im VM) aus 
dem Bereich der Sprachwissenschaft und aus dem Bereich der Literaturwissenschaft stammt. 
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Mastermodul Wissenschaft Variante C: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

-
P

F
L

IC
H

T
-

V
E

R
-

A
N

S
T

A
L

-

T
U

N
G

 1
 

Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-
V

E
R

A
N

S
T

A
L

T
U

N
G

 2
 

Pro-seminar 

Literaturwissenschaft 

PS 

2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit  

1 

1 

2 

4 
Sprachwissenschaft 

Haupt-seminar 
Literaturwissenschaft 

HS 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht)  

1 

2 

1 

 Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-
V

E
R

A
N

S
T

A
L

T
U

N
G

 3
 

Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 
Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezension, reaction 
papers) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 

 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  6   14 

* Mindestens ein Seminar muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Mastermodul Wissenschaft Variante D: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

-
P

F
L

IC
H

T
-

V
E

R
-

A
N

S
T

A
L

-

T
U

N
G

 1
 

Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-
V

E
R

A
N

S
T

A
L

T
U

N
G

 2
 Pro-seminar 

Literaturwissenschaft 

PS 

2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit  

1 

1 

2 

4 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht)  

1 

2 

1 

 
Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-
V

E
R

A
N

S
T

A
L

T
U

N
G

 3
 

Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezension, reaction 
papers) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 

 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  6   14 

* Mindestens eine Lehrveranstaltung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
  



897 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

 Verschränkungsmodule 
 
 
Verschränkungsmodul Variante A: Additives und konsekutives Modell: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 

Empfohle-
ne Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

V
E

R
A

N
-

S
T

A
L

T
U

N
G

 

F
A

C
H

W
IS

S
E

N
S

C
H

A
F

T
 

Pro-
seminar+ 

Literaturwissenschaft 

PS+ 

2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dos-
sier, Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction 
papers, Forschungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impuls-
referat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
Rezension, reaction papers, Forschungsbericht) 
und Hausarbeit 

1 
2 

3 

 

 
Sprachwissenschaft 

Fachdidaktik 3: Fachdidaktik in der Ver-
schränkung 

S 2 3-4 

Kontaktzeit 
Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / oder schrift-
liche Prüfung(en)   

1 
1 

2 
4 

  4   10 

* Die Wahl der Fachwissenschaft muss komplementär zur Wahl der Fachwissenschaft der Wahlpflichtveranstaltung 1 im Mastermodul Wissenschaft erfolgen: Wird im 
Mastermodul Wissenschaft Literaturwissenschaft gewählt, so muss hier Sprachwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare aus 
den beiden Modulen muss ein Hauptseminar sein.  
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Verschränkungsmodul Variante B: Additives, konsekutives und anwendungsorientiertes Modell: 
Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
  

F
A

C
H

W
IS

S
E

N
S

C
H

A
F

T
 

Proseminar 

Literaturwissenschaft 

PS 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, Prä-
sentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit  

1 

1 

2 

4 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezension, reaction 
papers,) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 

 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Projektarbeit 

Literaturwissenschaft 

PA 

Projektarbeit 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Präsentation, Poster, Essay, 
kurze Hausarbeit, Projektportfolio)  

2 

2 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Transversales Seminar 
(interdisziplinär) 

TS 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, Prä-
sentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit 

1 

1 

2 

Fachdidaktik 3: Fachdidaktik in der Verschränkung S 2 3-4 

Kontaktzeit 

Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / oder schriftliche Prüfung(en)
   

1 

1 

2 
4 

  4   8 

* Aus den Wahlmöglichkeiten der Wahlpflichtveranstaltungen 1 und 2 im Mastermodul Wissenschaft sowie der fachwissenschaftlichen Veranstaltung im Verschrän-
kungsmodul muss so ausgewählt werden, dass jeweils mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar (PS im VM bzw. die beiden HS im Mastermodul Wissenschaft) 
bzw. die Vorlesung (nur im VM) aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und aus dem Bereich der Literaturwissenschaft stammt. 
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Verschränkungsmodul Variante C: Additives und konsekutives Modell: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Übung Sprachpraxis* Ü 2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / oder schriftli-
che Prüfung(en) 

1 
0,5 

0,5 2 

Fachdidaktik 3: Fachdidaktik in der Ver-
schränkung 

S 2 3-4 

Kontaktzeit 
Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / oder schriftliche Prü-
fung(en)   

1 

1 

2 

4 

  4   6 

* Kurse, die schon im Aufbaumodul oder im Mastermodul Sprachpraxis belegt wurden, können nicht gewählt werden. 
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Verschränkungsmodul Variante C: Integratives und anwendungsorientiertes Modell: Wahlpflichtmo-
dul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

 W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
  

 

Verschränkungsseminar 
(Sprachpraxis mit Fachdidak-
tik) 

VS 

2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Präsentati-
on, Impulsreferat, Dossier, Poster, Essay, Klau-
sur) und/oder Hausarbeit 

1 
2 

3 

6 

Projektarbeit  
(Sprachpraxis mit Fachdidak-
tik) 

PA 

Projektarbeit 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Präsentation, Poster, 
Essay, kurze Hausarbeit, Projektportfolio)  

3 
3 

  2   6 
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Verschränkungsmodul Variante D: Integratives und anwendungsorientiertes Modell: Wahlpflichtmo-
dul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 

Summe 
LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 Verschrän-

kungs-seminar 

FD mit LW 

VS 

2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Präsen-
tation, reaction papers, Dossier, Poster, Essay) und/oder 
Hausarbeit 

1 

2 

3 

6 

FD mit SW 

FD mit KW 

Projektarbeit 

FD mit LW 

PA 

Projektarbeit 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Poster, 
Präsentation, Essay, Projektportfolio,  Hausarbeit)  

3 
3 
 

FD mit SW 

FD mit KW 

  2   6 
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 Fachdidaktik 
 
 
Modul FD 1: Fachdidaktik 1: Grundlagen der Fachdidaktik: Pflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Fachdidaktik 1: Grundlagen der Fachdi-
daktik 

S 2 1 

Kontaktzeit 
Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 
2 
2  5 

  2   5 

 
 
Modul FD 2: Fachdidaktik Französisch oder Zweit-/Fremdsprachendidaktik: Wahlpflichtmodul 

Zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe* 
Summe 
LP 

Fachdidaktik Französisch oder Zweit- 
oder Fremdsprachendidaktik 

S 2 1 

Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

  2   6 

* Je nach Auswahl aus dem Lehrangebot kann die Aufschlüsselung der LP-Vergabe geringfügig abweichen. 
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 Prüfungsmodule 
 
 
Modul: Masterarbeit: Pflichtmodul  

Form 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-
Vergabe 

Summe 
LP 

Masterarbeit Bearbeitungszeit: siebzehn Wochen 4 Eigenstudium  15 LP 15 

Näheres regeln § 15 und § 16 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung. 

 
 
Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung: Pflichtmodul 

Form 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-
Vergabe 

Summe 
LP 

Mündliche Abschlussprüfung 

Dauer: 50 Minuten 

Inhalte: Sprach-, Literatur- und Kultur-
wissenschaft mindestens zur Hälfte  in 
französischer Sprache 

4 
Vorbereitung (Eigenstudi-
um)  

3 LP 3 

Näheres  regelt § 7 dieses Besonderen Teils der Prüfungsordnung. 
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg 
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Geschichte 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit § 20 der Hochschul-
vergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zuletzt 
geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Änderung 
der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. S. 262), § 2 
Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge 
(RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat 
der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 25. September 2018 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status -, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form verwendet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungsfach 
Geschichte im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, nach 
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieser Zulassungssatzung. 
 
 
 
§ 2 Fristen 
 
(1) Eine Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterla-
gen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das Zu-
lassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2)  Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleichwerti-
gen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis über 
die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Lehr-
amtsoption oder in einem Master-of-Education-Studiengang, Pro-
fillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidelberg ge-
mäß § 5 Abs. 2. 

2. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Geschichte oder im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr 
besteht. 

3. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutschkennt-
nisse. 

4. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungsent-
scheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Origi-
nal vorzulegen sind. 
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§ 4 Zulassungskommission 
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Geschichte eine Zulassungskommission ein, die aus zwei Per-
sonen des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Personals besteht. 
Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden, der Professor 
sein muss. Die Bewertung von Vorbildungsnachweisen kann in eindeutigen 
Fällen auf ein Mitglied der Zulassungskommission übertragen werden. 
 
 
(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Verfah-
rens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Geschichte 
im Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexamens für 
das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger Abschluss. 

2. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Geschichte im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt oder in 
einem der unter Nr. 1 genannten Studiengänge kein endgültiges 
Nichtbestehen einer nach der Prüfungsordnung erforderlichen 
Prüfung vorliegt und der Prüfungsanspruch auch aus sonstigen 
Gründen noch besteht. 
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(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Absatz 
1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen wer-
den, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung der Mas-
terarbeit im Erweiterungsfach Geschichte vorliegen muss. Voraussetzung 
für eine Zulassung unter Bedingung ist, dass zum Bewerbungszeitpunkt 
zumindest eine Einschreibung in einem grundständigen Bachelorstudien-
gang mit Lehramtsoption oder eine Einschreibung in einem Master of Edu-
cation-Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität 
Heidelberg vorliegt. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungskom-
mission des Erweiterungsfaches Geschichte. Bei der Anerkennung von 
ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkon-
ferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 
 
 
§ 6 Zulassungsentscheidung 
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vorschlag 
der jeweiligen Zulassungskommissionen. 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollständig 
im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

3. im angestrebten Erweiterungsfach Geschichte oder im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht 
mehr besteht. 
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(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Mas-
ter of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmeldung der 
Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der Nachweis 
nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Geschichte nicht 
abgeschlossen werden und die Zulassung erlischt. Im Übrigen bleiben die 
allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg unbe-
rührt. 
 
 
 
§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor  
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Geschichte im Master of Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”11 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit §§ 2 und 6 der Rah-
menvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in der 
Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Heidel-
berg am 25. September 2018 die nachstehende Prüfungsordnung be-
schlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
  

                                                           
11 Im Übrigen: Erweiterungsfach Geschichte. 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfächer 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allgemeiner Teil 
–12 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungsord-
nung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium 
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung ist 
im Erweiterungsfach Geschichte die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums 
vorgesehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Geschichte wird sowohl mit einem Umfang von 
90 Leistungspunkten und einer Regelstudienzeit von drei Semestern als 
auch mit einem Umfang von 120 Leistungspunkten und einer Regelstudi-
enzeit von vier Semestern angeboten. In Konkretisierung von § 3 Abs. 4 
des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung umfassen  

 
a) die 90 Leistungspunkte: 

- 75 LP Fachwissenschaft, davon 15 LP Masterarbeit; 

- 15 LP Fachdidaktik. 
 

b) die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit.  

                                                           
12 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveranstal-
tungen im Erweiterungsfach Geschichte in Anlage 1 aufgeführt. 
 
 
 
§ 4 Studienvoraussetzung (Sprachvoraussetzungen) 
 
(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenverord-
nung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Geschichte Voraus-
setzung: 

1. Latinum, 

2. Kenntnisse (passives Lese-/Textverständnis auf dem Kursniveau 
B 1 gemäß dem Common European Framework of Reference) in 
Englisch und einer weiteren modernen Fremdsprache. 

 
 
(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkenntnis-
se erfolgt in der Regel 

- für das Latinum: 

- Nachweis über das Latinum bzw., im Falle von Studierenden mit 
ausländischen Hochschulzugangsberechtigungen, gleichwertige 
Lateinkenntnisse durch entsprechende Zeugnisse;  

- für Englisch und die weitere moderne Fremdsprachen, jeweils: 

- Nachweis der Sprache als Muttersprache, 

- Nachweis der Schul- oder Hochschulausbildung in der jeweiligen 
Sprache als Landes- bzw. Amtssprache durch entsprechende 
Zeugnisse, 

- Nachweis über ein erfolgreich abgeschlossenes B.A.-Studium in der 
jeweiligen Sprache (Fachanteil mindestens 20% oder 28 ECTS-
Leistungspunkte) durch entsprechende Zeugnisse, 

- Nachweis über eine erfolgreich bestandene, d. h. mit mindestens 
ausreichend (4,0) benotete Sprachklausur im Rahmen eines B.A.-
Studiums der Geschichte durch entsprechende Zeugnisse,  
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- Nachweis über nachfolgend aufgeführten Schulunterricht durch ent-
sprechende Zeugnisse: 

- Pflichtunterricht von Klasse 5 bis 9 oder 6 bis 10, wobei im Zeugnis 
für das zweite Schulhalbjahr in der Klasse 9 bzw. 10 mindestens 
die Note „ausreichend” erreicht sein muss, 

- Pflichtunterricht von Klasse 7 bis 10 oder 8 bis 11, wobei im Zeug-
nis für das zweite Schulhalbjahr in der Klasse 10 bzw. 11 mindes-
tens die Note „ausreichend” erreicht sein muss, 

- Pflichtunterricht von Klasse 9 bis 11 und Bestehen einer Ergän-
zungsprüfung bzw. Pflichtunterricht von Klasse 9 bis 12, wobei im 
Zeugnis des letzten Halbjahres der Klasse 12 mindestens die No-
te „ausreichend” erreicht sein muss; 

- Nachweis über Sprachkenntnisse im Niveau eines erfolgreich abge-
schlossenen, d. h. mit mindestens ausreichend benoteten Hoch-
schul-Sprachkurses der Stufe Aufbaukurs II (Abschlusskurs der 
Grundstufe) oder Nachweis vergleichbarer Sprachkenntnisse 
durch entsprechende Zeugnisse (entsprechend mindestens dem 
Kursniveau B 1 gemäß dem Common European Framework of 
Reference). 

 
 
(3) Die Teilnahme an welchen Lehrveranstaltungen dabei jeweils den 
Nachweis welcher Sprachkenntnisse im Einzelnen voraussetzt, regeln die 
Bestimmungen in Anlage 1. 
 
 
(4) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzungen 
muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
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§ 5 Rücktritt 
 
In Abweichung von § 8 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
ist ein Rücktritt von der Prüfung nach erfolgter Anmeldung ohne die Anga-
be von Gründen nur bis zu einer Woche nach Ablauf der Prüfungsanmel-
defrist möglich. 
 
 
 
§ 6 Berechnung der Fachnote 
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung wird die Fachnote des Erweiterungsfachs Geschichte wie 
folgt berechnet: 
 
Für die Berechnung der Fachnoten werden alle Modulnoten des Teilstudi-
enganges Geschichte mit ihrem numerischen Wert vor einer Rundung ge-
mäß § 12 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung herangezogen und 
entsprechend ihrer Leistungspunktezahl gewichtet. Davon abweichend 
werden die Noten 

- des Moduls „Theorie und Methode” mit dem Faktor 0,75 

- der Vertiefungsmodule mit dem Faktor 1,25 

- (im Falle des Erweiterungsfaches im Umfang von 120 LP) des In-
tensivmoduls Vertiefung (Fachwissenschaft) mit dem Faktor 0,67 
und 

- im Falle der Studienverlaufsvarianten I (gemäß Anlage 1) darüber 
hinaus die Note des Verschränkungsmoduls (Fachwissenschaft & 
Fachdidaktik) mit dem Faktor 0,67  

gewichtet. 
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§ 7 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit 
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit folgende Nachweise 
über erfolgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen beizufügen: 

1. die Nachweise der in § 4 Abs. 1 genannten Sprachkenntnisse, 

2. Nachweise über die folgenden erfolgreich absolvierten Module 
gemäß Anlage 1,  

- im Falle des Erweiterungsfaches im Umfang von 120 LP: Ba-
sismodule, Modul Theorie und Methode, Vertiefungsmodule, 
Erweiterungsmodule, Intensivmodul Vertiefung, Modul Fokus 
(Studienverlaufsvariante I) bzw. Modul Methode (Studienver-
laufsvariante II), Verschränkungsmodul, Modul Geschichtsdi-
daktik: Geschichte vor Ort, Modul Fachdidaktik: Theorie und 
Pragmatik, Modul Fachdidaktik: Historisches Lernen;  

- im Falle des Erweiterungsfaches im Umfang von 90 LP: Ba-
sismodule, Modul Theorie und Methode, Vertiefungsmodul, 
Modul Fokus (Studienverlaufsvariante I) bzw. Modul Methode 
(Studienverlaufsvariante II), Verschränkungsmodul, Modul 
Geschichtsdidaktik: Geschichte vor Ort, Modul Fachdidaktik: 
Theorie und Pragmatik, Modul Fachdidaktik: Historisches Ler-
nen. 

 
 
 
§ 8 Masterarbeit 
 
In Ergänzung zu § 16 Abs. 7 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
kann die Masterarbeit im Erweiterungsfach Geschichte in Absprache mit 
dem ersten Prüfer der Arbeit in Englisch und in einer anderen Fremdspra-
che in Absprache mit dem ersten Prüfer der Arbeit sowie mit Zustimmung 
des Fach- bzw. Fakultätsprüfungsausschusses angefertigt werden. 
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§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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Anlage 1 (Module und Lehrveranstaltungen) 
 
1.1  
Module und Lehrveranstaltungen (Studienplan) des Erweiterungsfa-
ches Geschichte im Master of Education, Profillinie „Lehramt an 
Gymnasien”, im Umfang von 120 LP: Fachwissenschaft (90 LP), 
Fachdidaktik (15 LP) und Masterarbeit (Fachwissenschaft oder Fach-
didaktik) (15 LP)  
 
1. Der M.Ed. Erweiterungsfach Geschichte (im Umfang von 120 LP) 
umfasst in seinem fachwissenschaftlichen Teil die vier Epochendisziplinen 
Alte Geschichte (Griechische und Römische Geschichte), Mittelalterliche 
Geschichte (Früh-, Hoch- und Spätmittelalterliche Geschichte), Neuere 
Geschichte (1500-1900 – Frühneuzeitliche und Neuere Geschichte) und 
Neueste Geschichte (ab 1900 – Neueste Geschichte und Zeitgeschichte); 
epochenbezogen könnten die Studienleistungen dabei auch in den beteilig-
ten Sach- und Regionaldisziplinen Amerikanische Geschichte, Osteuropäi-
sche Geschichte, Geschichte Südasiens, Geschichte Ostasiens, Geschich-
te des jüdischen Volkes, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Geschichte der 
Medizin, Historische Grundwissenschaften und Landesgeschichte erbracht 
werden. 
 
 
2. Vorausgesetzte Sprachkenntnisse (zu möglichen Formen des Nach-
weises vgl. oben § 4, Abs. 2): 

‒ Latinum sowie der Nachweis von Sprachkenntnissen (passives 
Lese-/Textverständnis) in Englisch und einer weiteren modernen 
Fremdsprache entsprechend mindestens dem Kursniveau B 1 
gemäß dem Common European Framework of Reference. 

 Sprachklausuren sind Bestandteil der Proseminare. Im Rahmen 
der Proseminare in Alter Geschichte und Mittelalterlicher Ge-
schichte ist der Nachweis von Sprachkenntnissen in Latein, im 
Rahmen des Proseminars in Neuerer und Neuester Geschichte 
der Nachweis von Sprachkenntnissen in mindestens Englisch o-
der einer anderen modernen Fremdsprache zu erbringen.  
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 Der Nachweis des Latinums sowie der Sprachkenntnisse in Eng-
lisch und einer weiteren modernen Fremdsprache ist in der Regel 
Voraussetzung für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen in den 
Vertiefungsmodulen, in jedem Falle für die Teilnahme an den 
epochenbezogenen Hauptseminaren sowie am Oberseminar. 

 
 

3. Basismodule: 

 Die drei Basismodule sind in den drei Epochendisziplinen Alte, 
Mittelalterliche, Neuere und Neueste Geschichte zu absolvieren. 
Die Reihenfolge ist beliebig. Bei Übereinstimmung der Epoche 
kann das Proseminar jeweils auch in der Landesgeschichte, der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Amerikanischen Geschich-
te, der Osteuropäischen Geschichte, der Geschichte Südasiens 
oder der Geschichte des jüdischen Volkes erbracht werden. 

 Die Proseminare samt integriertem Tutorium umfassen in der Re-
gel 4 SWS, die Einführungsvorlesungen je 2 SWS. 

 
 

4. Modul Theorie und Methode:  

Das Modul besteht aus einer Übung zur „Theorie und Methode” sowie aus 
zwei Quellenübungen, davon eine aus der Alten oder Mittelalterlichen, die 
andere aus der Neueren oder Neuesten Geschichte; bei Übereinstimmung 
der Epochen können diese auch in der Landesgeschichte, der Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte, der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäi-
schen Geschichte, der Geschichte Südasiens oder der Geschichte des jü-
dischen Volkes gewählt werden. 
 
 

5. Modul Geschichte vor Ort (Fachdidaktik):  

Das Modul besteht aus einer Übung/Seminar. 
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6. Exkursion:  

eine mindestens eintägige Exkursion. 
 
 

7. Vertiefungsmodule:  

 Die Vertiefungsmodule bestehen jeweils aus einem Hauptseminar 
sowie einer Übung aus der jeweils selben Epochendisziplin. Die 
beiden Vertiefungsmodule „Alte/Mittelalterliche Geschichte” bzw. 
„Neuere/Neueste Geschichte” sind zum einen in Alter oder Mittel-
alterlicher und zum anderen in der Neueren oder Neuesten Ge-
schichte zu erbringen. Die Reihenfolge ist beliebig. Bei Überein-
stimmung der Epochen können die Veranstaltungen jeweils auch 
in den Historischen Grundwissenschaften, der Landesgeschichte, 
der Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Amerikanischen Ge-
schichte, der Osteuropäischen Geschichte, der Geschichte Süda-
siens oder der Geschichte des jüdischen Volkes erbracht werden. 

 Das Belegen der Hauptseminare setzt den erfolgreichen Ab-
schluss des epochenbezogenen Basismoduls sowie den Nach-
weis der epochenbezogen erforderlichen Sprachkenntnisse vo-
raus. 

 
 

8. Erweiterungsmodule: 

 Die beiden Erweiterungsmodule bestehen jeweils aus einer Vorle-
sung und einer Übung aus der jeweils selben Epochendisziplin. 
Dabei ist das eine Erweiterungsmodul „Alte/Mittelalterliche Ge-
schichte” in der im korrespondierenden Vertiefungsmodul „Al-
te/Mittelalterliche Geschichte” nicht gewählten der beiden Epo-
chendisziplinen zu belegen. Ebenso ist das zweite Erweiterungs-
modul „Neuere/Neueste Geschichte” in der im korrespondieren-
den Vertiefungsmodul „Neuere/Neueste Geschichte” nicht ge-
wählten der beiden Epochendisziplinen zu belegen. 

 Von den beiden Vorlesungsprüfungen ist die eine mündlich, die 
andere schriftlich abzulegen.  
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 Die Reihenfolge der Belegung der beiden Erweiterungsmodule ist 
beliebig.  

 
 

9. Berücksichtigung der vier Epochendisziplinen bei der Belegung 
der fachwissenschaftlichen Intensivmodule (Vertiefung und Fokus): 

Die insgesamt drei fachwissenschaftlichen Veranstaltungen in den Modu-
len bzw. Modulbereichen Intensivmodul Vertiefung und (Intensivmodul) Fo-
kus sind so zu wählen, dass drei der vier unter 1. genannten Epochendis-
ziplinen berücksichtigt werden, das heißt:  

a. Die Veranstaltungen im Intensivmodul Vertiefung sind in entwe-
der Alter und Mittelalterlicher Geschichte oder in Neuerer und 
Neuester Geschichte (jeweils unter Berücksichtigung beider Epo-
chendisziplinen) zu belegen.  

b. Das Oberseminar (im Intensivmodul) Fokus ist in einer von den 
gewählten Epochendisziplinen des Intensivmoduls Vertiefung ver-
schiedenen Epochendisziplin zu belegen.  

c. Die Epochendisziplin in der Übung (im Modul) Methode kann frei 
gewählt werden. 

d. Das Belegen des Oberseminars setzt den erfolgreichen Ab-
schluss der beiden Hauptseminare voraus. 

 
 
10. Modul Theorie und Pragmatik (Fachdidaktik): 

Das Modul besteht aus einer Übung/Seminar zur Theorie und einer 
Übung/Seminar zur Pragmatik der Fachdidaktik sowie einer Modulprüfung. 
 
 
11. Modul Historisches Lernen (Fachdidaktik): 

Das Modul besteht aus einem Seminar in Blockform, wenn möglich beglei-
tend zum Schulpraxissemester. 
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12. Nach Wahl des/der Studierenden kann das Verschränkungsmodul 
aus Fachwissenschaft und Fachdidaktik in zwei Varianten (I/II) gewählt 
werden: 

a. in Kombination aus einem fachdidaktischen Seminar (4 LP) mit 
einer fachwissenschaftlichen Übung (Methode) (2 LP) (Variante I) 
oder  

b. in Kombination aus einem fachdidaktischen Seminar (4 LP) mit 
einem fachwissenschaftlichen Oberseminar (Fokus) (8 LP) (Vari-
ante II). 

 
 

 Die Abfassung der Masterarbeit erfolgt zu einem Thema aus dem Be-
reich der Fachwissenschaft oder der Fachdidaktik im Fach Geschichte. Die 
Zulassung zur Masterarbeit setzt den erfolgreichen Abschluss der Basis-
module, des Moduls Theorie und Methode, der Vertiefungs- und Erweite-
rungsmodule, des Intensivmoduls Vertiefung, des Intensivmoduls Fokus 
(im Falle der Studienverlaufsvariante I) bzw. des Moduls Methode (im Falle 
der Studienverlaufsvariante II), des Verschränkungsmoduls sowie der Mo-
dule „Geschichtsdidaktik: Geschichte vor Ort” „Fachdidaktik: Theorie und 
Pragmatik” und „Fachdidaktik: Historisches Lernen” sowie den Nachweis 
der oben unter 2. genannten Sprachkenntnisse voraus. Den Umfang der 
Masterarbeit regelt die Modulbeschreibung. Für die Bearbeitung stehen 
dem bzw. der Studierenden 17 Wochen zur Verfügung. 
 
 

 Abhängig vom individuell gewählten Modell der Verschränkung (gem. 
oben Nr. 9) sind innerhalb des im Folgenden in einer tabellarischen Über-
sicht abgebildeten Studienverlaufsplans zwei Varianten denkbar. Die bei-
den Varianten unterscheiden sich in der jeweils gewählten Form des Ver-
schränkungsmoduls und wirken sich auf die Module Fokus und Methode 
aus.  
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Verwendete Abkürzungen: 

AG   Alte Geschichte 

MA   Mittelalterliche Geschichte 

NG   Neuere Geschichte (1500-1900) 

NNG  Neueste Geschichte (ab 1900) 

SWS  Semesterwochenstunden 

LP   (ECTS-)Leistungspunkte 

TN   Teilnahme 

ben.  benotet 

unb.  unbenotet 

o.   oder 

Var.  Variante 
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Basismodul (AG) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Proseminar/Tutorium (4 SWS) 

Das Proseminar wird benotet. 

8 LP 
ben. 11 

LP 
ben. Einführungsvorlesung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

3 LP 
unb. 

Basismodul (MA) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Proseminar/Tutorium (4 SWS) 

Das Proseminar wird benotet. 

8 LP 
ben. 11 

LP 
ben. Einführungsvorlesung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

3 LP 
unb. 

Basismodul 
(NG/NNG) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Proseminar/Tutorium (4 SWS) 

Das Proseminar wird benotet. 

8 LP 
ben. 11 

LP 
ben. Einführungsvorlesung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

3 LP 
unb. 

Modul Theorie und 
Methode 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Übung Theorie und Methode (2 SWS) 

Die Übung wird benotet. 

4 LP 
ben. 

8 LP 
ben. 

Quellenübung (AG oder MA) (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 LP 
unb. 

Quellenübung (NG oder NNG) (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 LP 
unb. 
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Modul 
Geschichte vor Ort 

Fachdidaktik 
 
Pflichtmodul 

Übung/Seminar (2 SWS)  
Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 LP 
unb. 

2 LP 
unb. 

Vertiefungsmodul  
(AG oder MA) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Hauptseminar (2 SWS) 

Das Seminar wird benotet. 

8 LP 
ben. 10 

LP 
ben. Übung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 LP 
unb. 

Vertiefungsmodul  
(NG oder NNG) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Hauptseminar (2 SWS) 

Das Seminar wird benotet. 

8 LP 
ben. 10 

LP 
ben. Übung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 LP 
unb. 

Erweiterungsmodul  
(AG oder MA) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Vorlesung (2 SWS) 

Die Vorlesung wird benotet. 

4 LP 
ben. 

6 LP 
ben. Übung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 LP 
unb. 

Erweiterungsmodul  
(NG oder NNG) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Vorlesung (2 SWS) 

Die Vorlesung wird benotet. 

4 LP 
ben. 

6 LP 
ben. Übung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 LP 
unb. 

Modul 
Exkursion 

Fachwissenschaft 
 
Pflichtmodul 

Exkursion (mind. eintägig)  
Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

1 LP 
unb. 

1 LP 
unb. 
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Intensivmodul  
Vertiefung 

Fachwissenschaft 
(AG/MA o. 
NG/NNG) 
 
Pflichtmodul 

Übung (2 SWS) 

Die Übung wird benotet. 

4 
LP 
ben. 

6 LP 
ben. Vorlesung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 
LP 
unb. 

Modul Theorie  
und Pragmatik 

Fachdidaktik  
 
Pflichtmodul 

Übung/Seminar (2 SWS) 
Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 
LP 
unb. 

6 LP 
ben. 

Übung/Seminar (2 SWS) 
Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 
LP 
unb. 

Modulprüfung 

Die Prüfung wird benotet. 

2 
LP 
ben. 

Modul 
Historisches Ler-
nen 

Fachdidaktik 
 
Pflichtmodul 

Seminar (2 SWS)  
Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

3 
LP 
unb. 

3 LP 
unb. 
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Variante I (Verschränkungsmodul mit Übung Fachwiss., Intensivmodul 
Fokus): 

Modul  
Verschränkung 
(Var. I):  
Umgang mit Ge-
schichte  

Fachwissenschaft:  

Methode (ausge-
wählte Epochen-
disziplin)  

& 
Fachdidaktik 
 
Pflichtmodul 

Übung (2 SWS) Fachwissenschaft 

Feststellung der erfolgreichen TN: be-
standen/nicht bestanden 

2 
LP 
unb. 

6 
LP 
ben. 

Übung/Seminar (2 SWS) Fachdidaktik 

Die Übung wird benotet. 

4 
LP  
ben. 

Intensivmodul  
Fokus  

Fachwissenschaft 
(AG/MA o. 
NG/NNG) 
 
Pflichtmodul 

Oberseminar LA (2 SWS) 

Das Seminar wird benotet. 

8 
LP 
ben. 

8 
LP 
ben. 
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Variante II (Verschränkungsmodul mit Oberseminar Fachwiss., Modul 
Methode): 

Modul  
Verschränkung 
(Var. II):  
Umgang mit Ge-
schichte 

Fachwissenschaft: 
Fokus (AG/MA o. 
NG/NNG) 

& 
Fachdidaktik 
 
Pflichtmodul 

Oberseminar LA (2 SWS)  

Das Seminar wird benotet. 

8 
LP 
ben. 

12 
LP 
ben. 

Übung/Seminar (2 SWS) Fachdidaktik 

Die Übung wird benotet. 

4 
LP  
ben. 

Modul  
Methode 

Fachwissenschaft 
(ausgewählte Epo-
chendisziplin) 
 
Pflichtmodul 

Übung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: be-
standen/nicht bestanden 

2 
LP 
unb. 

2 
LP 
unb. 

 

Modul 
Masterarbeit 

Fachwissenschaft 
(AG, MA, NG o. 
NNG) 

oder 
Fachdidaktik 

Pflichtmodul 

Masterarbeit 

Die Masterarbeit wird benotet. 

15 
LP 
ben. 

15 
LP 
ben. 
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1.2  
Module und Lehrveranstaltungen (Studienplan) des Erweiterungsfa-
ches Geschichte im Master of Education, Profillinie „Lehramt an 
Gymnasien”, im Umfang von 90 LP: Fachwissenschaft (60 LP), Fach-
didaktik (15 LP) und Masterarbeit (Fachwissenschaft) (15 LP)  
 
1. Der M.Ed. Erweiterungsfach Geschichte (im Umfang von 90 LP) um-
fasst in seinem fachwissenschaftlichen Teil die vier Epochendisziplinen Al-
te Geschichte (Griechische und Römische Geschichte), Mittelalterliche Ge-
schichte (Früh-, Hoch- und Spätmittelalterliche Geschichte), Neuere Ge-
schichte (1500-1900 – Frühneuzeitliche und Neuere Geschichte) und Neu-
este Geschichte (ab 1900 – Neueste Geschichte und Zeitgeschichte); epo-
chenbezogen könnten die Studienleistungen dabei auch in den beteiligten 
Sach- und Regionaldisziplinen Amerikanische Geschichte, Osteuropäische 
Geschichte, Geschichte Südasiens, Geschichte Ostasiens, Geschichte des 
jüdischen Volkes, Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Geschichte der Medi-
zin, Historische Grundwissenschaften und Landesgeschichte erbracht wer-
den. 
 
 
2. Vorausgesetzte Sprachkenntnisse (zu möglichen Formen des 
Nachweises vgl. oben § 4, Abs. 2): 

‒ Latinum sowie der Nachweis von Sprachkenntnissen (passives 
Lese-/Textverständnis) in Englisch und einer weiteren modernen 
Fremdsprache entsprechend mindestens dem Kursniveau B 1 
gemäß dem Common European Framework of Reference. 

 Sprachklausuren sind Bestandteil der Proseminare. Im Rahmen 
der Proseminare in Alter Geschichte und Mittelalterlicher Ge-
schichte ist der Nachweis von Sprachkenntnissen in Latein, im 
Rahmen des Proseminars in Neuerer und Neuester Geschichte 
der Nachweis von Sprachkenntnissen in mindestens Englisch o-
der einer anderen modernen Fremdsprache zu erbringen. 
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 Der Nachweis des Latinums sowie der Sprachkenntnisse in Eng-
lisch und einer weiteren modernen Fremdsprache ist in der Regel 
Voraussetzung für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen in den 
Vertiefungsmodulen, in jedem Falle für die Teilnahme an den 
epochenbezogenen Hauptseminaren sowie am Oberseminar. 

 
 
3. Basismodule: 

 Die drei Basismodule sind in den drei Epochendisziplinen Alte, 
Mittelalterliche, Neuere und Neueste Geschichte zu absolvieren. 
Die Reihenfolge ist beliebig. Bei Übereinstimmung der Epoche 
kann das Proseminar jeweils auch in der Landesgeschichte, der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Amerikanischen Geschich-
te, der Osteuropäischen Geschichte, der Geschichte Südasiens 
oder der Geschichte des jüdischen Volkes erbracht werden. 

 Die Proseminare samt integriertem Tutorium umfassen in der Regel 
4 SWS, die Einführungsvorlesungen je 2 SWS. 

 
 
4. Modul „Theorie und Methode”:  

Das Modul besteht aus einer Übung zur „Theorie und Methode” sowie aus 
zwei Quellenübungen, davon eine aus der Alten oder Mittelalterlichen, die 
andere aus der Neueren oder Neuesten Geschichte; bei Übereinstimmung 
der Epochen können diese auch in der Landesgeschichte, der Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte, der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäi-
schen Geschichte, der Geschichte Südasiens oder der Geschichte des jü-
dischen Volkes gewählt werden. 
 
 
5. Modul Geschichte vor Ort (Fachdidaktik):  

Das Modul besteht aus einer Übung/Seminar. 

 
 
6. Exkursion: eine mindestens eintägige Exkursion. 
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7. Vertiefungsmodul:  

 Das Vertiefungsmodul besteht aus zwei (reduzierten) Hauptsemina-
ren, davon das eine in Alter oder Mittelalterlicher und das andere in 
der Neueren oder Neuesten Geschichte. Bei Übereinstimmung der 
Epochen können die Veranstaltungen jeweils auch in den Histori-
schen Grundwissenschaften, der Landesgeschichte, der Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte, der Amerikanischen Geschichte, der Osteuro-
päischen Geschichte, der Geschichte Südasiens oder der Geschichte 
des jüdischen Volkes erbracht werden. 

 Das Belegen der Hauptseminare setzt den erfolgreichen Abschluss 
des epochenbezogenen Basismoduls sowie den Nachweis der epo-
chenbezogen erforderlichen Sprachkenntnisse voraus. 

 
 
8. Berücksichtigung der Epochendisziplinen bei der Belegung der 
fachwissenschaftlichen Module: 

‒ Die insgesamt zwei fachwissenschaftlichen Veranstaltungen in den 
Modulen bzw. Modulbereichen Fokus und Methode sind so zu wäh-
len, dass die eine in Alter oder Mittelalterlicher, die andere in Neuerer 
oder Neuester zu belegen ist. 

‒ Das Belegen des Oberseminars setzt den erfolgreichen Abschluss 
der beiden Hauptseminare voraus. 

 
 
9. Modul Theorie und Pragmatik (Fachdidaktik): 

Das Modul besteht aus einer Übung/Seminar zur Theorie und einer 
Übung/Seminar zur Pragmatik der Fachdidaktik sowie einer Modulprüfung. 

 
 
10. Modul Historisches Lernen (Fachdidaktik): 

Das Modul besteht aus einem Seminar in Blockform, wenn möglich beglei-
tend zum Schulpraxissemester. 
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11. Nach Wahl des/der Studierenden kann das Verschränkungsmodul 
aus Fachwissenschaft und Fachdidaktik in zwei Varianten (I/II) gewählt 
werden: 

a. in Kombination aus einem fachdidaktischen Seminar (4 LP) mit einer 
fachwissenschaftlichen Übung (Methode) (2 LP) (Variante I) oder  

b. in Kombination aus einem fachdidaktischen Seminar (4 LP) mit ei-
nem fachwissenschaftlichen Oberseminar (Fokus) (8 LP) (Variante 
II). 

 
 
12. Die Abfassung der Masterarbeit erfolgt zu einem Thema aus dem 
Bereich der Fachwissenschaft im Fach Geschichte. Die Zulassung zur 
Masterarbeit setzt den erfolgreichen Abschluss der Basismodule, des Mo-
duls Theorie und Methode, des Vertiefungsmoduls, des Moduls Fokus (im 
Falle der Studienverlaufsvariante I) bzw. des Moduls Methode (im Falle der 
Studienverlaufsvariante II), des Verschränkungsmoduls sowie der Module 
„Geschichtsdidaktik: Geschichte vor Ort” „Fachdidaktik: Theorie und Prag-
matik” und „Fachdidaktik: Historisches Lernen” sowie den Nachweis der 
oben unter 2. genannten Sprachkenntnisse voraus. Den Umfang der Mas-
terarbeit regelt die Modulbeschreibung. Für die Bearbeitung stehen dem 
bzw. der Studierenden 17 Wochen zur Verfügung. 
 
 
13. Abhängig vom individuell gewählten Modell der Verschränkung (gem. 
oben Nr. 9) sind innerhalb des im Folgenden in einer tabellarischen Über-
sicht abgebildeten Studienverlaufsplans zwei Varianten denkbar. Die bei-
den Varianten unterscheiden sich in der jeweils gewählten Form des Ver-
schränkungsmoduls und wirken sich auf die Module Fokus und Methode 
aus.  
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Verwendete Abkürzungen: 

AG   Alte Geschichte 

MA   Mittelalterliche Geschichte 

NG   Neuere Geschichte (1500-1900) 

NNG  Neueste Geschichte (ab 1900) 

SWS  Semesterwochenstunden 

LP   (ECTS-)Leistungspunkte 

TN   Teilnahme 

ben.  benotet 

unb.  unbenotet 

o.   oder 

Var.  Variante 
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Basismodul (AG) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Proseminar/Tutorium (4 SWS) 

Das Proseminar wird benotet. 

8 LP 
ben. 

11 LP 
ben. 

Einführungsvorlesung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestanden/nicht bestanden 

3 LP 
unb. 

Basismodul (MA) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Proseminar/Tutorium (4 SWS) 

Das Proseminar wird benotet. 

8 LP 
ben. 

11 LP 
ben. 

Einführungsvorlesung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestanden/nicht bestanden 

3 LP 
unb. 

Basismodul (NG/NNG) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Proseminar/Tutorium (4 SWS) 

Das Proseminar wird benotet. 

8 LP 
ben. 

11 LP 
ben. 

Einführungsvorlesung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestanden/nicht bestanden 

3 LP 
unb. 

Modul Theorie und Methode 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

Übung Theorie und Methode (2 SWS) 

Die Übung wird benotet. 

4 LP 
ben. 

8 LP 
ben. 

Quellenübung (AG oder MA) (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestanden/nicht bestanden 

2 LP 
unb. 

Quellenübung (NG oder NNG) (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestanden/nicht bestanden 

2 LP 
unb. 

Modul 
Geschichte vor Ort 

Fachdidaktik 

Pflichtmodul 

Übung/Seminar (2 SWS)  

Feststellung der erfolgreichen TN: bestanden/nicht bestanden 2 LP 
unb. 

2 LP 
unb. 

Vertiefungsmodul  
(AG o. MA & NG o. NNG) 

Fachwissenschaft  
 
Pflichtmodul 

 (reduziertes) Hauptseminar (2 SWS) 

Das Seminar wird benotet. 

4 LP 
ben. 

8 LP 
ben. 

(reduziertes) Hauptseminar (2 SWS) 

Das Seminar wird benotet. 

4 LP 
ben. 

Modul 
Exkursion 

Fachwissenschaft 
 
Pflichtmodul 

Exkursion (mind. eintägig)  

Feststellung der erfolgreichen TN: bestanden/nicht bestanden 

1 LP 
unb. 

1 LP 
unb. 
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Modul Theorie  
und Pragmatik 

Fachdidaktik  
 
Pflichtmodul 

Übung/Seminar (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 
LP 
unb. 

6 
LP 
ben. 

Übung/Seminar (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

2 
LP 
unb. 

Modulprüfung 

Die Prüfung wird benotet. 

2 
LP 
ben. 

Modul 
Historisches Ler-
nen 

Fachdidaktik 
 
Pflichtmodul 

Seminar (2 SWS)  

Feststellung der erfolgreichen TN: bestan-
den/nicht bestanden 

3 
LP 
unb. 

3 
LP 
unb. 
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Variante I (Verschränkungsmodul mit Übung Fachwiss., Intensivmodul Fo-
kus): 

Modul  
Verschränkung 
(Var. I):  
Umgang mit Ge-
schichte  

Fachwissenschaft:  
Methode  
(AG/MA o. 
NG/NNG) 

& 
Fachdidaktik 
 
Pflichtmodul 

Übung (2 SWS) Fachwissenschaft 

Feststellung der erfolgreichen TN: be-
standen/nicht bestanden 

2 
LP 
unb. 

6 
LP 
ben. 

Übung/Seminar (2 SWS) Fachdidaktik 

Die Übung wird benotet. 

4 
LP  
ben. 

Intensivmodul  
Fokus  

Fachwissenschaft 
(AG/MA o. 
NG/NNG) 
 
Pflichtmodul 

Oberseminar LA (2 SWS) 

Das Seminar wird benotet. 

8 
LP 
ben. 

8 
LP 
ben. 
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Variante II (Verschränkungsmodul mit Oberseminar Fachwiss., Modul Me-
thode): 

Modul  
Verschränkung 
(Var. II):  
Umgang mit Ge-
schichte 

Fachwissenschaft: 
Fokus (AG/MA o. 
NG/NNG) 

& 
Fachdidaktik 
 
Pflichtmodul 

Oberseminar LA (2 SWS)  

Das Seminar wird benotet. 

8 
LP 
ben. 

12 
LP 
ben. 

Übung/Seminar (2 SWS) Fachdidaktik 

Die Übung wird benotet. 

4 
LP  
ben. 

Modul  
Methode 

Fachwissenschaft 
(AG/MA o. 
NG/NNG) 
 
Pflichtmodul 

Übung (2 SWS) 

Feststellung der erfolgreichen TN: be-
standen/nicht bestanden 

2 
LP 
unb. 

2 
LP 
unb. 

 

Modul 
Masterarbeit 

Fachwissenschaft 
(AG, MA, NG o. NNG) 

Pflichtmodul 

Masterarbeit 

Die Masterarbeit wird benotet. 

15 
LP 
ben. 

15 
LP 
ben. 
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Griechisch  
(Klassische Philologie: Gräzistik) 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit § 20 der Hochschul-
vergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zuletzt 
geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Änderung 
der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. S. 262), § 2 
Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge 
(RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat 
der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 25. September 2018 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status -, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form verwendet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungsfach 
Griechisch (Klassische Philologie: Gräzistik) im Master of Education, Profil-
linie „Lehramt Gymnasium”, nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmun-
gen dieser Zulassungssatzung. 
 
 
 
§ 2 Fristen 
 
(1) Eine Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterla-
gen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das Zu-
lassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleichwerti-
gen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis über 
die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Lehr-
amtsoption oder in einem Master-of-Education-Studiengang, Pro-
fillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidelberg ge-
mäß § 5 Abs. 2. 

2. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Griechisch (Klassische Philologie: 
Gräzistik) oder im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gym-
nasium”, oder in verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen 
gleichem Inhalt eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prü-
fung endgültig nicht bestanden hat oder der Prüfungsanspruch 
aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht. 

3. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutschkennt-
nisse. 

4. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungsent-
scheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Origi-
nal vorzulegen sind. 
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§ 4 Zulassungskommission 
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Griechisch (Klassische Philologie: Gräzistik) eine Zulassungs-
kommission ein, die aus mindestens zwei Personen des hauptberuflich tä-
tigen wissenschaftlichen Personals, davon mindestens einem Professor, 
besteht. Ein studentischer Vertreter kann mit beratender Stimme an den 
Kommissionssitzungen teilnehmen. Eines der hauptberuflich tätigen wis-
senschaftlichen Mitglieder der Zulassungskommission führt den Vorsitz. 
 
 
(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Verfah-
rens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Griechisch 
(Klassische Philologie: Gräzistik) im Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexamens für 
das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger Abschluss. 

2. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Griechisch (Klassische 
Philologie: Gräzistik) im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder in einem verwandten Studiengang mit im We-
sentlichen gleichem Inhalt oder in einem der unter Nr. 1 genann-
ten Studiengänge kein endgültiges Nichtbestehen einer nach der 
Prüfungsordnung erforderlichen Prüfung vorliegt und der Prü-
fungsanspruch auch aus sonstigen Gründen noch besteht. 
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(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Absatz 
1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen wer-
den, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung der Mas-
terarbeit im Erweiterungsfach Griechisch (Klassische Philologie: Gräzistik) 
vorliegen muss. Voraussetzung für eine Zulassung unter Bedingung ist, 
dass zum Bewerbungszeitpunkt zumindest eine Einschreibung in einem 
grundständigen Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption oder eine Ein-
schreibung in einem Master of Education-Studiengang, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, an der Universität Heidelberg vorliegt. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungskom-
mission des Erweiterungsfaches Griechisch (Klassische Philologie: Gräzis-
tik). Bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die Emp-
fehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen 
von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 
 
 
 
§ 6 Zulassungsentscheidung 
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vorschlag 
der jeweiligen Zulassungskommissionen. 
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollständig 
im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
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3. im angestrebten Erweiterungsfach Griechisch (Klassische Philo-
logie: Gräzistik) oder im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder in verwandten Studiengängen mit im Wesentli-
chen gleichem Inhalt eine nach der Prüfungsordnung erforderliche 
Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder der Prüfungsan-
spruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht. 

 
 
(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Mas-
ter of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmeldung der 
Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der Nachweis 
nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Griechisch (Klassi-
sche Philologie: Gräzistik) nicht abgeschlossen werden und die Zulassung 
erlischt. Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren gel-
tenden Bestimmungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung 
der Universität Heidelberg unberührt. 
 
 
 
§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Griechisch (Klassische Philologie: 
Gräzistik) im Master of Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”13 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) 
vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit §§ 2 und 6 der Rah-
menvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in der 
Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Heidel-
berg am 25. September 2018 die nachstehende Prüfungsordnung be-
schlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
  

                                                           
13 Im Übrigen: Erweiterungsfach Gräzistik. 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfächer 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allgemeiner Teil 
–14 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungsord-
nung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium 
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung ist 
im Erweiterungsfach Griechisch (Klassische Philologie: Gräzistik) die Mög-
lichkeit eines Teilzeitstudiums vorgesehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Griechisch (Klassische Philologie: Gräzistik) 
wird sowohl mit einem Umfang von 90 Leistungspunkten und einer Regel-
studienzeit von drei Semestern als auch mit einem Umfang von 120 Leis-
tungspunkten und einer Regelstudienzeit von vier Semestern angeboten. 
In Konkretisierung von § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung umfassen  
 
a) die 90 Leistungspunkte: 

- 75 LP Fachwissenschaft, davon 15 LP Masterarbeit; 

- 15 LP Fachdidaktik. 
 
b) die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit.  

                                                           
14 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind die zu absolvierenden Module im Erweiterungsfach Griechisch 
(Klassische Philologie: Gräzistik) in Anlage 1 aufgeführt. 
 
 
 
§ 4 Studienvoraussetzung (Sprachvoraussetzungen)  
 
(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenverord-
nung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Griechisch (Klassi-
sche Philologie: Gräzistik) Voraussetzung: 

1. Graecum und Latinum (120 LP); Graecum (90 LP) 

2. Die Teilnahme an welchen Lehrveranstaltungen dabei jeweils den 
Nachweis welcher Sprachkenntnisse im Einzelnen voraussetzt, 
regeln die Bestimmungen in Anlage 1 

 
 
(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkenntnis-
se kann beispielsweise erfolgen durch: 
 
Hochschulzugangsberechtigung oder über andere entsprechende Zeug-
nisse oder den Besuch von Lehrveranstaltungen, in denen die entspre-
chenden Nachweise ausgestellt werden. 
 
 
(3) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzungen 
muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
 
 
(4) Empfehlenswert sind zudem Lesekenntnisse in Englisch sowie einer 
weiteren modernen, romanischen Sprache (z.B. Französisch, Italienisch, 
Spanisch). 
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§ 5 Berechnung der Fachnote 
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung wird die Fachnote des Erweiterungsfachs Griechisch 
(Klassische Philologie: Gräzistik) wie folgt berechnet: Das Modul TuMGr 
wird dreifach gewichtet, die Module GrBAS, GrStil I, GrStil II, GrStil III, GrLit 
I, GrSpr, ÜbIntGr I, GrLit II, VertGr, ÜbIntGr II, das Verschränkungsmodul 
(und im 120-LP-Master GrLit III und GrStil IV) werden doppelt gewichtet, 
die übrigen Module einfach. 
 
 
 
§ 6 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit 
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit folgende Nachweise 
über erfolgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen beizufügen:  

1. Alle Module gemäß Anlage 1 

2. Nachweis über die in § 4 Abs. 1 genannten Studienvoraussetzungen 
(Sprachvoraussetzungen) 

 
 
 
§ 7 Masterarbeit 
 
In Ergänzung zu § 16 Abs. 7 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
kann die Masterarbeit im Erweiterungsfach Griechisch (Klassische Philolo-
gie: Gräzistik) auch in klassischem Attisch angefertigt werden. 
 
 
  



949 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

§ 8 Wiederholung von Prüfungen 
 
In Abweichung von § 19 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung können Prüfungen im Erweiterungsfach Griechisch (Klassische Philo-
logie: Gräzistik) in den sprachpraktischen Übungen Griechische Stilübun-
gen I und Griechische Stilübungen II auf Antrag zweimal wiederholt wer-
den. 
 
 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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Anlage 1 (Module und Lehrveranstaltungen) 
 
a) Griechisch (Klassische Philologie: Gräzistik): 120 LP 
Modulname Kürzel Dauer LP 
Basismodul Griechisch GrBAS 1 Semester 9 
Griechischer Stil I GrStil I 1 Semester 4 
Griechischer Stil II GrStil II 1 Semester 3 
Griechischer Stil III GrStil III 1 Semester 3 
Griech. Literaturwissenschaft I GrLit I 2 Semester 11 
Griechische Sprachwissenschaft  GrSpr 1 Semester 6 
Wahlmodul WM 4 Semester 14 
Übers. und Interpretation griech. Texte I ÜbIntGr I 1 Semester 4 
Griech. Literaturwissenschaft II  GrLit II 1 Semester 8 
Fachdidaktik Griechisch I FDGr I 1 Semester 2 
Griech. Literaturwissenschaft III  GrLit III 1 Semester 10 
Verschränkungsmodul Griechisch 
Von den Varianten des Verschränkungsmoduls muss nur eine belegt werden. Je nach Wahl entfällt eines der 
weiteren Pflichtmodule. 
Verschränkungsmodul Vorlesung 
Bei Belegung dieser Variante entfällt das Modul 
VertGr 

VMGr: VertGr 1 Semester 7 

Verschränkungsmodul Stil IV 
Bei Belegung dieser Variante entfällt das Modul 
GrStil IV 

VMGr: GrStil IV 1 Semester 7 

Verschränkungsmodul Übersetzen und Interpretati-
on griechischer Texte 
Bei Belegung dieser Variante entfällt das Modul 
ÜbIntGr II 

VMGr: ÜbIntGr II 1 Semester 8 

Übers. und Interpretation griech. Texte II ÜbIntGr II 1 Semester 4 
Griechischer Stil IV  GrStil IV 1 Semester 3 
Vertiefungsmodul Griechisch VertGr 1 Semester 3 
Text und Methode Griechisch TuMGr 1 Semester 8 
Fachdidaktische Vertiefung Griechisch  FDGr II 1 Semester 4 
Fachdidaktisches Seminar Griechisch  FDGr III 1 Semester 5 
Masterarbeit SMAG 17 Wochen 15 
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Anmerkungen: 

 Das Graecum ist Voraussetzung für den Besuch des Moduls „Ba-
sismodul Griechisch”. 

 Das Latinum ist Voraussetzung für den Besuch des Moduls „Text 
und Methode Griechisch”. 

 Vor dem Besuch des Moduls „Text und Methode Griechisch” 
muss entweder das Modul „Übersetzung und Interpretation grie-
chischer Texte II“ oder das Modul „Griechische Stilübungen IV” 
bestanden sein. 

 Die fachdidaktischen Übungen sind i.d.R. im gleichen Semester 
wie die zugehörige fachwissenschaftliche Veranstaltung zu besu-
chen. 

 Es wird dringend empfohlen, Lesekenntnisse in Englisch sowie 
einer weiteren modernen, romanischen Sprache (z.B. Franzö-
sisch, Italienisch, Spanisch) bis zur Anmeldung zum Modul „Text 
und Methode Griechisch” zu erwerben. 
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b) Griechisch (Klassische Philologie: Gräzistik): 90 LP 
Modulname Kürzel Dauer LP 
Basismodul Griechisch GrBAS 1 Semester 6 
Griechischer Stil I GrStil I 1 Semester 4 
Griechischer Stil II GrStil II 1 Semester 3 
Griechischer Stil III GrStil III 1 Semester 3 
Griech. Literaturwissenschaft I GrLit I 2 Semester 11 
Griechische Sprachwissenschaft  GrSpr 1 Semester 6 
Übers. und Interpretation griech. Texte I ÜbIntGr I 1 Semester 4 
Griech. Literaturwissenschaft II  GrLit II 1 Semester 8 
Fachdidaktik Griechisch I FDGr I 1 Semester 2 
Verschränkungsmodul Griechisch 
Von den Varianten des Verschränkungsmoduls muss nur eine belegt werden. Je nach Wahl entfällt eines der 
weiteren Pflichtmodule. 
Verschränkungsmodul Vorlesung 
Bei Belegung dieser Variante entfällt das Modul 
VertGr 

VMGr: VertGr 1 Semester 7 

Verschränkungsmodul Übersetzen und Interpre-
tation griechischer Texte 
Bei Belegung dieser Variante entfällt das Modul 
ÜbIntGr II 

VMGr: ÜbIntGr II 1 Semester 8 

Übers. und Interpretation griech. Texte II ÜbIntGr II 1 Semester 4 
Vertiefungsmodul Griechisch VertGr 1 Semester 3 
Text und Methode Griechisch TuMGr 1 Semester 8 
Fachdid. Vertiefung Griechisch  FDGr II 1 Semester 4 
Fachdid. Seminar Griechisch  FDGr III 1 Semester 5 
Masterarbeit SMAG 17 Wochen 15 
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Anmerkungen: 

 Das Graecum ist Voraussetzung für den Besuch des Moduls „Ba-
sismodul Griechisch”. 

 Vor dem Besuch des Moduls „Text und Methode Griechisch” 
müssen die Module „Griechischen Stilübungen II” und „Überset-
zung und Interpretation griechischer Texte I” oder die Module 
„Griechischen Stilübungen II” und „Griechische Literaturwissen-
schaft II” bestanden sein. 

 Die fachdidaktischen Übungen sind i.d.R. im gleichen Semester 
wie die zugehörige fachwissenschaftliche Veranstaltung zu besu-
chen. 

 Es wird dringend empfohlen, Lesekenntnisse in Englisch sowie 
einer weiteren modernen, romanischen Sprache (z.B. Franzö-
sisch, Italienisch, Spanisch) bis zur Anmeldung zum Modul „Text 
und Methode Latein” zu erwerben. 
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Italienisch 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWei-
tEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit § 20 der Hoch-
schulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zu-
letzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Ände-
rung der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. S. 262), § 2 
Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge 
(RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat 
der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 25. September 2018 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form verwendet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungsfach 
Italienisch im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, nach 
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieser Zulassungssatzung. 
 
 
 
§ 2 Fristen 
 
(1) Eine Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterla-
gen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das Zu-
lassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleichwerti-
gen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis über 
die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Lehr-
amtsoption oder in einem Master-of-Education-Studiengang, Pro-
fillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidelberg ge-
mäß § 5 Abs. 2. 

2. Nachweise der in § 6 genannten besonderen Zugangsvorausset-
zungen. 

3. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Italienisch oder im Master of Edu-
cation, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten Stu-
diengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr 
besteht. 

4. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutschkennt-
nisse. 

5. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungsent-
scheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Origi-
nal vorzulegen sind. 
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§ 4 Zulassungskommission 
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Italienisch eine Zulassungskommission ein, die aus mindestens 
zwei Personen des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Personals, 
davon mindestens einem Professor, besteht. Ein studentischer Vertreter 
kann mit beratender Stimme an den Kommissionssitzungen teilnehmen. 
Eines der hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Mitglieder der Zulas-
sungskommission führt den Vorsitz. 
 
 
(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Verfah-
rens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Italienisch 
im Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexamens für 
das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger Abschluss. 

2. Die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 6. 

3. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Italienisch im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt oder in 
einem der unter Nr. 1 genannten Studiengänge kein endgültiges 
Nichtbestehen einer nach der Prüfungsordnung erforderlichen 
Prüfung vorliegt und der Prüfungsanspruch auch aus sonstigen 
Gründen noch besteht. 
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(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Absatz 
1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen wer-
den, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung der Mas-
terarbeit im Erweiterungsfach Italienisch vorliegen muss. Voraussetzung für 
eine Zulassung unter Bedingung ist, dass zum Bewerbungszeitpunkt zu-
mindest eine Einschreibung in einem grundständigen Bachelorstudiengang 
mit Lehramtsoption oder eine Einschreibung in einem Master of Education-
Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidel-
berg vorliegt. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungskom-
mission des Erweiterungsfaches Italienisch. Bei der Anerkennung von aus-
ländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonfe-
renz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 
 
 
§ 6 Besondere Zugangsvoraussetzungen 
 
Besondere (fachspezifische) Zugangsvoraussetzung für das Erweiterungs-
fach Italienisch im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, 
sind italienische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 nach 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Der Nachweis der 
Sprachkenntnisse kann beispielsweise erfolgen durch:  

a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangs-
berechtigung oder 

b) einen Schul- oder Hochschulabschluss aus Italien oder 

c) einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
25% in Italienischer Philologie (oder in Studiengängen mit im We-
sentlichen gleichem Inhalt) oder   
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d) CELI 3 (Certificazione della Lingua Italiana) oder  

e) CILS B2 ”Mittelstufe II” (Certificazione di Italiano come Lingua 
Straniera) oder  

f) ein Sprachzeugnis für Italienisch des Zentralen Sprachlabors der 
Universität Heidelberg entsprechend dem Niveau B2 oder  

g) einen anderen Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse. 
 
 
 
§ 7 Zulassungsentscheidung 
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vorschlag 
der Zulassungskommission. 
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollständig 
im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

3. im angestrebten Erweiterungsfach Italienisch oder im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten 
Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht 
mehr besteht. 

4. die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 6 nicht erfüllt 
sind. 
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(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Mas-
ter of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmeldung der 
Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der Nachweis 
nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Italienisch nicht ab-
geschlossen werden und die Zulassung erlischt. Im Übrigen bleiben die 
allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg unbe-
rührt. 
 
 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Italienisch im Master of Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”15 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWei-
tEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit §§ 2 und 6 der 
Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in 
der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Hei-
delberg am 25. September 2018 die nachstehende Prüfungsordnung be-
schlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
 
  

                                                           
15 Im Übrigen: Erweiterungsfach Italienisch. 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfächer 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allgemeiner Teil 
–16 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungsord-
nung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium  
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung ist 
im Erweiterungsfach Italienisch die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums vor-
gesehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Italienisch wird mit einem Umfang von 120 
Leistungspunkten und viersemestriger Regelstudienzeit angeboten. In 
Konkretisierung von § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
umfassen die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit. 
 
 
(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveranstal-
tungen im Erweiterungsfach Italienisch in Anlage 2 aufgeführt. 
 
  

                                                           
16 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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(3) Das Studium ist im Bereich der Fachwissenschaft untergliedert in den 
Bereich Sprachpraxis und die Teilgebiete Sprach-, Literatur- sowie Kultur-
wissenschaft; es gliedert sich in der Regel jeweils in eine Orientierungs-
phase, eine Aufbauphase sowie eine Vertiefungsphase. Hinzu kommen der 
Bereich der Fachdidaktik sowie das „Verschränkungsmodul”, in dem fach-
wissenschaftliche und fachdidaktische Anteile kombiniert sind. Das Studi-
um schließt mit einer Masterarbeit und einer mündlichen Abschlussprüfung 
ab. 
 
 
(4) Der Aufenthalt in Italien wird dringend empfohlen und vom Romani-
schen Seminar der Universität Heidelberg unterstützt. Ein Auslandssemes-
ter oder Auslandsjahr kann prinzipiell jederzeit in den Studienverlauf inte-
griert werden. Grundsätzlich kann jede Lehrveranstaltung bzw. jedes Mo-
dul des hier beschriebenen Studienganges auch an einer ausländischen 
Universität absolviert und gemäß § 7 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung anerkannt werden. Eine rechtzeitige Beratung beim zuständigen 
Fachstudienberater wird empfohlen.  
 
 
 

 § 4 Studienvoraussetzungen (Sprachvoraussetzungen)  
 
(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenverord-
nung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Italienisch Voraus-
setzung: 

1. Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, Le-
xik, sprachliches und kulturelles Erbe vor allem in Bezug auf die 
Romania) und 

2. Grundkenntnisse in einer zweiten romanischen Sprache (Min-
destniveau A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen).   
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(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkenntnis-
se kann beispielsweise erfolgen durch: 

1. das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangs-
berechtigung oder 

2. einen Schul- oder Hochschulabschluss aus einem Land mit der 
jeweiligen romanischen Sprache als Landessprache oder 

3. einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
25% in der jeweiligen Philologie (oder in Studiengängen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt) oder 

4. einen entsprechenden Nachweis über die entsprechend erworbe-
nen Sprachkenntnisse in den Bachelorabschlussdokumenten oder 

5. ein Sprachzeugnis für die jeweilige romanische Sprache des Zent-
ralen Sprachlabors der Universität Heidelberg oder anderer uni-
versitärer Sprachzentren entsprechend dem Niveau A2 oder 

6. erfolgreiches Absolvieren der Veranstaltungen „Latein für Roma-
nisten 1 und 2” des Romanischen Seminars oder 

7. erfolgreiches Absolvieren der Veranstaltung „Integrierte Sprach-
praxis 1” für Galicisch oder Katalanisch oder Portugiesisch oder 
Rumänisch des Romanischen Seminars oder 

8. einen anderen Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse. 
 
(3) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzungen 
muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
 
 
 
§ 5 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
 
(1) In Ergänzung zu § 9 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung können im Erweiterungsfach Italienisch Multiple-choice-Prüfungen 
durchgeführt werden. 
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(2) Multiple-choice-Fragen werden in der Regel durch den durch den 
Prüfungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung ge-
stellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltung 
vermittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergeb-
nisse liefern. Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch den in 
Satz 1 genannten Verantwortlichen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufga-
ben den in Satz 2 formulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Über-
prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese 
nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich 
entsprechend; bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl auszu-
gehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil des Prüflings auswirken. 
 
Werden Multiple-choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestan-
den, wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden 
oder wenn die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von den Prüflingen korrekt beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 22 % unterschreitet (Gleitklausel). 
 
Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Beste-
hensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-choice-Prüfungen 
wie folgt zu bewerten: Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala 
linear um die Differenz zwischen absoluter und relativer Bestehensgrenze 
verschoben. 
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 Prozent entspricht  Note 

 ≥ 50 – 55   4,0 

 > 55 – 60   3,7 

 > 60 – 65   3,3 

 > 65 – 70   3,0 

 > 70 – 75   2,7 

 > 75 – 80   2,3 

 > 80 – 85   2,0 

 > 85 – 90   1,7 

 > 90 – 95   1,3 

 > 95 – 100   1,0 
 
 
 
§ 6 Berechnung der Fachnote  
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung wird die Fachnote des Erweiterungsfachs Italienisch wie 
folgt berechnet: für die Berechnung der Fachnote werden alle Modulnoten 
mit Ausnahme der drei Module „Orientierung Sprachpraxis”, „Orientierung 
Sprachwissenschaft” und „Orientierung Literaturwissenschaft” herangezo-
gen und entsprechend ihrer Leistungspunktezahl gewichtet. Die Note des 
Moduls „Mündliche Abschlussprüfung” wird doppelt gewichtet. 
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§ 7 Mündliche Abschlussprüfung  
 
(1) In Ergänzung zu § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung besteht die Masterprüfung im Erweiterungsfach Italienisch 
aus der erfolgreichen Teilnahme an den in diesem Besonderen Teil der 
Prüfungsordnung aufgeführten Modulen und Lehrveranstaltungen im Be-
reich Fachwissenschaft und Fachdidaktik, inklusive einer mündlichen Ab-
schlussprüfung. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass der Prüfling die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner soll festgestellt 
werden, ob der Prüfling über ein breites Grundlagenwissen sowie über Ver-
tiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prüfungsgebietes verfügt. 
 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss nicht zwingend die letzte Prü-
fungsleistung sein; sie kann jedoch erst abgelegt werden, wenn zumindest 
studienbegleitende Prüfungsleistungen im Umfang von 71 LP aus dem Be-
reich der Fachwissenschaft erbracht worden sind. 
 
 
(4) Die Themen der mündlichen Abschlussprüfung entstammen den For-
schungsfeldern der italienischen Sprach-, Literatur- und Kulturwissen-
schaft: Die insgesamt 4 Prüfungsthemen („Vertiefungswissen”) stammen 
aus den Teilgebieten Sprachwissen-schaft (mindestens 1 und maximal 3 
Prüfungsthemen), Literaturwissenschaft (mindestens 1 und maximal 3 Prü-
fungsthemen) sowie ggf. Kulturwissenschaft (maximal 1 Prüfungsthema). 
Die Festlegung der Prüfungsthemen erfolgt in Absprache mit den Prüfern 
auf Vorschlag des Prüflings. 
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(5) Die mündliche Abschlussprüfung dauert 50 Minuten – ca. je 10 Minu-
ten für das Grundlagenwissen und pro gewähltem Prüfungsthema (Vertie-
fungswissen) – , ist mit 3 Leistungspunkten belegt und wird mindestens zur 
Hälfte in italienischer Sprache durchgeführt. Nach Wahl des Prüflings und 
in Absprache mit den Prüfern kann ein Teil der Prüfung auch in deutscher 
Sprache durchgeführt werden. 
 
 
(6) Die mündliche Abschlussprüfung wird von zwei Prüfern abgenom-
men, von denen mindestens einer die Habilitation oder eine äquivalente 
Qualifikation nachweisen muss. Der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, das 
aber keinen Rechtsanspruch begründet. Der Vorsitzende des zuständigen 
Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prü-
fenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 
(7) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prü-
fung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im 
Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 
 
 
(8) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Fachprüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vorhandenen 
Plätze als Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Auf 
Antrag des Prüflings oder aus anderen wichtigen Gründen ist die Öffent-
lichkeit auszuschließen. 
 
 
 
§ 8 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit  
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit Nachweise über er-
folgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen gemäß Anlage 2 im 
Umfang von mindestens 70 Leistungspunkten beizufügen. 
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§ 9 Inkrafttreten  
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
Rektor 
 
 
 
Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
Anlage 2: Modularisierung und Modulbeschreibungen 
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Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
 
Voraussetzung für die Zulassung zum Studium im Erweiterungsfach Italie-
nisch sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 gemäß dem Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen; Näheres regelt die Zulassungsord-
nung. 
 
Die Anmeldung zu Prüfungen in den Aufbaumodulen setzt in der Regel das 
Bestehen des jeweiligen Orientierungsmoduls voraus; Ausnahmen, insbe-
sondere im Bereich der Sprachwissenschaft, sind mit dem Modulbeauftrag-
ten bzw. Studienberater abzusprechen. Die Anmeldung zu Prüfungen im 
Rahmenmodul setzt in der Regel das Bestehen von zwei Orientierungsmo-
dulen voraus; über Ausnahmen entscheidet der bzw. entscheiden die Lei-
ter des Transversalen Seminars im Rahmenmodul.  
 
Als Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten gilt, wenn nicht 
anders angegeben: Regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveran-
staltungen des Moduls (s.u. „Kontaktzeit”); erweitertes und vertiefendes Ei-
genstudium; erfolgreiches Absolvieren der Studien- und Prüfungsleistun-
gen. Die Benotung erfolgt gemäß § 12 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung. 
 
Formen der Leistungserbringung werden möglichst breit gefächert; dazu 
zählen insbesondere Klausuren, mündliche Referate oder Vorträge, münd-
liche Prüfungen, schriftliche Hausarbeiten, Dossiers, Essays, Projektarbeit, 
Lernportfolios, Poster und veranstaltungsbegleitende Prüfungsformen wie 
Impulsreferate oder reaction papers. Die Form der Prüfungsleistung (münd-
lich und/oder schriftlich) wird gemäß § 13 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung vom Leiter der Lehrveranstaltung bestimmt und spätes-
tens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.   
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Abkürzungen / Legende: 
 
Kurstypen  Fachwissenschaften / Berei-

che 

GPS Grundlagenproseminar  FD Fachdidaktik 

GVL Grundlagenvorlesung  FW Fachwissenschaft 

HS Hauptseminar  KW Kulturwissenschaft 

ISP Integrierte Sprachpraxis  LW Literaturwissenschaft 

PA Projektarbeit  SP Sprachpraxis 

PS Proseminar  SW Sprachwissenschaft 

PS+ PS mit erhöhten Leistungsan-
forderungen 

   

S Seminar  Modulbezeichnungen 

TS Transversales Seminar (inter-
disziplinär) 

  

TU Tutorium wissenschaftliches Ar-
beiten 

 PM Pflichtmodul 

Ü Übung (Sprachpraxis)  VM Verschränkungsmo-
dul 

VL Vorlesung  WPM Wahlpflichtmodul 

VS Verschränkungsseminar    

WÜ wissenschaftliche Übung (LW 
oder SW oder KW) 

 Sonstiges 

   LP Leistungspunkte  
   SoSe Sommersemester 
   WiSe Wintersemester 

   SWS Semesterwochen-
stunde(n) 
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Erläuterung zu den Kurstypen und zum Verschränkungsmodul: 
 
Grundlagenproseminar: Seminar für Bachelor-Studierende auf Studien-
einstiegsniveau zur fachspezifischen (einzelsprachlichen) Begleitung und 
Ergänzung der allgemeinromanistischen Einführungsvorlesungen, insbe-
sondere zur Homogenisierung des heterogenen Studieneingangsniveaus 
und zur Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten. 
 
 
Grundlagenvorlesung: interaktive Vorlesung (alternativ zum Grundlagen-
proseminar) mit Vorlesungsanteil und aktiven Phasen (z.B. Diskussion, 
Übungsanteil, Anwendung, Gruppenarbeit usw.) für Bachelor-Studierende 
auf Studieneinstiegsniveau zur fachspezifischen (einzelsprachlichen) Be-
gleitung und Ergänzung der allgemeinromanistischen Einführungsvorle-
sungen, insbesondere zur Homogenisierung des heterogenen Studienein-
gangsniveaus und zur Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten.  
 
 
Proseminar: polyvalent genutztes Seminar mittleren Niveaus mit Bin-
nendifferenzierung (für fortgeschrittene Bachelor-Studierende und Master-
Studierende als Einstiegsniveau, insbesondere zur Homogenisierung des 
heterogenen Studieneingangsniveaus im Master). 
 
 
Proseminar+: Proseminar (siehe oben) mit zusätzlichen Leistungsanforde-
rungen, daher 6 LP statt 4 LP.  
 
 
Hauptseminar: polyvalent genutztes Seminar höheren Niveaus mit Bin-
nendifferenzierung (für Bachelor-Studierende in der Abschlussphase und 
Master-Studierende) 
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Transversales Seminar: Seminar, das im Sinne der Verflechtung litera-
tur-, kultur-, sprachwissenschaftlicher, sprachpraktischer sowie ggf. fachdi-
daktischer Inhalte des Studiums eine fachwissenschaftliche Thematik aus 
mindestens zwei unterschiedlichen fachlichen Perspektiven untersucht und 
so die inhaltliche und methodische Sensibilisierung für eine innerromani-
sche und ggf. fächerübergreifende, inter- sowie transkulturelle Sichtweise 
im Studium stärkt. 
 
 
Verschränkungsseminar: integrative Verschränkung von Fachwissen-
schaft und Fachdidaktik in einer einzigen Lehrveranstaltung (i.d.R. team 
teaching o.ä. oder durch eine in beiden Fachbereichen kompetente Lehr-
person) 
 
 
Verschränkungsmodul: die Verschränkung von Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik kann auf folgende Arten erfolgen:  

 Additives Modell: Das Modul enthält einen fachwissenschaftli-
chen und einen fachdidaktischen Baustein, die jeweils inhaltlich – 
und ggf. im Lehr-Lern-Format – signifikant auf Themen der Lehr-
erbildung ausgerichtet sind; optional stehen die Themen in Bezie-
hung zueinander. 

 Konsekutives Modell: Das Modul enthält einen fachwissen-
schaftlichen und einen fachdidaktischen Baustein, die thematisch 
aufeinander bezogen sind und optional im Team vorbereitet und 
durchgeführt werden. 

 Integratives Modell: Das Modul wird durch einen Baustein ge-
staltet, innerhalb dessen eine Thematik sowohl fachwissenschaft-
lich als auch fachdidaktisch aufgearbeitet und vermittelt wird. Die 
Lehrveranstaltung kann entweder im Team-Teaching oder von ei-
ner für beide Aspekte kompetenten Lehrperson ausgebracht wer-
den. 
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 Anwendungsorientiertes Modell: Verbindung universitärer Leh-
re mit dem schulischen Anwendungsfeld durch Formate wie z. B. 
„Schülerlabor”, „Inquiry-Based Learning”, „Vignetten” u.ä.  

 
 
Das Verschränkungsmodul wird im Erweiterungsfach Italienisch auf folgen-
de Arten realisiert: 

 Variante A: Verschränkungsmodul additiv oder konsekutiv mit 
PS+ oder HS LW oder SW (6 LP) plus FD 3 (4 LP)  10 LP, 4 
SWS 

 Variante B: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv oder an-
wendungsorientiert mit PS oder VL oder PA oder TS, jeweils LW 
oder SW oder KW (4 LP) plus FD 3 (4 LP)  8 LP, 4 SWS 

 Variante C: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv, integrativ 
oder anwendungsorientiert mit Sprachpraxis:  

 Ü (2 LP) plus FD 3 (4 LP)  6 LP, 4 SWS (additiv, konsekutiv) 
oder  

 VS oder PA  6 LP, 2 SWS (integrativ, anwendungsorientiert) 

 Variante D: Verschränkungsmodul integrativ oder anwendungs-
orientiert mit VS oder PA LW oder SW oder KW  6 LP, 2 SWS 
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‘Lektürehilfe‘ zu den tabellarischen Modularisierungsübersichten: 

 Die folgenden Studiengangsvarianten (A, B, C und D) ergeben 
sich aus den verschiedenen Varianten für das Verschränkungs-
modul. Die ersten vier Übersichtstabellen geben jeweils einen 
Überblick über die Module der jeweiligen Variante mit ihren Se-
mesterempfehlungen bei einem Studienbeginn im Wintersemes-
ter; die darauffolgenden vier Übersichtstabellen geben jeweils den 
entsprechenden Überblick für einen Studienbeginn im Sommer-
semester (d.h. identische Module bei leicht veränderten Semes-
terempfehlungen). 

 Die Orientierungs-, Aufbau- und Vertiefungsmodule sowie das 
Rahmenmodul entsprechen den jeweiligen Modulen im Bachelor-
studiengang Romanistik: Italienisch (1. und 2. Hauptfach, 50%). 
Die Mastermodule („Sprachpraxis” sowie „Wissenschaft”), das je-
weilige Verschränkungsmodul sowie die Fachdidaktikmodule ent-
sprechen (ggf. leicht abgewandelt bei FD 2 und zusammengefasst 
beim Mastermodul Wissenschaft) den entsprechenden Modulen 
im Teilstudiengang Italienisch im Studiengang Master of Educati-
on.  

 FD 1 bezeichnet ein fachdidaktisches Modul, das zu spezifischen 
Themen angeboten wird und Grundlagencharakter hat. Das Mo-
dul FD 1 sollte vor dem Verschränkungsmodul belegt werden. 

 FD 2 bezeichnet ein fachdidaktisches Wahlpflichtmodul. 

 FD 3 bezeichnet immer die fachdidaktische Lehrveranstaltung im 
Verschränkungsmodul. 

 Bei den Semesterangaben in der Modularisierung und den Mo-
dulbeschreibungen handelt es sich um Empfehlungen; grundsätz-
lich sollten die Module jedoch in der Reihenfolge – Orientierung 
vor Aufbau vor Vertiefung bzw. Mastermodul – belegt werden, 
zumindest bei den Lehrveranstaltungen in der Reihenfolge Einfüh-
rung vor  bzw. mit GPS/GVL vor PS vor HS. Empfohlen wird au-
ßerdem eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die 
vier Semester. 
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Anlage 2: Modularisierung und Modulbeschreibungen 
 
Modularisierung bei Studienbeginn im Wintersemester 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Italienisch 

Variante A: Verschränkungsmodul additiv oder konsekutiv mit PS+ oder HS (10 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante A  

WPM; 4 SWS; 10 LP; 

PS + oder HS LW oder SW (6 LP) 

plus 

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante A 

WPM; 4 SWS; 10 LP 

FW A: PS+ oder HS LW oder SW 
(2 SWS, 6 LP) 

plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 1  

(WiSe) 
Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 
 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  

WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW können jeweils nach 

Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Wird im Mastermodul Wissenschaft als 6-LP-Seminar Sprachwissenschaft gewählt, so muss im Verschrän-
kungsmodul Literaturwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare muss ein Hauptseminar sein.  
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Italienisch 

Variante B: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv oder anwendungsorientiert mit PS oder VL oder PA oder TS (8 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante B  

WPM; 6 SWS; 12 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

WÜ LW oder SW oder KW (2 LP) 

Verschränkungsmodul Variante B 

WPM; 4 SWS; 8 LP 

FW B: PS oder VL oder PA LW oder SW oder KW 
oder TS (2 SWS, 4 LP) 
plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 1  

(WiSe) 
Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 
 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  

WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 

 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW können jeweils nach 
Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar bzw. Vorlesung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwis-
senschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Italienisch 

Variante C: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv, integrativ oder anwendungsorientiert mit Sprachpraxis (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante C  

WPM; 6 SWS; 14 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

PS oder HS LW oder SW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante C 

WPM; 2-4 SWS; 6 LP 

FW C: Ü SP (2 SWS, 2 LP) 
plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

O
D
E
R 

VS oder PA SP 
mit FD  

(2 SWS, 6 LP) 
3 
(WiSe) 

Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 1  

(WiSe) 
Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 
 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  

WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 

 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW können jeweils nach 
Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens ein Seminar muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Italienisch 

Variante D: Verschränkungsmodul integrativ oder anwendungsorientiert mit LW oder SW oder KW (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante D  

WPM; 6 SWS; 14 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

PS oder HS LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante D 

WPM; 2 SWS; 6 LP 

VS oder PA LW oder SW oder KW mit FD  
 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 1  

(WiSe) 
Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 
 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  

WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 

 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW können jeweils nach 
Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens eine Lehrveranstaltung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt wer-
den. 
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Modularisierung bei Studienbeginn im Sommersemester 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Italienisch 

Variante A: Verschränkungsmodul additiv oder konsekutiv mit PS+ oder HS (10 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 
Mastermodul Wissenschaft Variante A  

WPM; 4 SWS; 10 LP; 

PS + oder HS LW oder SW (6 LP) 

plus 

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante A 

WPM; 4 SWS; 10 LP 

FW A: PS+ oder HS LW oder SW 
(2 SWS, 6 LP) 

plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, 
PS 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 
Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  

WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW können jeweils nach 

Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Wird im Mastermodul Wissenschaft als 6-LP-Seminar Sprachwissenschaft gewählt, so muss im Verschrän-
kungsmodul Literaturwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare muss ein Hauptseminar sein.  
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Italienisch 

Variante B: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv oder anwendungsorientiert mit PS oder VL oder PA oder TS (8 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 
Mastermodul Wissenschaft Variante B  

WPM; 6 SWS; 12 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

WÜ LW oder SW oder KW (2 LP) 

Verschränkungsmodul Variante B 

WPM; 4 SWS; 8 LP 

FW B: PS oder VL oder PA LW oder SW oder KW 
oder TS (2 SWS, 4 LP) 
plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, 
PS 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 
Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  

WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW können jeweils nach 

Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar bzw. Vorlesung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwis-
senschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Italienisch 

Variante C: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv, integrativ oder anwendungsorientiert mit Sprachpraxis (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS Mastermodul Wissenschaft Variante C  

WPM; 6 SWS; 14 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

PS oder HS LW oder SW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante C 

WPM; 2-4 SWS; 6 LP 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, 
PS FW C: Ü SP (2 SWS, 2 LP) 

plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

O
D
E
R 

VS oder PA SP 
mit FD  

(2 SWS, 6 LP) 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 
Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  

WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW können jeweils nach 

Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens ein Seminar muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Italienisch 

Variante D: Verschränkungsmodul integrativ oder anwendungsorientiert mit LW oder SW oder KW (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 
Mastermodul Wissenschaft Variante D  

WPM; 6 SWS; 14 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

PS oder HS LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante D 

WPM; 2 SWS; 6 LP 

VS oder PA LW oder SW oder KW mit FD  
 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, 
PS 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 
Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  

WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW können jeweils nach 

Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschränkungsmodul können entweder komplett 
im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semes-
ter.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens eine Lehrveranstaltung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt wer-
den. 
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Modulbeschreibungen 
 

 Sprachpraxis 
 
 
Orientierungsmodul Sprachpraxis: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Integrierte Sprachpraxis 1 Ü 6 1 
Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Kompetenzprüfung 

3 

2 

1 
6 

  6   6 
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Aufbaumodul Sprachpraxis: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Integrierte Sprachpraxis 2: Wissen-
schaftliche Textproduktion 

Ü 2 2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 

0,5 

0,5 2 

Integrierte Sprachpraxis 3:  
Textverstehen 

Ü 2 2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 

0,5 

0,5 2 

Integrierte Sprachpraxis 4:  
Übersetzung in die Fremdsprache 

Ü 2 2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 

0,5 

0,5 2 

  6   6 
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Mastermodul Sprachpraxis: Pflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Übung Sprachpraxis für Lehramtsstudie-
rende 

Ü 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en) 

1 

0,5 

0,5 2 

  2   2 
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 Teilgebiet Sprachwissenschaft 
 
 
Orientierungsmodul Sprachwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS 
Empfohlene Se-
mester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Einführung in die romanische Sprach-
wissenschaft 

VL 2 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt* 

Vor/Nachbereitung 
1 

1 2 

Grundlagenproseminar / Grundlagen-
vorlesung 

GPS / 
GVL 

2 
2 bzw. 3 (nur im So-
Se) 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
reaction papers)  

1 

1 

1 3 

Begleitete Lektüre von Grundlagentex-
ten 

Ü 1 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 
0,5 

1 1,5 

Modulprüfung: Orientierung Sprach-
wissenschaft 

--- --- 

Am Ende des zweiten 
bzw. dritten Semes-
ters (SoSe) 

Vorbereitung 1,5 1,5 

  5   8 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung wird jedoch eine regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung dringend empfohlen.  
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Aufbaumodul Sprachwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Sprachgeschichte VL/Ü 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 2 

Bei Studienbeginn SoSe: 
3 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Klausur oder mündliche Prüfung  

1 

1 

1 
3 

Proseminar Sprachwissenschaft PS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 
2-3 

Bei Studienbeginn SoSe: 
3 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay) 

Hausarbeit  

1 

1 

1 

 

1 

4 

  4   7 

 
 
Vertiefungsmodul Sprachwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft HS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 
3-4 

Bei Studienbeginn SoSe: 
4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay) 

Hausarbeit  

1 

2 

1 

 

2 

6 

  2   6 
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 Teilgebiet Literaturwissenschaft 
 
 
Orientierungsmodul Literaturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS 
Empfohlene Se-
mester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Einführung in die romanische Litera-
turwissenschaft 

VL 2 
1 bzw. 2 (nur im So-
Se) 

Kontakt* 

Vor/Nachbereitung 
1 

1 2 

Grundlagenproseminar / Grundlagen-
vorlesung 

GPS / 
GVL 

2 
1 bzw. 2 (nur im So-
Se) 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
reaction papers)  

1 

1 

1 3 

Modulprüfung: Orientierung Literatur-
wissenschaft 

--- --- 
Am Ende des Semes-
ters 

Vorbereitung 1 1 

  4   6 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung wird jedoch eine regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung dringend empfohlen. 
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Aufbaumodul Literaturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Proseminar Literaturwissenschaft PS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 3 

Bei Studienbeginn SoSe: 
2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfungen / Hausar-
beit 

1 

1 

2 4 

Vorlesung VL 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 3 

Bei Studienbeginn SoSe: 
1-2 

Kontakt* 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfungen / Hausar-
beit 

1 

1 

1 3 

Übung zur Literaturgeschichte Ü 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 3 

Bei Studienbeginn SoSe: 
1-2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfungen / Hausar-
beit 

1 

0,5 

0,5 2 

  6   9 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Prüfung wird jedoch eine regelmäßige Teilnahme an 
der Vorlesung dringend empfohlen. 
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Vertiefungsmodul Literaturwissenschaft: Pflichtmodul      

Zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Hauptseminar Literaturwissenschaft HS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 4 

Bei Studienbeginn SoSe: 
3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impuls-
referat, Dossier, Präsentation, Poster, 
Essay) 

Hausarbeit  

1 

2 

1 

 

2 

6 

  2   6 
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 Teilgebiet Kulturwissenschaft 
 
 
Orientierungsmodul Kulturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS 
Empfohlene Se-
mester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Einführung in die romanische Kultur-
wissenschaft 

VL 2 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt* 

Vor/Nachbereitung  
1 

1 2 

Grundlagenproseminar / Grundlagen-
vorlesung 

GPS / 
GVL 

2 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
reaction papers)  

1 

1 

1 3 

Modulprüfung: Orientierung Kulturwis-
senschaft 

--- --- 
Am Ende des Semes-
ters 

Vorbereitung 2 2 

  4   7 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung wird jedoch eine regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung dringend empfohlen. 
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Aufbaumodul Kulturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Proseminar Kulturwissenschaft PS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 2 

Bei Studienbeginn SoSe: 
3 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung inkl. Impulsreferat, Dossier o.ä. 

Hausarbeit 

1 

2 

1 
4 

  2   4 
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 Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft (teilgebietsübergreifend)  
 
 
Rahmenmodul: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS 
Empfohlene Se-
mester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Übung / Tutorium zum  
wissenschaftlichen Arbeiten 

TU / Ü 2 1 Kontakt 1 1 

Transversales Seminar; auch in Pro-
jektform 

TS 2 2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Impulsreferat, Dossier, Präsentation, Pos-
ter, Essay o.ä. plus Hausarbeit 

1 

1 

1 3 

  4   4 
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Mastermodul Wissenschaft Variante A: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

1
 

Pro-
seminar+ 

Literaturwissenschaft 

PS+ 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, 
Dossier, Präsentation, Poster, Essay, Rezension, 
reaction papers, Forschungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 
Sprachwissenschaft 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 
HS 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 2

 Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezen-
sion, reaction papers) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  4   10 

* Die Wahl der Fachwissenschaft der Wahlpflichtveranstaltung 1 muss komplementär zur Wahl der Fachwissenschaft im Verschränkungsmodul erfolgen: Wird im VM 
Literaturwissenschaft gewählt, so muss hier Sprachwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare aus den beiden Modulen muss 
ein Hauptseminar sein.  
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Mastermodul Wissenschaft Variante B: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
-

T
U

N
G

 1
 Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
-

T
U

N
G

 2
 Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

3
 

Wiss. Übung 

Literaturwissenschaft 

WÜ 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung und studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. 
Impulsreferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, Klausur)  

1 

1 

 

 

2 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  6   12 

* Aus den Wahlmöglichkeiten der Wahlpflichtveranstaltungen 1 und 2 sowie der fachwissenschaftlichen Veranstaltung im Verschränkungsmodul muss so ausgewählt 
werden, dass jeweils mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar (PS im VM bzw. die beiden HS im Mastermodul Wissenschaft) bzw. die Vorlesung (nur im VM) aus 
dem Bereich der Sprachwissenschaft und aus dem Bereich der Literaturwissenschaft stammt. 
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Mastermodul Wissenschaft Variante C: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

-

P
F

L
IC

H
T

V
E

R
-

A
N

S
T

A
L

T
U

N
G

 

1
 

Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-
V

E
R

A
N

S
T

A
L

T
U

N
G

 2
 

Pro-seminar 

Literaturwissenschaft 

PS 

2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit  

1 

1 

2 

4 
Sprachwissenschaft 

Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht)  

1 

2 

1 

 Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-
V

E
R

A
N

S
T

A
L

T
U

N
G

 3
 Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezension, reaction 
papers) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 

 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  6   14 
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* Mindestens ein Seminar muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Mastermodul Wissenschaft Variante D: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

-

P
F

L
IC

H
T

-
V

E
R

A
N

-

S
T

A
L

T
U

N
G

 

1
 

Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 2

 

Pro-seminar 

Literaturwissenschaft 

PS 

2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit  

1 

1 

2 

4 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht)  

1 

2 

1 

 
Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 3

 Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezension, reaction 
papers) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 

 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  6   14 

* Mindestens eine Lehrveranstaltung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden.  
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 Verschränkungsmodule 
 
 
Verschränkungsmodul Variante A: Additives und konsekutives Modell: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohle-
ne Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

V
E

R
A

N
-

S
T

A
L

T
U

N
G

 

F
A

C
H

W
IS

S
E

N
S

C
H

A
F

T
 Pro-

seminar+ 

Literaturwissenschaft 

PS+ 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dos-
sier, Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction 
papers, Forschungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impuls-
referat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
Rezension, reaction papers, Forschungsbericht) 
und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 Sprachwissenschaft 

Fachdidaktik 3: Fachdidaktik in der Ver-
schränkung 

S 2 3-4 

Kontaktzeit 

Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / oder schrift-
liche Prüfung(en)   

1 

1 

2 
4 

  4   10 
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* Die Wahl der Fachwissenschaft muss komplementär zur Wahl der Fachwissenschaft der Wahlpflichtveranstaltung 1 im Mastermodul Wissenschaft erfolgen: Wird im 
Mastermodul Wissenschaft Literaturwissenschaft gewählt, so muss hier Sprachwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare aus 
den beiden Modulen muss ein Hauptseminar sein.   
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Verschränkungsmodul Variante B: Additives, konsekutives und anwendungsorientiertes Modell: 
Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
  

F
A

C
H

W
IS

S
E

N
S

C
H

A
F

T
 

Proseminar 

Literaturwissenschaft 

PS 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, Prä-
sentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit  

1 

1 

2 

4 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezension, reaction 
papers,) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 

 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Projektarbeit 

Literaturwissenschaft 

PA 

Projektarbeit 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Präsentation, Poster, Essay, 
kurze Hausarbeit, Projektportfolio)  

2 

2 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Transversales Seminar 
(interdisziplinär) 

TS 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, Prä-
sentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit 

1 

1 

2 

Fachdidaktik 3: Fachdidaktik in der Verschränkung S 2 3-4 

Kontaktzeit 

Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / oder schriftliche Prüfung(en)
   

1 

1 

2 

4 

  4   8 

* Aus den Wahlmöglichkeiten der Wahlpflichtveranstaltungen 1 und 2 im Mastermodul Wissenschaft sowie der fachwissenschaftlichen Veranstaltung im Verschrän-
kungsmodul muss so ausgewählt werden, dass jeweils mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar (PS im VM bzw. die beiden HS im Mastermodul Wissenschaft) 
bzw. die Vorlesung (nur im VM) aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und aus dem Bereich der Literaturwissenschaft stammt.  
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Verschränkungsmodul Variante C: Additives und konsekutives Modell: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Übung Sprachpraxis* Ü 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / oder schriftli-
che Prüfung(en) 

1 

0,5 

0,5 2 

Fachdidaktik 3: Fachdidaktik in der Ver-
schränkung 

S 2 3-4 

Kontaktzeit 

Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / oder schriftliche Prü-
fung(en)   

1 

1 

2 
4 

  4   6 

* Kurse, die schon im Aufbaumodul oder im Mastermodul Sprachpraxis belegt wurden, können nicht gewählt werden. 
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Verschränkungsmodul Variante C: Integratives und anwendungsorientiertes Modell: Wahlpflichtmo-
dul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

 W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
  

 

Verschränkungsseminar 
(Sprachpraxis mit Fachdidak-
tik) 

VS 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Präsentati-
on, Impulsreferat, Dossier, Poster, Essay, Klau-
sur) und/oder Hausarbeit 

1 

2 

3 

6 

Projektarbeit  
(Sprachpraxis mit Fachdidak-
tik) 

PA 

Projektarbeit 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Präsentation, Poster, 
Essay, kurze Hausarbeit, Projektportfolio)  

3 

3 

  2   6 
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Verschränkungsmodul Variante D: Integratives und anwendungsorientiertes Modell: Wahlpflichtmo-
dul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

Verschrän-
kungs-seminar 

FD mit LW 

VS 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Präsen-
tation, reaction papers, Dossier, Poster, Essay) und/oder 
Hausarbeit 

1 

2 

3 

6 

FD mit SW 

FD mit KW 

Projektarbeit 

FD mit LW 

PA 

Projektarbeit 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Poster, 
Präsentation, Essay, Projektportfolio,  Hausarbeit)  

3 
3 

 
FD mit SW 

FD mit KW 

  2   6 
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 Fachdidaktik 
 
 
Modul FD 1: Fachdidaktik 1: Grundlagen der Fachdidaktik: Pflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Fachdidaktik 1: Grundlagen der Fachdi-
daktik 

S 2 1 

Kontaktzeit 
Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 
2 
2  5 

  2   5 

 
 
Modul FD 2: Fachdidaktik Italienisch oder Zweit-/Fremdsprachendidaktik: Wahlpflichtmodul 

Zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe* 
Summe 
LP 

Fachdidaktik Italienisch oder Zweit- 
oder Fremdsprachendidaktik 

S 2 1 

Kontaktzeit 

Vor-/Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

  2   6 

* Je nach Auswahl aus dem Lehrangebot kann die Aufschlüsselung der LP-Vergabe geringfügig abweichen. 
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 Prüfungsmodule 
 
 
Modul: Masterarbeit: Pflichtmodul  

Form 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-
Vergabe 

Summe 
LP 

Masterarbeit Bearbeitungszeit: siebzehn Wochen 4 Eigenstudium  15 LP 15 

Näheres regeln § 15 und § 16 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung. 

 
 

Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung: Pflichtmodul 

Form 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-
Vergabe 

Summe 
LP 

Mündliche Abschlussprüfung 

Dauer: 50 Minuten 

Inhalte: Sprach-, Literatur- und Kultur-
wissenschaft mindestens zur Hälfte  in 
italienischer Sprache 

4 
Vorbereitung (Eigenstudi-
um)  

3 LP 3 

Näheres  regelt § 7 dieses Besonderen Teils der Prüfungsordnung.
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Latein  
(Klassische Philologie: Latinistik) 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasi-
um” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts 
(HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit § 20 der 
Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 
ff), zuletzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums 
zur Änderung der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. 
S. 262), § 2 Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehr-
amtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 
(GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. 
S. 423), hat der Senat der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 
25. September 2018 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status -, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frau-
en und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen 
Sprachform verwendet werden. 
  



1016 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

§ 1 Anwendungsbereich  
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungs-
fach Latein (Klassische Philologie: Latinistik) im Master of Education, 
Profillinie „Lehramt Gymnasium”, nach Maßgabe der einschlägigen Best-
immungen dieser Zulassungssatzung. 
 
 
 
§ 2 Fristen  
 
(1) Eine Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unter-
lagen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags  
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das 
Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleich-
wertigen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis 
über die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang 
mit Lehramtsoption oder in einem Master-of-Education-
Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universi-
tät Heidelberg gemäß § 5 Abs. 2. 

2. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Latein (Klassische Philologie: 
Latinistik)  oder im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder in verwandten Studiengängen mit im We-
sentlichen gleichem Inhalt eine nach der Prüfungsordnung er-
forderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat oder der Prü-
fungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht. 

3. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Mutterspra-
che nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutsch-
kenntnisse. 

4. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulations-
ordnung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungs-
entscheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im 
Original vorzulegen sind. 
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§ 4 Zulassungskommission  
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Latein (Klassische Philologie: Latinistik)  eine Zulassungs-
kommission ein, die aus mindestens zwei Personen des hauptberuflich 
tätigen wissenschaftlichen Personals, davon mindestens einem Profes-
sor, besteht. Ein studentischer Vertreter kann mit beratender Stimme an 
den Kommissionssitzungen teilnehmen. Eines der hauptberuflich tätigen 
wissenschaftlichen Mitglieder der Zulassungskommission führt den Vor-
sitz. 
 
 
(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen 
und macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des 
Verfahrens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen  
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Latein 
(Klassische Philologie: Latinistik) im Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehr-
amt Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger 
Abschluss. 

2. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Latein (Klassische Phi-
lologie: Latinistik) im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder in einem verwandten Studiengang mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt oder in einem der unter Nr. 1 ge-
nannten Studiengänge kein endgültiges Nichtbestehen einer 
nach der Prüfungsordnung erforderlichen Prüfung vorliegt und 
der Prüfungsanspruch auch aus sonstigen Gründen noch be-
steht. 
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(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Ab-
satz 1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen 
werden, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung 
der Masterarbeit im Erweiterungsfach Latein (Klassische Philologie: Lati-
nistik)  vorliegen muss. Voraussetzung für eine Zulassung unter Bedin-
gung ist, dass zum Bewerbungszeitpunkt zumindest eine Einschreibung 
in einem grundständigen Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption oder 
eine Einschreibung in einem Master of Education-Studiengang, Profillinie 
„Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidelberg vorliegt. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungs-
kommission des Erweiterungsfaches Latein (Klassische Philologie: Lati-
nistik). Bei der Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sind die 
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. 
 
 
 
§ 6 Zulassungsentscheidung  
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vor-
schlag der jeweiligen Zulassungskommissionen. 
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollstän-
dig im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

3. im angestrebten Erweiterungsfach Latein (Klassische Philolo-
gie: Latinistik)  oder im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder in verwandten Studiengängen mit im We-
sentlichen gleichem Inhalt eine nach der Prüfungsordnung er-
forderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde oder der 
Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr besteht.  
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(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des 
Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmel-
dung der Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der 
Nachweis nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Latein 
(Klassische Philologie: Latinistik) nicht abgeschlossen werden und die 
Zulassung erlischt. Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulas-
sungsverfahren geltenden Bestimmungen in der Zulassungs- und Immat-
rikulationsordnung der Universität Heidelberg unberührt. 
 
 
 
§ 7 Inkrafttreten  
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Latein (Klassische Philologie: Latinis-
tik) im Master of Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”17 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetz zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts 
(HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit §§ 2 
und 6 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (Rah-
menVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Se-
nat der Universität Heidelberg am 25. September 2018 die nachstehen-
de Prüfungsordnung beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frau-
en und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen 
Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hoch-
schulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
  

                                                           
17 Im Übrigen: Erweiterungsfach Latinistik. 



1022 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfä-
cher im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allge-
meiner Teil –18 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser 
Prüfungsordnung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium 
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
ist im Erweiterungsfach Latein (Klassische Philologie: Latinistik) die Mög-
lichkeit eines Teilzeitstudiums vorgesehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Latein (Klassische Philologie: Latinistik) wird 
sowohl mit einem Umfang von 90 Leistungspunkten und einer Regelstu-
dienzeit von drei Semestern als auch mit einem Umfang von 120 Leis-
tungspunkten und einer Regelstudienzeit von vier Semestern angeboten. 
In Konkretisierung von § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung umfassen  

 
a) die 90 Leistungspunkte: 

- 75 LP Fachwissenschaft, davon 15 LP Masterarbeit; 

- 15 LP Fachdidaktik. 
 

b) die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit. 
  

                                                           
18 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung sind die zu absolvierenden Module im Erweiterungsfach Latein 
(Klassische Philologie: Latinistik) in Anlage 1 aufgeführt. 
 
 
 
§ 4 Studienvoraussetzung (Sprachvoraussetzungen) 
 
(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenver-
ordnung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Latein (Klassi-
sche Philologie: Latinistik) Voraussetzung: 

1. Latinum und Graecum (120 LP); Latinum (90 LP) 

2. Die Teilnahme an welchen Lehrveranstaltungen dabei jeweils 
den Nachweis welcher Sprachkenntnisse im Einzelnen voraus-
setzt, regeln die Bestimmungen in Anlage 1 

 
 

(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkennt-
nisse kann beispielsweise erfolgen durch: 
 
Hochschulzugangsberechtigung oder über andere entsprechende Zeug-
nisse oder den Besuch von Lehrveranstaltungen, in denen die entspre-
chenden Nachweise ausgestellt werden. 
 
 
(3) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzun-
gen muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
 
 
(4) Empfehlenswert sind zudem Lesekenntnisse in Englisch sowie ei-
ner weiteren modernen, romanischen Sprache (z.B. Französisch, Italie-
nisch, Spanisch). 
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§ 5 Berechnung der Fachnote 
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils 
der Prüfungsordnung wird die Fachnote des Erweiterungsfachs Latein 
(Klassische Philologie: Latinistik) wie folgt berechnet: Das Modul TuML 
wird dreifach gewichtet, die Module LBAS, LStil I, LStil II, LStil III, LLit I, 
LSpr, ÜbIntL I, das Verschränkungsmodul und das Modul ÜbIntL II (zu-
dem im 90-LP-Master das Modul LLit (Vert.) und im 120-LP-Master das 
Modul LLit II, LLit III, LStil IV) werden doppelt gewichtet, die übrigen Mo-
dule einfach. 
 
 
 
§ 6 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit 
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit folgende 
Nachweise über erfolgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen 
beizufügen:  

1. Alle Module gemäß Anlage 1 

2. Nachweis über die in § 4 Abs. 1 genannten Studienvorausset-
zungen (Sprachvoraussetzungen) 

 
 
 
§ 7 Masterarbeit 
 
In Ergänzung zu § 16 Abs. 7 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
kann die Masterarbeit im Erweiterungsfach Latein (Klassische Philologie: 
Latinistik) auch in lateinischer Sprache angefertigt werden. 
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§ 8 Wiederholung von Prüfungen 
 
In Abweichung von § 19 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung können Prüfungen im Erweiterungsfach Latein (Klassische Philolo-
gie: Latinistik) in den sprachpraktischen Übungen Lateinische Stilübun-
gen I und Lateinische Stilübungen II auf Antrag zweimal wiederholt wer-
den. 
 
 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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Anlage 1 (Module und Lehrveranstaltungen) 
 
a) Latein (Klassische Philologie: Latinistik): 120 LP 
Modulname Kürzel Dauer LP 

Basismodul Latein  LBAS 1 Semester 9 

Lateinischer Stil I LStil I 1 Semester 4 

Lateinischer Stil II LStil II 1 Semester 3 

Lateinischer Stil III LStil III 1 Semester 3 

Lateinische Literaturwissenschaft I  LLit I 2 Semester 11 

Lateinische Sprachwissenschaft  LSpr 1 Semester 6 

Wahlmodul WM 4 Semester 14 

Übers. und Interpretation lat. Texte I  ÜbIntL I 1 Semester 4 

Lateinische Literaturwissenschaft II  LLit II 1 Semester 8 

Fachdidaktik Latein I  FDL I 1 Semester 2 

Lateinische Literaturwissenschaft III  LLit III 2 Semester 10 

Verschränkungsmodul Latein:  

1.) Lateinische Vorlesung (litwiss.) 

2.) Fachdidaktische Übung zu einer lateinischen 

Vorlesung (litwiss.) 

VML 1 Semester 7 

 (3) 

(4) 

Übers. und Interpretation lat. Texte II  ÜbIntL II 1 Semester 4 

Lateinischer Stil IV  LStil IV 1 Semester 3 

Text und Methode Latein  TuML 1 Semester 8 

Wahlpflichtbereich Fachdidaktik 

Von den Modulen a-c muss nur eines belegt werden. 
a) Fachdidaktische Übung zu einer Vorlesung (spr-

wiss.) 
FDÜ: LVL 1 Semester 4 

b) Fachdidaktische Übung zu Übersetzung und Inter-

pretation II 
FDÜ: ÜbIntL II 

c) Fachdidaktische Übung zu Lateinische Stilübungen 

IV 
FDÜ: LStil IV 

Fachdidaktisches Seminar Latein  FDL II 1 Semester 5 

Masterarbeit  SMAL 17 Wochen 15 
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Anmerkungen: 

 Das Latinum ist Voraussetzung für den Besuch des Moduls 
„Basismodul Latein”. 

 Das Graecum ist Voraussetzung für den Besuch des Moduls 
„Text und Methode Latein”. 

 Vor dem Besuch des Moduls „Text und Methode Latein” muss 
entweder das Modul „Übersetzung und Interpretation lateini-
scher Texte II” oder das Modul „Lateinische Stilübungen IV” be-
standen sein. 

 Die fachdidaktischen Übungen sind i.d.R. im gleichen Semester 
wie die zugehörige fachwissenschaftliche Veranstaltung zu be-
suchen. 

 Es wird dringend empfohlen, Lesekenntnisse in Englisch sowie 
einer weiteren modernen, romanischen Sprache (z.B. Franzö-
sisch, Italienisch, Spanisch) bis zur Anmeldung zum Modul 
„Text und Methode Latein” zu erwerben. 
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b) Latein (Klassische Philologie: Latinistik): 90 LP 
Modulname Kürzel Dauer LP 

Basismodul Latein  LBAS 1 Semester 6 

Lateinischer Stil I LStil I 1 Semester 4 

Lateinischer Stil II LStil II 1 Semester 3 

Lateinischer Stil III LStil III 1 Semester 3 

Lateinische Literaturwissenschaft I  LLit I 2 Semester 11 

Lateinische Sprachwissenschaft  LSpr 1 Semester 6 

Wahlmodul WM 3 Semester 3 

Übers. und Interpretation lat. Texte I  ÜbIntL I 1 Semester 4 

Lateinische Literaturwissenschaft (Vert.) LLit (Vert.) 1 Semester 5 

Fachdidaktik Latein I  FDL I 1 Semester 2 

Verschränkungsmodul Latein:  

1.) Lateinische Vorlesung (litwiss.) 

2.) Fachdidaktische Übung zu einer lateinischen 

Vorlesung (litwiss.) 

VML 1 Semester 7 

(3) 

(4) 

Übers. und Interpretation lat. Texte II  ÜbIntL II 1 Semester 4 

Text und Methode Latein  TuML 1 Semester 8 

Wahlpflichtbereich Fachdidaktik 

Von den Modulen a-b muss nur eines belegt werden. 
a) Fachdidaktische Übung zu einer Vorlesung (lit-

wiss./sprwiss.) 
FDÜ: LVL 1 Semester 4 

b) Fachdidaktische Übung zu Übersetzung und Inter-

pretation II 
FDÜ: ÜbIntL II 

Fachdid. Seminar Latein  FDL II 1 Semester 5 

Masterarbeit  SMAL 17 Wochen 15 
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Anmerkungen: 

 Das Latinum ist Voraussetzung für den Besuch des Moduls 
„Basismodul Latein”. 

 Vor dem Besuch des Moduls „Text und Methode Latein” müs-
sen die Module „Lateinische Stilübungen II” und „Übersetzung 
und Interpretation lateinischer Texte I” oder die Module „Latei-
nische Stilübungen II” und „Lateinische Literaturwissenschaft 
(Vertiefung)” bestanden sein. 

 Die fachdidaktischen Übungen sind i.d.R. im gleichen Semester 
wie die zugehörige fachwissenschaftliche Veranstaltung zu be-
suchen. 

 Es wird dringend empfohlen, Lesekenntnisse in Englisch sowie 
einer weiteren modernen, romanischen Sprache (z.B. Franzö-
sisch, Italienisch, Spanisch) bis zur Anmeldung zum Modul 
„Text und Methode Latein” zu erwerben. 
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Philosophie/Ethik 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasi-
um” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Dritten Hochschulrechtsänderungsgesetzes (3.HRÄG) vom 
1. April 2014 (GBl. S. 65, 6799 ff.), in Verbindung mit § 20 der Hoch-
schulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), 
zuletzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur 
Änderung der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. S. 
262), § 2 Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramts-
studiengänge (RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. 
S. 417), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 
423), hat der Senat der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 25. 
September 2018 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status -, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frau-
en und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen 
Sprachform verwendet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich  
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungs-
fach Philosophie/Ethik im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gym-
nasium”, nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieser Zulas-
sungssatzung. 
 
 
 
§ 2 Fristen  
 
(1) Eine Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unter-
lagen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags  
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das 
Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleich-
wertigen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis 
über die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang 
mit Lehramtsoption oder in einem Master-of-Education-
Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universi-
tät Heidelberg gemäß § 5 Abs. 2. 

2. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Philosophie/Ethik oder im Mas-
ter of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in ver-
wandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt 
eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig 
nicht bestanden hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen 
Gründen nicht mehr besteht. 

3. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Mutterspra-
che nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutsch-
kenntnisse. 

4. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulations-
ordnung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungs-
entscheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im 
Original vorzulegen sind. 
 
 
 
§ 4 Zulassungskommission  
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Philosophie/Ethik eine Zulassungskommission ein, die aus 
mindestens zwei Personen des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen 
Personals, davon mindestens einem Professor, besteht. Ein studenti-
scher Vertreter kann mit beratender Stimme an den Kommissionssitzun-
gen teilnehmen. Eines der hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Mit-
glieder der Zulassungskommission führt den Vorsitz.  
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(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen 
und macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des 
Verfahrens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen  
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Philoso-
phie/Ethik im Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehr-
amt Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger 
Abschluss. 

2. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Philosophie/Ethik im 
Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in 
einem verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem 
Inhalt oder in einem der unter Nr. 1 genannten Studiengänge 
kein endgültiges Nichtbestehen einer nach der Prüfungsord-
nung erforderlichen Prüfung vorliegt und der Prüfungsanspruch 
auch aus sonstigen Gründen noch besteht. 

 
 
(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Ab-
satz 1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen 
werden, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung 
der Masterarbeit im Erweiterungsfach Philosophie/Ethik vorliegen muss. 
Voraussetzung für eine Zulassung unter Bedingung ist, dass zum Be-
werbungszeitpunkt zumindest eine Einschreibung in einem grundständi-
gen Bachelorstudiengang mit Lehramtsoption oder eine Einschreibung in 
einem Master of Education-Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasi-
um”, an der Universität Heidelberg vorliegt. 
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(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungs-
kommission des Erweiterungsfaches Philosophie/Ethik. Bei der Aner-
kennung von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der 
Kultusministerkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hoch-
schulpartnerschaften zu beachten. 
 
 
 
§ 6 Zulassungsentscheidung  
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vor-
schlag der jeweiligen Zulassungskommissionen. 
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollstän-
dig im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

3. im angestrebten Erweiterungsfach Philosophie/Ethik oder im 
Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in 
verwandten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem In-
halt eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung end-
gültig nicht bestanden wurde oder der Prüfungsanspruch aus 
sonstigen Gründen nicht mehr besteht. 

 
 
(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des 
Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmel-
dung der Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der 
Nachweis nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Philo-
sophie/Ethik nicht abgeschlossen werden und die Zulassung erlischt. Im 
Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden 
Bestimmungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Uni-
versität Heidelberg unberührt.  
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§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Philosophie/Ethik im Master of Edu-
cation,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”19 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch 
das Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und 
Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg und zur Änderung 
des Landeshochschulgesetzes vom 23. Februar 2016 (GBl. vom 26. 
Februar 2016, S. 108), in Verbindung mit §§ 2 und 6 der Rahmenvorga-
benverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in der Fassung 
vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Heidelberg 
am 25. September 2018 die nachstehende Prüfungsordnung beschlos-
sen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frau-
en und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen 
Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hoch-
schulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
  

                                                           
19 Im Übrigen: Erweiterungsfach Philosophie/Ethik. 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfä-
cher im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allge-
meiner Teil –20 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser 
Prüfungsordnung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium  
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
ist im Erweiterungsfach Philosophie/Ethik die Möglichkeit eines Teilzeit-
studiums vorgesehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots  
 
(1) Das Erweiterungsfach Philosophie/Ethik wird mit einem Umfang 
von 120 Leistungspunkten und viersemestriger Regelstudienzeit angebo-
ten. In Konkretisierung von § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung umfassen  

die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit. 
 
 
(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung sind die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveran-
staltungen im Erweiterungsfach Philosophie/Ethik in Anlage 1 aufgeführt. 
 
  

                                                           
20 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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§ 4 Studienvoraussetzung (Sprachvoraussetzungen)  
 
(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenver-
ordnung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Philoso-
phie/Ethik Voraussetzung: 

1. Englisch mindestens auf dem Niveau B2 nach dem Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen 

2. Latinum oder Graecum 
 
 
(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkennt-
nisse kann beispielsweise erfolgen durch  

 das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung bzw. von der 
Universität Heideberg anerkannte Sprachprüfungen. 

 Nachweis über das Latinum bzw. gleichwertige Lateinkenntnisse 
durch entsprechende Zeugnisse 

 
 
(3) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzun-
gen muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
 
 
 
§ 5 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen  
 
(1) In Ergänzung zu § 9 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung können im Erweiterungsfach Philosophie/Ethik Multiple-choice-
Prüfungen durchgeführt werden. 
 
  



1040 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

(2) Multiple-choice-Fragen werden in der Regel durch den durch den 
Prüfungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung 
gestellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstal-
tung vermittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prü-
fungsergebnisse liefern. Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist 
durch den in Satz 1 genannten Verantwortlichen zu überprüfen, ob die 
Prüfungsaufgaben den in Satz 2 formulierten Anforderungen genügen. 
Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft 
sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der 
Aufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist von der 
verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prü-
fungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. 

Werden Multiple-choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als be-
standen, wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet 
wurden oder wenn die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fra-
gen die Zahl der durchschnittlich von den Prüflingen korrekt beantworte-
ten Fragen um nicht mehr als 22 % unterschreitet (Gleitklausel). 

Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Be-
stehensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-choice-
Prüfungen wie folgt zu bewerten: Im Falle der Gleitklausel wird die Be-
wertungsskala linear um die Differenz zwischen absoluter und relativer 
Bestehensgrenze verschoben. 

 Prozent entspricht  Note 

 ≥ 50 – 55   4,0 

 > 55 – 60   3,7 

 > 60 – 65   3,3 

 > 65 – 70   3,0 

 > 70 – 75   2,7 

 > 75 – 80   2,3 

 > 80 – 85   2,0 

 > 85 – 90   1,7 

 > 90 – 95   1,3 

 > 95 – 100   1,0  
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§ 6 Berechnung der Fachnote 
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils 
der Prüfungsordnung wird die Fachnote des Erweiterungsfachs Philoso-
phie/Ethik wie folgt berechnet: Für die Berechnung der Fachnote werden 
alle Modulnoten des jeweiligen Erweiterungsfachs, mit Ausnahme von 
P1, P2 und PD2, mit ihrem numerischen Wert vor einer Rundung gemäß 
§ 12 herangezogen und entsprechend ihrer Leistungspunktezahl gewich-
tet. 
 
 
 
§ 7 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit  
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit Nachweise 
über erfolgreich absolvierte in Anlage 1 aufgeführte Module und Lehr-
veranstaltungen im Umfang von mindestens 90 Leistungspunkten beizu-
fügen. 
 
 
 
§ 8 Masterarbeit  
 
In Ergänzung zu § 16 Abs. 7 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
kann die Masterarbeit im Erweiterungsfach Philosophie/Ethik, in Abspra-
che mit dem ersten Prüfer der Arbeit, in englischer Sprache angefertigt 
werden. 
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§ 9 Inkrafttreten  
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
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Anlage 1 (Module und Lehrveranstaltungen) 
 
A Module und Lehrveranstaltungen im Ergänzungsfach  
M.ED Philosophie/Ethik   
Propädeutikum (Pflicht) 

P1 Einführung in die Philosophie PS + Tut 4 SWS 9 LP (Kontaktzeit + Vor- u. Nachberei-
tung + Prüfungsleistung) 

P2 Einführung in die formale Logik  PS  4 SWS 8 LP (Kontaktzeit + Vor- u. Nachberei-
tung + Klausur) 

 8 SWS (FW)  17 LP 

 

Systematische Philosophie: Theoretische und praktische Philosophie (Wahlpflicht) 

SP1 Basismodul Systematische Philoso-
phie 

VL/PS/Tut  4 SWS  9 LP (Kontaktzeit + Vor- u. Nachbe-
reitung +Prüfungsleistung) 

SP2 Proseminar Systematische Philoso-
phie 

PS  2 SWS  6 LP (Kontaktzeit + Vor- u. Nachbe-
reitung + Prüfungsleistung 

 6 SWS (FW)  15 LP 

 

Geschichte der Philosophie (Wahlpflicht) 

GP1 Basismodul Geschichte der Philoso-
phie 

VL/PS/Tut 4 SWS  9 LP (Kontaktzeit + Vor- u. Nachbe-
reitung + Prüfungsleistung) 

GP2 Proseminar  Geschichte der Philo-
sophie 

PS 2 SWS 6 LP (Kontaktzeit + Vor- u. Nachbe-
reitung + Prüfungsleistung) 

 6 SWS (FW)  15 LP 

 

Philosophischer Wahlbereich (Wahl) 

PWA1 2 Proseminare PS 4 SWS 9 LP (6 LP Kontaktzeit + Vor- u. 
Nachbereitung+ 3 LP Prü-
fungsleistung) 

PW3 Hauptseminar HS 2 SWS 8 LP (4 LP Kontaktzeit + Vor- u. 
Nachbereitung + ergänzende 
Lektüre +4LP  Prüfungsleis-
tung) 

PW4 Hauptseminar HS 2 SWS 8 LP (4 LP Kontaktzeit + Vor- u. 
Nachbereitung + ergänzende 
Lektüre +4LP  Prüfungsleis-
tung) 

PW5–8 Zusatzseminar PS/HS 2 SWS 6–8 LP (Kontaktzeit + Vor- u. Nach-
bereitung + ergänzende Lek-
türe + Prüfungsleistung 

PW10–
12 

Projektmodule  –  – 1–4 LP (betreute Projektarbeit) 

 8 SWS (FW)  25 LP 

 
Didaktik der Philosophie 

PD1 Proseminar Einführung in die 
Philosophiedidaktik (FD) 

PS 1 SWS 2 LP (Kontaktzeit Vor- u. Nachbe-
reitung Prüfungsleistung) 

PD2 Projekt in Philosophiedidaktik (FD)   4 LP (Projekt mit Bericht ) 

 

(FD)    6 LP 
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MEphil Bereich 

Grundmodul 1a 

MEphil1a Hauptseminar FW HS 2 SWS 8 LP (Kontaktzeit + Vor- u. Nachbe-
reitung + Prüfungsleistung) 

Grundmodul 1b 

MEphil1b Hauptseminar FD HS 2 SWS 5 LP (Kontaktzeit + Vor- u. Nachbe-
reitung + ergänzende Lektüre 
+ Prüfungsleistung) 

Verschränkungsmodul 

MEphil2a Hauptseminar FW HS 2 SWS 8 LP (Kontaktzeit + Vor- u. Nachbe-
reitung + ergänzende Lektüre 
+ Prüfungsleistung) 

MEphil2b Hauptseminar FW+FD HS 3 SWS 6 LP (2FW, 4 FD) (Kontaktzeit + 
Vor- u. Nachbereitung + er-
gänzende Lektüre + Prü-
fungsleistung 

 9 SWS (9 LP FD; 18 LP FW)    27 LP 

   

Abschlussarbeit  15 LP 

   

Gesamt 37 SWS (15 LP FD; 90 LP FW) 120 LP  
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B. Bestimmungen und Ergänzungen 
 
(1)  Die Bewertung einzelner Leistungen mit LP richtet sich nach fol-
gendem Maßstab: 

1 SWS Kontaktzeit (Proseminar/Vorlesung/Tutorium/Übung) 
 = 0,5 LP 

1 SWS Vor- und Nachbereitung       
 = 0,5 LP 

2 SWS Lehrveranstaltung + 4-stündige Vor u. Nachbereitung 
 = 3 LP 

Lektüre philosophischer Grundtexte 2 SWS    
 = 1 LP 

Ergänzende Lektüre (Sekundärliteratur) 2 SWS   
 = 1 LP 

Kurzreferat          
 = 1 LP 

Referat          
 = 2 LP 

Essay          
 = 1 LP 

Klausur           
 = 1-2 LP 

Mündliche Prüfung        
 = 1–2 LP 

Hausarbeit (Proseminar)       
 = 3 LP 

Hausarbeit (Hauptseminar)       
 = 4-5 LP 

Betreute Projekte        
 = 1–4 LP 

Projektbericht         
 =1–2 LP 
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Die tabellarische Übersicht und das Modulhandbuch nennen nur die im 
Regelfall festgelegten studienbegleitenden Prüfungsleistungen. Die Wahl 
der für ein Modul angemessenen studienbegleitenden Prüfungsleistun-
gen unterliegt dem Dozenten bzw. der Dozentin. Er oder sie muss ge-
währleisten, dass die in der tabellarischen Übersicht angegebenen Leis-
tungspunkte erreicht werden können. Es können mehr Leistungspunkte 
bei entsprechenden Leistungen vergeben werden. § 3 (2) gilt unbescha-
det. In der Regel wird in den Modulbereichen GP, SP und WP jeweils 
mindestens ein Leistungsnachweis durch eine Hausarbeit erworben. 
 
 
(2) Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis wird jeweils festgelegt, 
welche Lehrveranstaltungen im Rahmen welcher Module belegt werden 
dürfen. Die Basismodule GP1 und SP1 bestehen in der Regel aus einer 
Vorlesung und einem zugeordneten Proseminar. Die Note wird auf 
Grund der Prüfungsleistung im Proseminar vergeben.  
 
 
(3) In Ausnahmefällen und nur nach Absprache mit der jeweiligen 
Lehrperson kann in den Modulen SP1, GP1 und PWA1 die unbenotete 
Studienleistung statt in einem Proseminar oder einer Vorlesung auch in 
einem Hauptseminar erbracht werden3)  
 
 
(4) Von den Modulen SP2, GP2, PW3, PW4 können gegebenenfalls 
bis zu zwei Module durch andere geeignete Studienleistungen im Fach 
Philosophie ersetzt werden. 
 
 
(5) Im Wahlpflichtbereich (SP, GP, PW) soll in der Regel jeweils min-
destens ein Modul aus den Bereichen neuzeitliche Philosophie, anti-
ke/mittelalterliche Philosophie, praktische Philosophie und theoretische 
Philosophie gewählt werden. Über die jeweilige Zuordnung informiert das 
Kommentierte Vorlesungsverzeichnis. 
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(6) Für die Berechnung der Studienfachnote werden die Noten sämtli-
cher unter A1 angeführten Module gemäß § 18 (2) herangezogen mit 
Ausnahme der Modulnoten des Propädeutikums (P1 und P2) und des 
Projektmoduls PD2. 
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Russisch 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasi-
um” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts 
(HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), , in Verbindung mit § 20 
der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 
63 ff), zuletzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeri-
ums zur Änderung der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 
(GBl. S. 262), § 2 Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung 
Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 
2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 
(GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Heidelberg in seiner Sitzung 
am 25. September 2018 die nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frau-
en und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen 
Sprachform verwendet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungs-
fach Russisch im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, 
nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieser Zulassungssat-
zung. 
 
 
 
§ 2 Fristen 
 
(1) Eine Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unter-
lagen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das 
Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleich-
wertigen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis 
über die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang 
mit Lehramtsoption oder in einem Master-of-Education-
Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universi-
tät Heidelberg gemäß § 5 Abs. 2. 

2. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Russisch oder im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwand-
ten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine 
nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht 
bestanden hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Grün-
den nicht mehr besteht. 

3. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Mutterspra-
che nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutsch-
kenntnisse. 

4. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulations-
ordnung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungs-
entscheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im 
Original vorzulegen sind. 
 
 
 
§ 4 Zulassungskommission 
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Russisch eine Zulassungskommission ein, die aus mindestens 
zwei Personen des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Personals, 
davon mindestens einem Professor, besteht. Ein studentischer Vertreter 
kann mit beratender Stimme an den Kommissionssitzungen teilnehmen. 
Eines der hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Mitglieder der Zulas-
sungskommission führt den Vorsitz.  
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(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen 
und macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des 
Verfahrens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Russisch 
im Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehr-
amt Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger 
Abschluss. 

2. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Russisch im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt oder 
in einem der unter Nr. 1 genannten Studiengänge kein endgül-
tiges Nichtbestehen einer nach der Prüfungsordnung erforderli-
chen Prüfung vorliegt und der Prüfungsanspruch auch aus 
sonstigen Gründen noch besteht. 

 
 
(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Ab-
satz 1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen 
werden, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung 
der Masterarbeit im Erweiterungsfach Russisch vorliegen muss. Voraus-
setzung für eine Zulassung unter Bedingung ist, dass zum Bewerbungs-
zeitpunkt zumindest eine Einschreibung in einem grundständigen Ba-
chelorstudiengang mit Lehramtsoption oder eine Einschreibung in einem 
Master of Education-Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an 
der Universität Heidelberg vorliegt. 
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(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungs-
kommission des Erweiterungsfaches Russisch. Bei der Anerkennung 
von ausländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusminis-
terkonferenz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartner-
schaften zu beachten. 
 
 
 
§ 6 Zulassungsentscheidung 
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vor-
schlag der Zulassungskommission. 
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollstän-
dig im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

3. im angestrebten Erweiterungsfach Russisch oder im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwand-
ten Studiengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine 
nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht 
bestanden wurde oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen 
Gründen nicht mehr besteht. 

 
 
(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des 
Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmel-
dung der Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der 
Nachweis nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Rus-
sisch nicht abgeschlossen werden und die Zulassung erlischt. Im Übri-
gen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Best-
immungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universi-
tät Heidelberg unberührt.  
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§ 7 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Russisch im Master of Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”21 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts 
(HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit §§ 2 
und 6 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (Rah-
menVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Se-
nat der Universität Heidelberg am 25. September 2018 die nachstehen-
de Prüfungsordnung beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frau-
en und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen 
Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hoch-
schulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
 
  

                                                           
21 Im Übrigen: Erweiterungsfach Russisch. 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfä-
cher im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allge-
meiner Teil –22 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser 
Prüfungsordnung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium  
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
ist im Erweiterungsfach Russisch die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums 
vorgesehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Russisch wird mit einem Umfang von 120 
Leistungspunkten und viersemestriger Regelstudienzeit angeboten. In 
Konkretisierung von § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung umfassen die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit. 
 
 
(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung sind die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveran-
staltungen im Erweiterungsfach Russisch in Anlage 2 aufgeführt. 
  

                                                           
22 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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(3) Das Studium ist im Bereich der Fachwissenschaft untergliedert in 
den Bereich Sprachpraxis und die Teilgebiete Sprach-, Literatur- sowie 
Kulturwissenschaft; es gliedert sich in der Regel jeweils in eine Orientie-
rungsphase, eine Aufbauphase sowie eine Vertiefungsphase. Hinzu 
kommen der Bereich der Fachdidaktik sowie das „Verschränkungsmo-
dul”, in dem fachwissenschaftliche und fachdidaktische Anteile kombi-
niert sind. Das Studium schließt mit einer Masterarbeit und einer mündli-
chen Abschlussprüfung ab. 
 
 
(4) Der Aufenthalt in einem russischsprachigen Land wird dringend 
empfohlen und vom Slavischen Institut der Universität Heidelberg unter-
stützt. Ein Auslandssemester oder Auslandsjahr kann prinzipiell jederzeit 
in den Studienverlauf integriert werden. Grundsätzlich kann jede Lehr-
veranstaltung bzw. jedes Modul des hier beschriebenen Studienganges 
auch an einer ausländischen Universität absolviert und gemäß § 7 des 
Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung anerkannt werden. Eine recht-
zeitige Beratung beim zuständigen Fachstudienberater wird empfohlen.  
 
 
 
§ 4 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
 
(1) In Ergänzung zu § 9 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung können im Erweiterungsfach Russisch Multiple-choice-
Prüfungen durchgeführt werden. 
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(2) Multiple-choice-Fragen werden in der Regel durch den durch den 
Prüfungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung 
gestellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstal-
tung vermittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prü-
fungsergebnisse liefern. Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist 
durch den in Satz 1 genannten Verantwortlichen zu überprüfen, ob die 
Prüfungsaufgaben den in Satz 2 formulierten Anforderungen genügen. 
Ergibt diese Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft 
sind, so sind diese nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der 
Aufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist von der 
verminderten Anzahl auszugehen. Die Verminderung der Zahl der Prü-
fungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil des Prüflings auswirken. 
 
Werden Multiple-choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als be-
standen, wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet 
wurden oder wenn die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fra-
gen die Zahl der durchschnittlich von den Prüflingen korrekt beantworte-
ten Fragen um nicht mehr als 22 % unterschreitet (Gleitklausel). 
 
Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Be-
stehensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-choice-
Prüfungen wie folgt zu bewerten: Im Falle der Gleitklausel wird die Be-
wertungsskala linear um die Differenz zwischen absoluter und relativer 
Bestehensgrenze verschoben. 
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 Prozent entspricht  Note 

 ≥ 50 – 55   4,0 

 > 55 – 60   3,7 

 > 60 – 65   3,3 

 > 65 – 70   3,0 

 > 70 – 75   2,7 

 > 75 – 80   2,3 

 > 80 – 85   2,0 

 > 85 – 90   1,7 

 > 90 – 95   1,3 

 > 95 – 100   1,0 

 
 
 
§ 5 Berechnung der Fachnote  
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils 
der Prüfungsordnung wird die Fachnote des Erweiterungsfachs Russisch 
wie folgt berechnet: für die Berechnung der Fachnote werden alle Mo-
dulnoten mit Ausnahme der Basismodule herangezogen und entspre-
chend ihrer Leistungspunktezahl gewichtet. Die Note des Moduls „Münd-
liche Abschlussprüfung” wird doppelt gewichtet. 
 
 
 
§ 6 Mündliche Abschlussprüfung  
 
(1) In Ergänzung zu § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung besteht die Masterprüfung im Erweiterungsfach Russisch 
aus der erfolgreichen Teilnahme an den in diesem Besonderen Teil der 
Prüfungsordnung aufgeführten Modulen und Lehrveranstaltungen im Be-
reich Fachwissenschaft und Fachdidaktik, inklusive einer mündlichen 
Abschlussprüfung. 
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(2) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass der Prüfling die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner soll festgestellt 
werden, ob der Prüfling über ein breites Grundlagenwissen sowie über 
Vertiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prüfungsgebietes ver-
fügt. 

 
 
(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss nicht zwingend die letzte 
Prüfungsleistung sein; sie kann jedoch erst abgelegt werden, wenn zu-
mindest die fachwissenschaftlichen Basis-, Aufbau- und Vertiefungsmo-
dule erfolgreich absolviert worden sind. 
 
 
(4) Die Themen der mündlichen Abschlussprüfung entstammen den 
Forschungsfeldern der russischen Sprach- und Literaturwissenschaft; 
der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht; ein Rechtsanspruch auf die vorge-
schlagenen Themen erwächst daraus nicht. 
 
 
(5) Die mündliche Abschlussprüfung dauert 60 Minuten und wird min-
destens zur Hälfte in russischer Sprache durchgeführt. Nach Wahl des 
Prüflings und in Absprache mit den Prüfern kann ein Teil der Prüfung 
auch in deutscher Sprache durchgeführt werden. 
 
 
(6) Die mündliche Abschlussprüfung wird von zwei Prüfern abgenom-
men, von denen mindestens einer die Habilitation oder eine äquivalente 
Qualifikation nachweisen muss. Der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, 
das aber keinen Rechtsanspruch begründet. Der Vorsitzende des zu-
ständigen Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Na-
men der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 
(7) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen 
Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüf-
ling im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 
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(8) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der glei-
chen Fachprüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vor-
handenen Plätze als Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung er-
streckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe der Prüfungser-
gebnisse. Auf Antrag des Prüflings oder aus anderen wichtigen Gründen 
ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 
 
 
 
§ 7 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit  
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungs-
ordnung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit Nachweise 
über erfolgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen gemäß An-
lage 2 im Umfang von mindestens 70 Leistungspunkten beizufügen. 
 
 
 
§ 8 Inkrafttreten  
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
Rektor 
 
 
 
Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
Anlage 2: Modularisierung und Modulbeschreibungen  
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Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
 
Als Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten gilt, wenn nicht 
anders angegeben: Regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrver-
anstaltungen des Moduls (s.u. „Kontaktzeit”); erweitertes und vertiefen-
des Eigenstudium; erfolgreiches Absolvieren der Studien- und Prüfungs-
leistungen. Die Benotung erfolgt gemäß § 12 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung. 
 
Formen der Leistungserbringung werden möglichst breit gefächert; dazu 
zählen insbesondere Klausuren, mündliche Referate oder Vorträge, 
mündliche Prüfungen, schriftliche Hausarbeiten, Dossiers, Essays, Pro-
jektarbeit, Lernportfolios, Poster, Skripte und veranstaltungsbegleitende 
Prüfungsformen wie Impulsreferate oder reaction papers. Die Form der 
Prüfungsleistung (mündlich und/oder schriftlich) wird gemäß § 13 Abs. 2 
des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung vom Leiter der Lehrveran-
staltung bestimmt und spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung be-
kannt gegeben. 
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Abkürzungen / Legende 

 
Kurstypen  Fachwissenschaften / Bereiche 
    

HS Hauptseminar FD Fachdidaktik 

PA Projektarbeit FW Fachwissenschaft 

PS I Einführendes Proseminar LW Literaturwissenschaft 

PS II Spezielles Proseminar SW Sprachwissenschaft 

S Seminar  

SÜ Sprachübung Modulbezeichnungen 

V Vorlesung  

VS Verschränkungsseminar PM Pflichtmodul 

VSÜ Verschränkte Sprach-
übung (SÜ im Ver-
schränkungsmodul) 

VM Verschränkungsmodul 

WPM Wahlpflichtmodul 

WÜ Wissenschaftliche Übung   

Sonstiges 

    

  LP Leistungspunkte  
  SWS Semesterwochenstunde(n) 
    
 
 
Erläuterung zum Verschränkungsmodul: 
 
Verschränkungsseminar: integrative Verschränkung von Fachwissen-
schaft (i.d.R. aus dem Bereich der Sprachpraxis) und Fachdidaktik in ei-
ner einzigen Lehrveranstaltung (i.d.R. team teaching o.ä. oder durch ei-
ne in beiden Fachbereichen kompetente Lehrperson) 
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Verschränkungsmodul: die Verschränkung von Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik kann auf folgende Arten erfolgen: 

 Additives Modell: Das Modul enthält einen fachwissenschaftli-
chen und einen fachdidaktischen Baustein, die jeweils inhaltlich 
– und ggf. im Lehr-Lern-Format – signifikant auf Themen der 
Lehrerbildung ausgerichtet sind; optional stehen die Themen in 
Beziehung zueinander. 

 Konsekutives Modell: Das Modul enthält einen fachwissen-
schaftlichen und einen fachdidaktischen Baustein, die thema-
tisch aufeinander bezogen sind und optional im Team vorberei-
tet und durchgeführt werden. 

 Integratives Modell: Das Modul wird durch einen Baustein ge-
staltet, innerhalb dessen eine Thematik sowohl fachwissen-
schaftlich als auch fachdidaktisch aufgearbeitet und vermittelt 
wird. Die Lehrveranstaltung kann entweder im Team-Teaching 
oder von einer für beide Aspekte kompetenten Lehrperson aus-
gebracht werden. 

 Anwendungsorientiertes Modell: Verbindung universitärer 
Lehre mit dem schulischen Anwendungsfeld durch Formate wie 
z. B. „Schülerlabor”, „Inquiry-Based Learning”, „Vignetten” u.ä. 

 
 
Das Verschränkungsmodul wird im Erweiterungsfach Russisch auf fol-
gende Arten realisiert: 

 additiv: Sprachübung (SÜ) (2 LP) plus Fachdidaktik (4 LP), 4 
SWS 

 konsekutiv: Sprachübung (SÜ) (2 LP) plus Fachdidaktik (4 LP), 
4 SWS 

 integrativ: als team-teaching oder durch eine kompetente Lehr-
person in Form eines Verschränkungsseminars mit fachwissen-
schaftlicher Komponente aus dem Bereich der Sprachpraxis (6 
LP), 2 SWS  

 anwendungsorientiert: Projektarbeit (6 LP), 1 SWS 
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Anlage 2: Modularisierung und Modulbeschreibungen 

 Die Basis- und Aufbaumodule entsprechen den jeweiligen Mo-
dulen im Bachelorstudiengang Slavistik (1. und 2. Hauptfach, 
50% Variante B „Russistik”). Das Vertiefungsmodul Sprache 
kombiniert die Vertiefungsmodule aus dem Bachelorstudien-
gang und dem Master of Education. Das Vertiefungsmodul 
„Wissenschaft Russistik”, das jeweilige Verschränkungsmodul 
sowie die Fachdidaktikmodule entsprechen (ggf. leicht abge-
wandelt bei FD 3 und beim Vertiefungsmodul „Wissenschaft 
Russistik”) den entsprechenden Modulen im Teilstudiengang 
Russisch im Studiengang Master of Education.  

 FD 1 und FD 3 bezeichnen fachdidaktische (Wahlpflicht-
)Module. 

 FD 2 bezeichnet immer die fachdidaktische Lehrveranstaltung 
im Verschränkungsmodul. 

 Bei den Semesterangaben in der Modularisierung und den Mo-
dulbeschreibungen handelt es sich um Empfehlungen; grund-
sätzlich sollten die Lehrveranstaltungen jedoch in der Reihen-
folge – PS I vor PS II vor HS – belegt werden und die SÜ im 
Basis- und Aufbaumodul in der Reihenfolge von 1 bis 4. Emp-
fohlen wird außerdem eine möglichst gleichmäßige Verteilung 
der LP auf die vier Semester. 

 
 



 

Seite 695 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modularisierung: 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Russisch  

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) Fachdidaktik (15 LP) 

4  

Aufbaumodul Spra-
che Russisch 

PM; 12 SWS; 10 LP; 2 
SÜ 

Vertiefungsmodul Sprache 
Russisch 

PM; 6 SWS; 9 LP; 3 SÜ 

Abschlussmodul: Mündliche Abschluss-
prüfung (PM; 9 LP) 

Masterarbeit  
(PM; 15 LP) 

 

 

3 

Vertiefungsmodul Wissenschaft Russistik 

WPM; 4 SWS; 12 LP; HS (8 LP) + WÜ (4 LP) 

Verschränkungsmodul  

WPM; 1-4 SWS; 6 LP 

Modul FD 3:  

WPM; 2 SWS; 
6 LP 

Aufbaumodul russische 
Kulturgeschichte 

WPM; 6 SWS; 16 LP;  
1 V Kulturgeschichte oder WÜ 
LW  
oder WÜ SW   
+ 
1 HS SW oder LW  
+ 

1 WÜ Medien-/Landeskunde 

 

Variante A: HS 
SW + WÜ LW 

ODER 
Variante B: HS 
LW + WÜ SW 

VSÜ FW (2 SWS, 2 LP) 

plus  

FD 2: (2 SWS, 4 LP) 

Summe: 4 SWS, 6 LP 

O
D
E
R 

VS (2 SWS)  
oder  
PA (1 SWS); 6 
LP 

Aufbaumodul Wissenschaft Russistik 

PM; 4 SWS; 10 LP; 1 PS II SW + 1 PS II LW 

2  
Basismodul Sprache 
Russisch 

PM; 12 SWS; 10 LP; 2 
SÜ 

Basismodul Wissenschaft Russistik 

PM; 9 SWS; 12 LP; 4 PS I 

Modul FD 1 Russisch 

PM; 2 SWS; 5 LP; S 
1  

Modulbeschreibungen 
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 Fachwissenschaft 

 
 
Basismodul Sprache Russisch: Pflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Sprachübung I SÜ 6 1 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis    

3 LP 
1 LP 
1 LP 

5 

Sprachübung II SÜ 6 2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   
Leistungsnachweis    

3 LP 
1 LP 
1 LP 

5 

  12   10 
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Aufbaumodul Sprache Russisch: Pflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Sprachübung III SÜ 6 3 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis    

3 LP 
1 LP 
1 LP 

5 

Sprachübung IV SÜ 6 4 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   
Leistungsnachweis    

3 LP 
1 LP 
1 LP 

5 

  12   10 
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Vertiefungsmodul Sprache Russisch: Pflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Sprachübung zum Russischen SÜ 2 3-4 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis    

1 LP 
1 LP 
1 LP 

3 

Sprachübung zum Russischen SÜ 2 3-4 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   
Leistungsnachweis    

1 LP 
1 LP 
1 LP 

3 

Sprachübung zum Russischen SÜ 2 3-4 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   
Leistungsnachweis    

1 LP 
1 LP 
1 LP 

3 

  6   9 
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Basismodul Wissenschaft Russistik: Pflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Einführung in die Sprachwissenschaft 
– diachroner Teil 

PS I 2 1-2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis    

1 LP 
1,5 LP 
0,5 LP 

3 

Einführung in die Sprachwissenschaft 
– synchroner Teil 

PS I 2 1-2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   
Leistungsnachweis    

1 LP 
1,5 LP 
0,5 LP 

3 

Einführung in die Literaturwissen-
schaft – Allgemeiner Teil 

PS I 3 1-2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   
Leistungsnachweis    

1,5 LP 
1 LP 
0,5 LP 

3 

Einführung in die Literaturwissen-
schaft – Besonderer Teil 

PS I 2 1-2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   
Leistungsnachweis    

1 LP 
1,5 LP 
0,5 LP 

3 

  9   12 
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Aufbaumodul Wissenschaft Russistik: Pflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Proseminar (II) zur russischen 
Sprachwissenschaft 

PS II 2 2-3 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis*    

1 LP 
3 LP 
1 LP 

5 

Proseminar (II) zur russischen Litera-
turwissenschaft 

PS II 2 2-3 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   
Leistungsnachweis*    

1 LP 
3 LP 
1 LP 

5 

  4   10 

* Als Leistungsnachweis muss in diesem Modul in einem der beiden Seminare eine Hausarbeit geschrieben werden, in dem anderen eine Klausur. 
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Vertiefungsmodul Wissenschaft Russistik (Variante A): Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Hauptseminar zur russischen 
Sprachwissenschaft 

HS 2 3 

Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis  
Hausarbeit   

1 LP 
3 LP 
1 LP  
3 LP 

8 

Wissenschaftliche Übung zur russi-
schen Literaturwissenschaft 

WÜ 2 3 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis    

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 

  4   12 

 

  



1073 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

Vertiefungsmodul Wissenschaft Russistik (Variante B): Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Hauptseminar zur russischen Litera-
turwissenschaft 

HS 2 3 

Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis  
Hausarbeit   

1 LP 
3 LP 
1 LP  
3 LP 

8 

Wissenschaftliche Übung zur russi-
schen Sprachwissenschaft 

WÜ 2 3 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis    

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 

  4   12 
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Aufbaumodul russische Kulturgeschichte: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

V oder WÜ zur russischen Kulturge-
schichte oder  
WÜ LW oder WÜ SW 

V/WÜ 2 1-2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis    

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 

WÜ zur russischen  
Landes-/Medienkunde 

WÜ 2 1-2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   
Leistungsnachweis    

1 LP 
2 LP 
1 LP 

4 

Hauptseminar zur russischen  
Sprach- oder Literaturwissenschaft 

HS 2 2-3 

Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung  
Leistungsnachweis 
Hausarbeit    

1 LP 
3 LP 
1 LP 
3 LP 

8 

  6   16 
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 Verschränkungsmodule 
 
 
Verschränkungsmodul: Additives und konsekutives Modell: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Fremdsprachendidaktik (FD 2) S 2 2-3 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis  

1 LP 
2 LP 
1 LP  

4 

Verschränkte Sprachübung zum Rus-
sischen 

VSÜ 2 2-3 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis    

1 LP 
0,5 LP 
0,5 LP 

2 

  4   6 
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Verschränkungsmodul: Integratives Modell: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Verschränkungsseminar VS 2 2-3 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis  

1 LP 
3 LP 
2 LP  

6 

  2   6 

 
 
Verschränkungsmodul: Anwendungsorientiertes Modell: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Projektarbeit  PA 1 2-3 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis  

0,5 LP 
4,5 LP 
1 LP  

6 

  1   6 
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 Fachdidaktik 
 
 
Modul FD 1: Fachdidaktik Russisch: Pflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Fachdidaktik Russisch für Masterstu-
dierende 

S 2 1-2 
Kontaktzeit 
Vor-/Nachbereitung   

Leistungsnachweis  

1 LP 
3 LP 
1 LP  

5 

  2   5 

 
 
Modul FD 3: Fachdidaktik Russisch oder Zweit-/Fremdsprachendidaktik: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstal-
tung(en) 

Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe* 
Summe 
LP 

Fachdidaktik Russisch oder Zweit- 
oder Fremdsprachendidaktik 

S 2 1-3 

Kontaktzeit 

Vor-/Nachbereitung 

Leistungsnachweis 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

  2   6 

* Je nach Auswahl aus dem Lehrangebot kann die Aufschlüsselung der LP-Vergabe geringfügig abweichen. 
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 Prüfungsmodule 
 
 
Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung: Pflichtmodul 

Form 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-
Vergabe 

Summe 
LP 

Mündliche Abschlussprüfung 

Dauer: 60 Minuten 

Inhalte: Sprach- und Literaturwissen-
schaft mindestens zur Hälfte  in russi-
scher Sprache 

4 
Vorbereitung (Eigenstudi-
um)  

9 LP 9 

Näheres  regelt § 6 dieses Besonderen Teils der Prüfungsordnung. 

 
 
Modul: Masterarbeit: Pflichtmodul  

Form 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-
Vergabe 

Summe 
LP 

Masterarbeit Bearbeitungszeit: siebzehn Wochen 4 Eigenstudium  15 LP 15 

Näheres regeln § 15 und § 16 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnun
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Zulassungssatzung der Universität Heidelberg  
für den zugangsbeschränkten  
Erweiterungsfachstudiengang Spanisch 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund §§ 59 Abs. 1, 60 Abs. 2 und 63 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWei-
tEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit § 20 der Hoch-
schulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zu-
letzt geändert durch Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Ände-
rung der Hochschulvergabeverordnung vom 9. Mai 2014 (GBl. S. 262), § 2 
Abs. 6 und Abs. 8 der Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge 
(RahmenVO-KM) in der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat 
der Universität Heidelberg in seiner Sitzung am 25. September 2018 die 
nachstehende Satzung beschlossen. 
 
Der Rektor hat am 19. Oktober 2018 seine Zustimmung erteilt. 
 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form verwendet werden. 
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§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Heidelberg vergibt ihre Studienplätze im Erweiterungsfach 
Spanisch im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, nach 
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen dieser Zulassungssatzung. 
 
 
 
§ 2 Fristen 
 
(1) Eine Zulassung erfolgt sowohl zum Winter- als auch zum Sommer-
semester. 
 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterla-
gen muss 

 für das Wintersemester bis zum 15. Juli eines Jahres 

 für das Sommersemester bis zum 15. Januar eines Jahres 

bei der Universität Heidelberg eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Die Form des Antrags richtet sich nach den allgemeinen für das Zu-
lassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der jeweils gültigen Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg. 
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(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

1. eine Kopie des Nachweises über den Abschluss des Master of 
Education, „Lehramt Gymnasium”, oder des ersten Staatsexa-
mens für das Lehramt an Gymnasien oder über einen gleichwerti-
gen Abschluss gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 bzw. den Nachweis über 
die Einschreibung im polyvalenten Bachelorstudiengang mit Lehr-
amtsoption oder in einem Master-of-Education-Studiengang, Pro-
fillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidelberg ge-
mäß § 5 Abs. 2. 

2. Nachweise der in § 6 genannten besonderen Zugangsvorausset-
zungen. 

3. eine schriftliche Erklärung des Bewerbers darüber, ob er in dem 
angestrebten Erweiterungsfach Spanisch oder im Master of Edu-
cation, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten Stu-
diengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der 
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden 
hat oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr 
besteht. 

4. für ausländische und staatenlose Bewerber, deren Muttersprache 
nicht Deutsch ist, Nachweise über ausreichende Deutschkennt-
nisse. 

5. die in der jeweils gültigen Zulassungs- und Immatrikulationsord-
nung genannten sonstigen Unterlagen. 

Die Universität Heidelberg kann verlangen, dass diese der Zulassungsent-
scheidung zugrundeliegenden Dokumente bei der Einschreibung im Origi-
nal vorzulegen sind. 
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§ 4 Zulassungskommission 
 
(1) Zur Vorbereitung der Zulassungsentscheidung setzt das Erweite-
rungsfach Spanisch eine Zulassungskommission ein, die aus mindestens 
zwei Personen des hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Personals, 
davon mindestens einem Professor, besteht. Ein studentischer Vertreter 
kann mit beratender Stimme an den Kommissionssitzungen teilnehmen. 
Eines der hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Mitglieder der Zulas-
sungskommission führt den Vorsitz. 
 
 
(2) Die Zulassungskommission berichtet dem Fakultätsrat nach Ab-
schluss des Zulassungsverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und 
macht Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Verfah-
rens. 
 
 
 
§ 5 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen 
 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Erweiterungsfach Spanisch im 
Master of Education sind: 

1. Ein Studienabschluss im Master of Education, Profillinie „Lehramt 
Gymnasium”, oder ein Abschluss des ersten Staatsexamens für 
das Lehramt an Gymnasien oder ein gleichwertiger Abschluss. 

2. Die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 6. 

3. Dass im angestrebten Erweiterungsfach Spanisch im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in einem ver-
wandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichem Inhalt oder in 
einem der unter Nr. 1 genannten Studiengänge kein endgültiges 
Nichtbestehen einer nach der Prüfungsordnung erforderlichen 
Prüfung vorliegt und der Prüfungsanspruch auch aus sonstigen 
Gründen noch besteht. 
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(2) Falls zum Bewerbungszeitpunkt der Studienabschluss gemäß Absatz 
1 Nr. 1 noch nicht vorliegt, so kann unter der Bedingung zugelassen wer-
den, dass dieser Studienabschluss spätestens bis zur Anmeldung der Mas-
terarbeit im Erweiterungsfach Spanisch vorliegen muss. Voraussetzung für 
eine Zulassung unter Bedingung ist, dass zum Bewerbungszeitpunkt zu-
mindest eine Einschreibung in einem grundständigen Bachelorstudiengang 
mit Lehramtsoption oder eine Einschreibung in einem Master of Education-
Studiengang, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, an der Universität Heidel-
berg vorliegt. 
 
 
(3) Über die Gleichwertigkeit des Studienabschlusses gemäß Absatz 1 
Nr. 1 sowie die Festlegung der Studiengänge mit im Wesentlichen glei-
chem Inhalt im Sinne von Absatz 1 Nr. 3 entscheidet die Zulassungskom-
mission des Erweiterungsfaches Spanisch. Bei der Anerkennung von aus-
ländischen Abschlüssen sind die Empfehlungen der Kultusministerkonfe-
renz sowie die Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 
 
 
§ 6 Besondere Zugangsvoraussetzungen 
 
Besondere (fachspezifische) Zugangsvoraussetzung für das Erweiterungs-
fach Spanisch im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, 
sind spanische Sprachkenntnisse mindestens auf dem Niveau B2 nach 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Der Nachweis der 
Sprachkenntnisse kann beispielsweise erfolgen durch:  

a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangs-
berechtigung oder 

b) einen Schul- oder Hochschulabschluss aus einem spanischspra-
chigen Land oder 
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c) einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
25% in Spanischer Philologie (oder in Studiengängen mit im We-
sentlichen gleichem Inhalt) oder  

d) DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) vom 
Instituto Cervantes mit dem Abschluss “Nivel B2 (Avanzado)” oder  

e) ein Sprachzeugnis für Spanisch des Zentralen Sprachlabors der 
Universität Heidelberg entsprechend dem Niveau B2 oder  

f) einen anderen Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse. 
 
 
 
§ 7 Zulassungsentscheidung 
 
(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Rektor auf Vorschlag 
der Zulassungskommission. 
 
 
(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1. die Bewerbungsunterlagen nicht fristgemäß oder nicht vollstän-
dig im Sinne der §§ 2, 3 vorgelegt wurden, 

2. die in § 5 geregelten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 

3. im angestrebten Erweiterungsfach Spanisch oder im Master of 
Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, oder in verwandten Stu-
diengängen mit im Wesentlichen gleichem Inhalt eine nach der Prü-
fungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden wurde 
oder der Prüfungsanspruch aus sonstigen Gründen nicht mehr be-
steht. 

4. die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 6 nicht er-
füllt sind. 
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(3) Im Falle des § 5 Abs. 2 erfolgt die Zulassung unter der Bedingung, 
dass der endgültige Nachweis über den erfolgreichen Abschluss des Mas-
ter of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium”, bis zur Anmeldung der 
Masterarbeit im Erweiterungsfach nachgereicht wird. Wird der Nachweis 
nicht erbracht, kann das Studium im Erweiterungsfach Spanisch nicht ab-
geschlossen werden und die Zulassung erlischt. Im Übrigen bleiben die 
allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen in der 
Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität Heidelberg unbe-
rührt. 
 
 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungs-
blatt des Rektors in Kraft. Sie gilt erstmals für das Bewerbungsverfahren 
zum Sommersemester 2019. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
  Rektor 
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Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für das 
Erweiterungsfach Spanisch im Master of Education,  
Profillinie „Lehramt Gymnasium”23 
– Besonderer Teil – 
 
vom 19. Oktober 2018 
 
 
 
Aufgrund von § 32 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-
Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HR-
WeitEG) vom 13. März 2018 (GBl. S. 85), in Verbindung mit §§ 2 und 6 der 
Rahmenvorgabenverordnung Lehramtsstudiengänge (RahmenVO-KM) in 
der Fassung vom 27. April 2015 (GBl. S. 417), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 5. Juli 2016 (GBl. S. 423), hat der Senat der Universität Hei-
delberg am 25. September 2018 die nachstehende Prüfungsordnung be-
schlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 19. Oktober 2018 erteilt. 
 
 
 
Präambel: 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser 
Ordnung in männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen 
und Männer und können auch in der entsprechenden weiblichen Sprach-
form geführt werden. Dies gilt auch für die Führung von Hochschulgraden, 
akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
  

                                                           
23 Im Übrigen: Erweiterungsfach Spanisch. 
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§ 1 Geltung des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
 
Die Prüfungsordnung der Universität Heidelberg für die Erweiterungsfächer 
im Master of Education, Profillinie „Lehramt Gymnasium” – Allgemeiner Teil 
–24 ist in der jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieser Prüfungsord-
nung. 
 
 
 
§ 2 Teilzeitstudium  
 
In Ergänzung zu § 3 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung ist 
im Erweiterungsfach Spanisch die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums vor-
gesehen. 
 
 
 
§ 3 Studienaufbau und Umfang des Lehrangebots 
 
(1) Das Erweiterungsfach Spanisch wird mit einem Umfang von 120 
Leistungspunkten und viersemestriger Regelstudienzeit angeboten. In 
Konkretisierung von § 3 Abs. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung 
umfassen die 120 Leistungspunkte: 

- 90 LP Fachwissenschaft; 

- 15 LP Fachdidaktik; 

- 15 LP Masterarbeit. 
 
 
(2) In Ergänzung zu § 3 Abs. 6 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind die zu absolvierenden Module und zugehörigen Lehrveranstal-
tungen im Erweiterungsfach Spanisch in Anlage 2 aufgeführt. 
 
  

                                                           
24 Im Übrigen: Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung. 
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(3) Das Studium ist im Bereich der Fachwissenschaft untergliedert in den 
Bereich Sprachpraxis und die Teilgebiete Sprach-, Literatur- sowie Kultur-
wissenschaft; es gliedert sich in der Regel jeweils in eine Orientierungs-
phase, eine Aufbauphase sowie eine Vertiefungsphase. Hinzu kommen der 
Bereich der Fachdidaktik sowie das „Verschränkungsmodul”, in dem fach-
wissenschaftliche und fachdidaktische Anteile kombiniert sind. Das Studi-
um schließt mit einer Masterarbeit und einer mündlichen Abschlussprüfung 
ab. 
 
 
(4) Der Aufenthalt in einem spanischsprachigen Land wird dringend 
empfohlen und vom Romanischen Seminar der Universität Heidelberg un-
terstützt. Ein Auslandssemester oder Auslandsjahr kann prinzipiell jederzeit 
in den Studienverlauf integriert werden. Grundsätzlich kann jede Lehrver-
anstaltung bzw. jedes Modul des hier beschriebenen Studienganges auch 
an einer ausländischen Universität absolviert und gemäß § 7 des Allge-
meinen Teils der Prüfungsordnung anerkannt werden. Eine rechtzeitige 
Beratung beim zuständigen Fachstudienberater wird empfohlen.  
 

 
§ 4 Studienvoraussetzungen (Sprachvoraussetzungen)  

 
(1) Folgende Sprachkenntnisse sind nach der Rahmenvorgabenverord-
nung Lehramtsstudiengänge für das Erweiterungsfach Spanisch Voraus-
setzung: 

1. Grundkenntnisse in Latein (Phonologie, Morphologie, Syntax, 
Lexik, sprachliches und kulturelles Erbe vor allem in Bezug auf die 
Romania) und 

2. Grundkenntnisse in einer zweiten romanischen Sprache (Min-
destniveau A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen).   
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(2) Der Nachweis der gemäß Absatz 1 vorausgesetzten Sprachkenntnis-
se kann beispielsweise erfolgen durch: 

1. das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife, eine einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife oder eine von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangs-
berechtigung oder 

2. einen Schul- oder Hochschulabschluss aus einem Land mit der 
jeweiligen romanischen Sprache als Landessprache oder 

3. einen Bachelorabschluss mit einem Fachanteil von mindestens 
25% in der jeweiligen Philologie (oder in Studiengängen mit im 
Wesentlichen gleichem Inhalt) oder 

4. einen entsprechenden Nachweis über die entsprechend erworbe-
nen Sprachkenntnisse in den Bachelorabschlussdokumenten oder 

5. ein Sprachzeugnis für die jeweilige romanische Sprache des Zent-
ralen Sprachlabors der Universität Heidelberg oder anderer uni-
versitärer Sprachzentren entsprechend dem Niveau A2 oder 

6. erfolgreiches Absolvieren der Veranstaltungen „Latein für Roma-
nisten 1 und 2” des Romanischen Seminars oder 

7. erfolgreiches Absolvieren der Veranstaltung „Integrierte Sprach-
praxis 1” für Galicisch oder Katalanisch oder Portugiesisch oder 
Rumänisch des Romanischen Seminars oder 

8. einen anderen Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse. 
 
 
(3) Der Nachweis über die in Abs. 1 genannten Studienvoraussetzungen 
muss spätestens bis zur Anmeldung der Masterarbeit erfolgen. 
 
 
 
§ 5 Studienbegleitende schriftliche Prüfungen 
 
(1) In Ergänzung zu § 9 Abs. 1 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung können im Erweiterungsfach Spanisch Multiple-choice-Prüfungen 
durchgeführt werden.  



1091 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

(2) Multiple-choice-Fragen werden in der Regel durch den durch den 
Prüfungsausschuss bestellten Verantwortlichen der Lehrveranstaltung ge-
stellt. Die Prüfungsaufgaben müssen auf die durch die Lehrveranstaltung 
vermittelten Kenntnisse abgestimmt sein und zuverlässige Prüfungsergeb-
nisse liefern. Vor Feststellung des Prüfungsergebnisses ist durch den in 
Satz 1 genannten Verantwortlichen zu überprüfen, ob die Prüfungsaufga-
ben den in Satz 2 formulierten Anforderungen genügen. Ergibt diese Über-
prüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, so sind diese 
nicht zu berücksichtigen. Die gestellte Anzahl der Aufgaben vermindert sich 
entsprechend; bei der Bewertung ist von der verminderten Anzahl auszu-
gehen. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht 
zum Nachteil des Prüflings auswirken. 
 
Werden Multiple-choice-Fragen eingesetzt, so gilt die Prüfung als bestan-
den, wenn mindestens 50 Prozent der Fragen richtig beantwortet wurden 
oder wenn die Zahl der vom Prüfling richtig beantworteten Fragen die Zahl 
der durchschnittlich von den Prüflingen korrekt beantworteten Fragen um 
nicht mehr als 22 % unterschreitet (Gleitklausel). 
 
Hat der Studierende die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Beste-
hensgrenze erreicht, so sind die Leistungen der Multiple-choice-Prüfungen 
wie folgt zu bewerten: Im Falle der Gleitklausel wird die Bewertungsskala 
linear um die Differenz zwischen absoluter und relativer Bestehensgrenze 
verschoben. 
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 Prozent entspricht  Note 

 ≥ 50 – 55   4,0 

 > 55 – 60   3,7 

 > 60 – 65   3,3 

 > 65 – 70   3,0 

 > 70 – 75   2,7 

 > 75 – 80   2,3 

 > 80 – 85   2,0 

 > 85 – 90   1,7 

 > 90 – 95   1,3 

 > 95 – 100   1,0 
 
 
 
§ 6 Berechnung der Fachnote  
 
In Abweichung von §§ 12 Abs. 3 und 18 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung wird die Fachnote des Erweiterungsfachs Spanisch wie 
folgt berechnet: für die Berechnung der Fachnote werden alle Modulnoten 
mit Ausnahme der drei Module „Orientierung Sprachpraxis”, „Orientierung 
Sprachwissenschaft” und „Orientierung Literaturwissenschaft”  herangezo-
gen und entsprechend ihrer Leistungspunktezahl gewichtet. Die Note des 
Moduls „Mündliche Abschlussprüfung” wird doppelt gewichtet. 
 
 
  



1093 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

§ 7 Mündliche Abschlussprüfung  
 
(1) In Ergänzung zu § 13 Abs. 1 Nr. 1 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung besteht die Masterprüfung im Erweiterungsfach Spanisch 
aus der erfolgreichen Teilnahme an den in diesem Besonderen Teil der 
Prüfungsordnung aufgeführten Modulen und Lehrveranstaltungen im Be-
reich Fachwissenschaft und Fachdidaktik, inklusive einer mündlichen Ab-
schlussprüfung. 
 
 
(2) Die mündliche Abschlussprüfung soll zeigen, dass der Prüfling die 
Zusammenhänge des Prüfungsgebietes kennt und spezielle Fragestellun-
gen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Ferner soll festgestellt 
werden, ob der Prüfling über ein breites Grundlagenwissen sowie über Ver-
tiefungswissen in eingegrenzten Themen des Prüfungsgebietes verfügt. 

 
 

(3) Die mündliche Abschlussprüfung muss nicht zwingend die letzte Prü-
fungsleistung sein; sie kann jedoch erst abgelegt werden, wenn zumindest 
studienbegleitende Prüfungsleistungen im Umfang von 71 LP aus dem Be-
reich der Fachwissenschaft erbracht worden sind. 
 
 
(4) Die Themen der mündlichen Abschlussprüfung entstammen den For-
schungsfeldern der spanischen Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft: 
Die insgesamt 4 Prüfungsthemen („Vertiefungswissen”) stammen aus den 
Teilgebieten Sprachwissenschaft (mindestens 1 und maximal 3 Prüfungs-
themen), Literaturwissenschaft (mindestens 1 und maximal 3 Prüfungs-
themen) sowie ggf. Kulturwissenschaft (maximal 1 Prüfungsthema). Die 
Festlegung der Prüfungsthemen erfolgt in Absprache mit den Prüfern auf 
Vorschlag des Prüflings. 
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(5) Die mündliche Abschlussprüfung dauert 50 Minuten – ca. je 10 Minu-
ten für das Grundlagenwissen und pro gewähltem Prüfungsthema (Vertie-
fungswissen) – , ist mit 3 Leistungspunkten belegt und wird mindestens zur 
Hälfte in spanischer Sprache durchgeführt. Nach Wahl des Prüflings und in 
Absprache mit den Prüfern kann ein Teil der Prüfung auch in deutscher 
Sprache durchgeführt werden. 
 
 
(6) Die mündliche Abschlussprüfung wird von zwei Prüfern abgenom-
men, von denen mindestens einer die Habilitation oder eine äquivalente 
Qualifikation nachweisen muss. Der Prüfling hat ein Vorschlagsrecht, das 
aber keinen Rechtsanspruch begründet. Der Vorsitzende des zuständigen 
Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prü-
fenden rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
 
 
(7) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prü-
fung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Prüfling im 
Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 
 
 
(8) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen 
Fachprüfung unterziehen wollen, können nach Maßgabe der vorhandenen 
Plätze als Zuhörende zugelassen werden. Die Zulassung erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse. Auf 
Antrag des Prüflings oder aus anderen wichtigen Gründen ist die Öffent-
lichkeit auszuschließen. 
 
 
 
§ 8 Zulassungsvoraussetzungen zur Masterarbeit  
 
In Ergänzung zu § 15 Abs. 1 Nr. 4 des Allgemeinen Teils der Prüfungsord-
nung sind dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit Nachweise über er-
folgreich absolvierte Module und Lehrveranstaltungen gemäß Anlage 2 im 
Umfang von mindestens 70 Leistungspunkten beizufügen. 
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§ 9 Inkrafttreten  
 
Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tage des auf die Veröffentlichung 
im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in Kraft. 
 
 
 
 
Heidelberg, den 19. Oktober 2018 
 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel 
 Rektor 
 
 
 
Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
Anlage 2: Modularisierung und Modulbeschreibungen 
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Anlage 1: Allgemeines und Abkürzungslegende 
 
Voraussetzung für die Zulassung zum Studium im Erweiterungsfach Spa-
nisch sind Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 gemäß dem Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen; Näheres regelt die Zulassungsord-
nung. 
 
Die Anmeldung zu Prüfungen in den Aufbaumodulen setzt in der Regel das 
Bestehen des jeweiligen Orientierungsmoduls voraus; Ausnahmen, insbe-
sondere im Bereich der Sprachwissenschaft, sind mit dem Modulbeauftrag-
ten bzw. Studienberater abzusprechen. Die Anmeldung zu Prüfungen im 
Rahmenmodul setzt in der Regel das Bestehen von zwei Orientierungsmo-
dulen voraus; über Ausnahmen entscheidet der bzw. entscheiden die Lei-
ter des Transversalen Seminars im Rahmenmodul.  
 
Als Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten gilt, wenn nicht 
anders angegeben: Regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveran-
staltungen des Moduls (s.u. „Kontaktzeit”); erweitertes und vertiefendes Ei-
genstudium; erfolgreiches Absolvieren der Studien- und Prüfungsleistun-
gen. Die Benotung erfolgt gemäß § 12 des Allgemeinen Teils der Prü-
fungsordnung. 
 
Formen der Leistungserbringung werden möglichst breit gefächert; dazu 
zählen insbesondere Klausuren, mündliche Referate oder Vorträge, münd-
liche Prüfungen, schriftliche Hausarbeiten, Dossiers, Essays, Projektarbeit, 
Lernportfolios, Poster und veranstaltungsbegleitende Prüfungsformen wie 
Impulsreferate oder reaction papers. Die Form der Prüfungsleistung (münd-
lich und/oder schriftlich) wird gemäß § 13 Abs. 2 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung vom Leiter der Lehrveranstaltung bestimmt und spätes-
tens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.   
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Abkürzungen / Legende: 
 
Kurstypen  Fachwissenschaften / Berei-

che 

GPS Grundlagenproseminar  FD Fachdidaktik 

GVL Grundlagenvorlesung  FW Fachwissenschaft 

HS Hauptseminar  KW Kulturwissenschaft 

ISP Integrierte Sprachpraxis  LW Literaturwissenschaft 

PA Projektarbeit  SP Sprachpraxis 

PS Proseminar  SW Sprachwissenschaft 

PS+ PS mit erhöhten Leistungsan-
forderungen 

   

S Seminar  Modulbezeichnungen 

TS Transversales Seminar (inter-
disziplinär) 

  

TU Tutorium wissenschaftliches Ar-
beiten 

 PM Pflichtmodul 

Ü Übung (Sprachpraxis)  VM Verschränkungsmo-
dul 

VL Vorlesung  WPM Wahlpflichtmodul 

VS Verschränkungsseminar    

WÜ wissenschaftliche Übung (LW 
oder SW oder KW) 

 Sonstiges 

   LP Leistungspunkte  
   SoSe Sommersemester 
   WiSe Wintersemester 

   SWS Semesterwochen-
stunde(n) 
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Erläuterung zu den Kurstypen und zum Verschränkungsmodul: 
 
Grundlagenproseminar: Seminar für Bachelor-Studierende auf Studien-
einstiegsniveau zur fachspezifischen (einzelsprachlichen) Begleitung und 
Ergänzung der allgemeinromanistischen Einführungsvorlesungen, insbe-
sondere zur Homogenisierung des heterogenen Studieneingangsniveaus 
und zur Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten. 
 
 
Grundlagenvorlesung: interaktive Vorlesung (alternativ zum Grundlagen-
proseminar) mit Vorlesungsanteil und aktiven Phasen (z.B. Diskussion, 
Übungsanteil, Anwendung, Gruppenarbeit usw.) für Bachelor-Studierende 
auf Studieneinstiegsniveau zur fachspezifischen (einzelsprachlichen) Be-
gleitung und Ergänzung der allgemeinromanistischen Einführungsvorle-
sungen, insbesondere zur Homogenisierung des heterogenen Studienein-
gangsniveaus und zur Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten.  
 
 
Proseminar: polyvalent genutztes Seminar mittleren Niveaus mit Bin-
nendifferenzierung (für fortgeschrittene Bachelor-Studierende und Master-
Studierende als Einstiegsniveau, insbesondere zur Homogenisierung des 
heterogenen Studieneingangsniveaus im Master). 
 
 
Proseminar+: Proseminar (siehe oben) mit zusätzlichen Leistungsanforde-
rungen, daher 6 LP statt 4 LP.  
 
 
Hauptseminar: polyvalent genutztes Seminar höheren Niveaus mit Bin-
nendifferenzierung (für Bachelor-Studierende in der Abschlussphase und 
Master-Studierende) 
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Transversales Seminar: Seminar, das im Sinne der Verflechtung literatur-
, kultur-, sprachwissenschaftlicher, sprachpraktischer sowie ggf. fachdidak-
tischer Inhalte des Studiums eine fachwissenschaftliche Thematik aus min-
destens zwei unterschiedlichen fachlichen Perspektiven untersucht und so 
die inhaltliche und methodische Sensibilisierung für eine innerromanische 
und ggf. fächerübergreifende, inter- sowie transkulturelle Sichtweise im 
Studium stärkt. 
 
 
Verschränkungsseminar: integrative Verschränkung von Fachwissen-
schaft und Fachdidaktik in einer einzigen Lehrveranstaltung (i.d.R. team 
teaching o.ä. oder durch eine in beiden Fachbereichen kompetente Lehr-
person) 
 
 
Verschränkungsmodul: die Verschränkung von Fachwissenschaft und 
Fachdidaktik kann auf folgende Arten erfolgen:  

 Additives Modell: Das Modul enthält einen fachwissenschaftli-
chen und einen fachdidaktischen Baustein, die jeweils inhaltlich – 
und ggf. im Lehr-Lern-Format – signifikant auf Themen der Lehr-
erbildung ausgerichtet sind; optional stehen die Themen in Bezie-
hung zueinander. 

 Konsekutives Modell: Das Modul enthält einen fachwissen-
schaftlichen und einen fachdidaktischen Baustein, die thematisch 
aufeinander bezogen sind und optional im Team vorbereitet und 
durchgeführt werden. 

 Integratives Modell: Das Modul wird durch einen Baustein ge-
staltet, innerhalb dessen eine Thematik sowohl fachwissenschaft-
lich als auch fachdidaktisch aufgearbeitet und vermittelt wird. Die 
Lehrveranstaltung kann entweder im Team-Teaching oder von ei-
ner für beide Aspekte kompetenten Lehrperson ausgebracht wer-
den. 

 Anwendungsorientiertes Modell: Verbindung universitärer Leh-
re mit dem schulischen Anwendungsfeld durch Formate wie z. B. 
„Schülerlabor”, „Inquiry-Based Learning”, „Vignetten” u.ä.   
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Das Verschränkungsmodul wird im Erweiterungsfach Spanisch auf folgen-
de Arten realisiert: 

 Variante A: Verschränkungsmodul additiv oder konsekutiv mit 
PS+ oder HS LW oder SW (6 LP) plus FD 3 (4 LP)  10 LP, 4 
SWS 

 Variante B: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv oder an-
wendungsorientiert mit PS oder VL oder PA oder TS, jeweils LW 
oder SW oder KW (4 LP) plus FD 3 (4 LP)  8 LP, 4 SWS 

 Variante C: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv, integrativ 
oder anwendungsorientiert mit Sprachpraxis:  

 Ü (2 LP) plus FD 3 (4 LP)  6 LP, 4 SWS (additiv, konsekutiv) 
oder  

 VS oder PA  6 LP, 2 SWS (integrativ, anwendungsorientiert) 

 Variante D: Verschränkungsmodul integrativ oder anwendungs-
orientiert mit VS oder PA LW oder SW oder KW  6 LP, 2 SWS 
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‘Lektürehilfe‘ zu den tabellarischen Modularisierungsübersichten: 

 Die folgenden Studiengangsvarianten (A, B, C und D) ergeben 
sich aus den verschiedenen Varianten für das Verschränkungs-
modul. Die ersten vier Übersichtstabellen geben jeweils einen 
Überblick über die Module der jeweiligen Variante mit ihren Se-
mesterempfehlungen bei einem Studienbeginn im Wintersemes-
ter; die darauffolgenden vier Übersichtstabellen geben jeweils den 
entsprechenden Überblick für einen Studienbeginn im Sommer-
semester (d.h. identische Module bei leicht veränderten Semes-
terempfehlungen). 

 Die Orientierungs-, Aufbau- und Vertiefungsmodule sowie das 
Rahmenmodul entsprechen den jeweiligen Modulen im Bachelor-
studiengang Romanistik: Spanisch (1. und 2. Hauptfach, 50%). 
Die Mastermodule („Sprachpraxis” sowie „Wissenschaft”), das je-
weilige Verschränkungsmodul sowie die Fachdidaktikmodule ent-
sprechen (ggf. leicht abgewandelt bei FD 2 und zusammengefasst 
beim Mastermodul Wissenschaft) den entsprechenden Modulen 
im Teilstudiengang Spanisch im Studiengang Master of Educati-
on.  

 FD 1 bezeichnet ein fachdidaktisches Modul, das zu spezifischen 
Themen angeboten wird und Grundlagencharakter hat. Das Mo-
dul FD 1 sollte vor dem Verschränkungsmodul belegt werden. 

 FD 2 bezeichnet ein fachdidaktisches Wahlpflichtmodul. 

 FD 3 bezeichnet immer die fachdidaktische Lehrveranstaltung im 
Verschränkungsmodul. 

 Bei den Semesterangaben in der Modularisierung und den Mo-
dulbeschreibungen handelt es sich um Empfehlungen; grundsätz-
lich sollten die Module jedoch in der Reihenfolge – Orientierung 
vor Aufbau vor Vertiefung bzw. Mastermodul – belegt werden, 
zumindest bei den Lehrveranstaltungen in der Reihenfolge Einfüh-
rung vor  bzw. mit GPS/GVL vor PS vor HS. Empfohlen wird au-
ßerdem eine möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die 
vier Semester. 
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Anlage 2: Modularisierung und Modulbeschreibungen 
 
Modularisierung bei Studienbeginn im Wintersemester 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Spanisch 

Variante A: Verschränkungsmodul additiv oder konsekutiv mit PS+ oder HS (10 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante A  

WPM; 4 SWS; 10 LP; 

PS + oder HS LW oder SW (6 LP) 

plus 

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante A 

WPM; 4 SWS; 10 LP 

FW A: PS+ oder HS LW oder SW 
(2 SWS, 6 LP) 

plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 1  

(WiSe) 
Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 
 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 5 
LP; S 

FD 2  

WPM; 2 SWS; 
6 LP; S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW kön-

nen jeweils nach Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschrän-
kungsmodul können entweder komplett im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semester.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Wird im Mastermodul Wissenschaft als 6-LP-Seminar Sprachwissenschaft gewählt, so muss im 
Verschränkungsmodul Literaturwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare muss ein Hauptseminar sein.  

  



1104 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Spanisch 

Variante B: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv oder anwendungsorientiert mit PS oder VL oder PA oder TS (8 LP) 

Semes-
ter 

Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) 
Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 
LP) 

 

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; 
Ü 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 
LP; HS 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante 
B  

WPM; 6 SWS; 12 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

WÜ LW oder SW oder KW (2 LP) 

Verschränkungsmodul Variante B 

WPM; 4 SWS; 8 LP 

FW B: PS oder VL oder PA LW oder SW 
oder KW oder TS (2 SWS, 4 LP) 
plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 
Ü 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS 
Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS Rahmenmodu
l 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, 
TS 

 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 
 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 
SWS; 5 LP; 
S 

FD 2  

WPM; 2 
SWS; 6 LP; 
S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW kön-

nen jeweils nach Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschrän-
kungsmodul können entweder komplett im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semester.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar bzw. Vorlesung muss jeweils aus dem Bereich 
der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Spanisch 

Variante C: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv, integrativ oder anwendungsorientiert mit Sprachpraxis (6 LP) 

Semes-
ter 

Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; 
Ü 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 
LP; HS 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante 
C  

WPM; 6 SWS; 14 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 
LP) 

plus 

PS oder HS LW oder SW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante C 

WPM; 2-4 SWS; 6 LP 

FW C: Ü SP (2 SWS, 2 
LP) 
plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

O
D
E
R 

VS oder PA 
SP mit FD  

(2 SWS, 6 
LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 
Ü 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS 
Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS Rahmenmodu
l 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, 
TS 

 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 
 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 
SWS; 5 LP; 
S 

FD 2  

WPM; 2 
SWS; 6 LP; 
S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW kön-

nen jeweils nach Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschrän-
kungsmodul können entweder komplett im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semester.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens ein Seminar muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt 
werden. 
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Spanisch 

Variante D: Verschränkungsmodul integrativ oder anwendungsorientiert mit LW oder SW oder KW (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; 
Ü 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 

Mastermodul Wissenschaft Variante D  

WPM; 6 SWS; 14 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

PS oder HS LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante D 

WPM; 2 SWS; 6 LP 

VS oder PA LW oder SW oder KW mit FD  
 

3 
(WiSe) 

Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP;  
PS, VL, Ü 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 3 Ü 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL/Ü, PS Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP;  
VL, GPS/GVL 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS 
Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 
 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP;  
VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 
5 LP; S 

FD 2  

WPM; 2 
SWS; 6 LP, 
S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul SW kön-
nen jeweils nach Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschrän-
kungsmodul können entweder komplett im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semester.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens eine Lehrveranstaltung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissen-
schaft gewählt werden. 
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Modularisierung bei Studienbeginn im Sommersemester 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Spanisch 

Variante A: Verschränkungsmodul additiv oder konsekutiv mit PS+ oder HS (10 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 
Mastermodul Wissenschaft Variante A  

WPM; 4 SWS; 10 LP; 

PS + oder HS LW oder SW (6 LP) 

plus 

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante A 

WPM; 4 SWS; 10 LP 

FW A: PS+ oder HS LW oder SW 
(2 SWS, 6 LP) 

plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; 
VL/Ü, PS 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 
3 Ü Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 
Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 
5 LP; S 

FD 2  

WPM; 2 
SWS; 6 LP; 
S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW kön-

nen jeweils nach Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschrän-
kungsmodul können entweder komplett im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semester.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Wird im Mastermodul Wissenschaft als 6-LP-Seminar Sprachwissenschaft gewählt, so muss im 
Verschränkungsmodul Literaturwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare muss ein Hauptseminar sein.  

  



1112 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Spanisch 

Variante B: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv oder anwendungsorientiert mit PS oder VL oder PA oder TS (8 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 
Mastermodul Wissenschaft Variante B  

WPM; 6 SWS; 12 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

WÜ LW oder SW oder KW (2 LP) 

Verschränkungsmodul Variante B 

WPM; 4 SWS; 8 LP 

FW B: PS oder VL oder PA LW oder SW oder 
KW oder TS (2 SWS, 4 LP) 
plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; 
VL/Ü, PS 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 
3 Ü Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 
Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 
5 LP; S 

FD 2  

WPM; 2 
SWS; 6 LP; 
S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW kön-

nen jeweils nach Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschrän-
kungsmodul können entweder komplett im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semester.  

 Mastermodul Wissenschaft / Verschränkungsmodul: Mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar bzw. Vorlesung muss jeweils aus dem Bereich 
der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Spanisch 

Variante C: Verschränkungsmodul additiv, konsekutiv, integrativ oder anwendungsorientiert mit Sprachpraxis (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS Mastermodul Wissenschaft Variante C  

WPM; 6 SWS; 14 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

PS oder HS LW oder SW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante C 

WPM; 2-4 SWS; 6 LP 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; 
VL/Ü, PS FW C: Ü SP (2 SWS, 2 LP) 

plus 

FD 3: S (2 SWS, 4 LP) 

O
D
E
R 

VS oder PA 
SP mit FD  

(2 SWS, 6 LP) 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 
3 Ü Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 
Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 
5 LP; S 

FD 2  

WPM; 2 
SWS; 6 LP; 
S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW kön-

nen jeweils nach Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschrän-
kungsmodul können entweder komplett im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semester.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens ein Seminar muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt 
werden. 
 

  



1116 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

Modularisierung Master of Education im Erweiterungsfach Spanisch 

Variante D: Verschränkungsmodul integrativ oder anwendungsorientiert mit LW oder SW oder KW (6 LP) 

Semester Fachwissenschaft (90 LP plus 15 LP Masterarbeit) interdisziplinär Fachdidaktik (15 LP) 

4 
(SoSe) 

Masterarbeit (PM; 15 LP) Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung (PM; 3 LP)  

Mastermodul SP 

PM; 2 SWS; 2 LP; Ü 

Vertiefung LW 

PM; 2 SWS; 6 LP; 
HS 

Vertiefung SW 

PM; 2 SWS; 6 LP; HS 
Mastermodul Wissenschaft Variante D  

WPM; 6 SWS; 14 LP; 

HS LW oder SW (6 LP)  

plus  

HS oder VL LW oder SW oder KW (4 LP) 

plus 

PS oder HS LW oder SW oder KW (4 LP) 

Verschränkungsmodul Variante D 

WPM; 2 SWS; 6 LP 

VS oder PA LW oder SW oder KW mit FD  
 

3 
(WiSe) 

Aufbau SW 

PM; 4 SWS; 7 LP; 
VL/Ü, PS 

Orientierung SW  

PM; 5 SWS; 8 LP;  
VL, GPS/GVL, Ü 

Aufbau KW 

PM; 2 SWS; 4 LP; PS 

2 
(SoSe) 

Aufbau SP 

PM; 3x2 SWS; 6 LP; 
3 Ü Aufbau LW 

PM; 6 SWS; 9 LP; 
PS, VL, Ü 

Orientierung KW 

PM; 4 SWS; 7 LP; VL, GPS/GVL 
Rahmenmodul 

PM; 4 SWS;  
4 LP; TU/Ü, TS 

 

1  
(WiSe) 

Orientierung SP 

PM; 6 SWS; 6 LP; Ü 

Orientierung LW 

PM; 4 SWS; 6 LP; VL, GPS/GVL 

FD 1  

PM; 2 SWS; 
5 LP; S 

FD 2  

WPM; 2 
SWS; 6 LP; 
S 
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 Die Module Orientierung SW und das Rahmenmodul strecken sich über zwei Semester; das Mastermodul SP und das Vertiefungsmodul LW kön-

nen jeweils nach Wahl der Studierenden im dritten oder vierten Semester belegt werden; das Mastermodul Wissenschaft sowie das Verschrän-
kungsmodul können entweder komplett im dritten bzw. vierten oder aufgeteilt im dritten und vierten Semester belegt werden. Empfohlen wird eine 
möglichst gleichmäßige Verteilung der LP auf die Semester.  

 Mastermodul Wissenschaft: Mindestens eine Lehrveranstaltung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissen-
schaft gewählt werden. 

 
  



1118 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

Modulbeschreibungen 
 

 Sprachpraxis 
 
 
Orientierungsmodul Sprachpraxis: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

Integrierte Sprachpraxis 1 Ü 6 1 
Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Kompetenzprüfung 

3 

2 

1 
6 

  6   6 
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Aufbaumodul Sprachpraxis: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

Integrierte Sprachpraxis 2: Wissen-
schaftliche Textproduktion 

Ü 2 2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 

0,5 

0,5 2 

Integrierte Sprachpraxis 3:  
Textverstehen 

Ü 2 2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 

0,5 

0,5 2 

Integrierte Sprachpraxis 4:  
Übersetzung in die Fremdsprache 

Ü 2 2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 

0,5 

0,5 2 

  6   6 

 

 

  



1120 
 
Universität Heidelberg 
Mitteilungsblatt Nr. 12 / 2019 
31.07.2019 
 
 
 
 

Mastermodul Sprachpraxis: Pflichtmodul  

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

Übung Sprachpraxis für Lehramtsstudie-
rende 

Ü 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en) 

1 

0,5 

0,5 2 

  2   2 
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 Teilgebiet Sprachwissenschaft 
 
 
Orientierungsmodul Sprachwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Einführung in die romanische Sprach-
wissenschaft 

VL 2 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt* 

Vor/Nachbereitung 
1 

1 2 

Grundlagenproseminar / Grundlagen-
vorlesung 

GPS / 
GVL 

2 
2 bzw. 3 (nur im So-
Se) 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
reaction papers)  

1 

1 

1 3 

Begleitete Lektüre von Grundlagentex-
ten 

Ü 1 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 
0,5 

1 1,5 

Modulprüfung: Orientierung Sprach-
wissenschaft 

--- --- 

Am Ende des zweiten 
bzw. dritten Semes-
ters (SoSe) 

Vorbereitung 1,5 1,5 

  5   8 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung wird jedoch eine regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung dringend empfohlen. 
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Aufbaumodul Sprachwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Sprachgeschichte VL/Ü 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 2 

Bei Studienbeginn SoSe: 
3 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Klausur oder mündliche Prüfung  

1 

1 

1 
3 

Proseminar Sprachwissenschaft PS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 
2-3 

Bei Studienbeginn SoSe: 
3 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay) 

Hausarbeit  

1 

1 

1 

 

1 

4 

  4   7 
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Vertiefungsmodul Sprachwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Hauptseminar Sprachwissenschaft HS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 
3-4 

Bei Studienbeginn SoSe: 
4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay) 

Hausarbeit  

1 

2 

1 

 

2 

6 

  2   6 
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 Teilgebiet Literaturwissenschaft 
 
 
Orientierungsmodul Literaturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Einführung in die romanische Litera-
turwissenschaft 

VL 2 
1 bzw. 2 (nur im So-
Se) 

Kontakt* 

Vor/Nachbereitung 
1 

1 2 

Grundlagenproseminar / Grundlagen-
vorlesung 

GPS / 
GVL 

2 
1 bzw. 2 (nur im So-
Se) 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
reaction papers)  

1 

1 

1 3 

Modulprüfung: Orientierung Literatur-
wissenschaft 

--- --- 
Am Ende des Semes-
ters 

Vorbereitung 1 1 

  4   6 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung wird jedoch eine regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung dringend empfohlen. 
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Aufbaumodul Literaturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Proseminar Literaturwissenschaft PS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 3 

Bei Studienbeginn SoSe: 
2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfungen / Hausar-
beit 

1 

1 

2 4 

Vorlesung VL 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 3 

Bei Studienbeginn SoSe: 
1-2 

Kontakt* 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfungen / Hausar-
beit 

1 

1 

1 3 

Übung zur Literaturgeschichte Ü 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 3 

Bei Studienbeginn SoSe: 
1-2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfungen / Hausar-
beit 

1 

0,5 

0,5 2 

  6   9 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Prüfung wird jedoch eine regelmäßige Teilnahme an 
der Vorlesung dringend empfohlen. 
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Vertiefungsmodul Literaturwissenschaft: Pflichtmodul      

Zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Hauptseminar Literaturwissenschaft HS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 4 

Bei Studienbeginn SoSe: 
3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impuls-
referat, Dossier, Präsentation, Poster, 
Essay) 

Hausarbeit  

1 

2 

1 

 

2 

6 

  2   6 
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 Teilgebiet Kulturwissenschaft 
 
 
Orientierungsmodul Kulturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Einführung in die romanische Kultur-
wissenschaft 

VL 2 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt* 

Vor/Nachbereitung  
1 

1 2 

Grundlagenproseminar / Grundlagen-
vorlesung 

GPS / 
GVL 

2 
1 bzw. 2 (nur im Wi-
Se) 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung (z.B. Impulsre-
ferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, 
reaction papers)  

1 

1 

1 3 

Modulprüfung: Orientierung Kulturwis-
senschaft 

--- --- 
Am Ende des Semes-
ters 

Vorbereitung 2 2 

  4   7 

* Die Inhalte und Themen der Vorlesung können auch im Selbststudium erarbeitet werden. Zur Vorbereitung auf die Modulprüfung wird jedoch eine regelmäßige Teil-
nahme an der Vorlesung dringend empfohlen. 
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Aufbaumodul Kulturwissenschaft: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Proseminar Kulturwissenschaft PS 2 

Bei Studienbeginn WiSe: 2 

Bei Studienbeginn SoSe: 
3 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung inkl. Impulsreferat, Dossier o.ä. 

Hausarbeit 

1 

2 

1 
4 

  2   4 
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 Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft (teilgebietsübergreifend)  
 
 
Rahmenmodul: Pflichtmodul      

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene Semes-
ter 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Übung / Tutorium zum  
wissenschaftlichen Arbeiten 

TU / Ü 2 1 Kontakt 1 1 

Transversales Seminar; auch in Pro-
jektform 

TS 2 2 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Impulsreferat, Dossier, Präsentation, Pos-
ter, Essay o.ä. plus Hausarbeit 

1 

1 

1 3 

  4   4 
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Mastermodul Wissenschaft Variante A: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 1

 

Pro-
seminar+ 

Literaturwissenschaft 

PS+ 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, 
Dossier, Präsentation, Poster, Essay, Rezension, 
reaction papers, Forschungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 2

 Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezen-
sion, reaction papers) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  4   10 

* Die Wahl der Fachwissenschaft der Wahlpflichtveranstaltung 1 muss komplementär zur Wahl der Fachwissenschaft im Verschränkungsmodul erfolgen: Wird im VM 
Literaturwissenschaft gewählt, so muss hier Sprachwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare aus den beiden Modulen muss 
ein Hauptseminar sein.   
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Mastermodul Wissenschaft Variante B: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-
V

E
R

A
N

S
T

A
L

T
U

N
G

 1
 

Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
-

T
U

N
G

 2
 Haupt-seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 
Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

3
 

Wiss. Übung 

Literaturwissenschaft 

WÜ 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung und studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. 
Impulsreferat, Dossier, Präsentation, Poster, Essay, Klausur)  

1 

1 

 

 

2 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  6   12 

* Aus den Wahlmöglichkeiten der Wahlpflichtveranstaltungen 1 und 2 sowie der fachwissenschaftlichen Veranstaltung im Verschränkungsmodul muss so ausgewählt 
werden, dass jeweils mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar (PS im VM bzw. die beiden HS im Mastermodul Wissenschaft) bzw. die Vorlesung (nur im VM) aus 
dem Bereich der Sprachwissenschaft und aus dem Bereich der Literaturwissenschaft stammt. 
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Mastermodul Wissenschaft Variante C: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

-

P
F

L
IC

H
T

-
V

E
R

-

A
N

S
T

A
L

-

T
U

N
G

 1
 Haupt-

seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 2

 Pro-seminar 

Literaturwissenschaft 

PS 

2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit  

1 

1 

2 

4 

Sprachwissenschaft 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht)  

1 

2 

1 

 Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 3

 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezension, reaction 
papers) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 

 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  6   14 
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* Mindestens ein Seminar muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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Mastermodul Wissenschaft Variante D: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

-

P
F

L
IC

H
T

-
V

E
R

-

A
N

S
T

A
L

-

T
U

N
G

 1
 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 

6 

Sprachwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 2

 

Pro-seminar 

Literaturwissenschaft 

PS 

2 3-4 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit  

1 

1 

2 

4 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

Kontakt 
Vor/Nachbereitung 
Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Dossier, 
Präsentation, Poster, Essay, Rezension, reaction papers, For-
schungsbericht)  

1 

2 

1 

 
Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 3

 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Mündliche Prüfung  

1 

2 

1 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezension, reaction 
papers) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 

 

4 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

  6   14 
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* Mindestens eine Lehrveranstaltung muss jeweils aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und der Literaturwissenschaft gewählt werden. 
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 Verschränkungsmodule 
 
 
Verschränkungsmodul Variante A: Additives und konsekutives Modell: Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

V
E

R
A

N
-

S
T

A
L

T
U

N
G

 

F
A

C
H

W
IS

S
E

N
S

C
H

A
F

T
 Pro-

seminar+ 

Literaturwissenschaft 

PS+ 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, 
Dossier, Präsentation, Poster, Essay, Rezension, 
reaction papers, Forschungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 
6 

Sprachwissenschaft 

Haupt-
seminar 

Literaturwissenschaft 

HS 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impuls-referat, 
Dossier, Präsentation, Poster, Essay, Rezension, 
reaction papers, Forschungsbericht) und Hausarbeit 

1 

2 

3 

 

 
Sprachwissenschaft 

Fachdidaktik 3: Fachdidaktik in der Verschrän-
kung 

S 2 3-4 

Kontaktzeit 

Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / oder schriftliche 
Prüfung(en)   

1 

1 

2 

4 

  4   10 

* Die Wahl der Fachwissenschaft muss komplementär zur Wahl der Fachwissenschaft der Wahlpflichtveranstaltung 1 im Mastermodul Wissenschaft erfolgen: Wird im 
Mastermodul Wissenschaft Literaturwissenschaft gewählt, so muss hier Sprachwissenschaft gewählt werden und umgekehrt. Mindestens eines der beiden Seminare aus 
den beiden Modulen muss ein Hauptseminar sein.  
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Verschränkungsmodul Variante B: Additives, konsekutives und anwendungsorientiertes Modell: 
Wahlpflichtmodul* 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
  

F
A

C
H

W
IS

S
E

N
S

C
H

A
F

T
 

Proseminar 

Literaturwissenschaft 

PS 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, Prä-
sentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit  

1 

1 

2 

4 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Vorlesung 

Literaturwissenschaft 

VL 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Essay, Rezension, reaction 
papers,) und mündliche Prüfung 

1 

1 

2 

 

Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Projektarbeit 

Literaturwissenschaft 

PA 

Projektarbeit 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Präsentation, Poster, Essay, 
kurze Hausarbeit, Projektportfolio)  

2 

2 Sprachwissenschaft 

Kulturwissenschaft 

Transversales Seminar 
(interdisziplinär) 

TS 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z.B. Impulsreferat, Dossier, Prä-
sentation, Poster, Essay) und/oder Hausarbeit 

1 

1 

2 

Fachdidaktik 3: Fachdidaktik in der Verschränkung S 2 3-4 

Kontaktzeit 

Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / oder schriftliche Prüfung(en)
   

1 

1 

2 

4 

  4   8 

* Aus den Wahlmöglichkeiten der Wahlpflichtveranstaltungen 1 und 2 im Mastermodul Wissenschaft sowie der fachwissenschaftlichen Veranstaltung im Verschrän-
kungsmodul muss so ausgewählt werden, dass jeweils mindestens ein fachwissenschaftliches Seminar (PS im VM bzw. die beiden HS im Mastermodul Wissenschaft) 
bzw. die Vorlesung (nur im VM) aus dem Bereich der Sprachwissenschaft und aus dem Bereich der Literaturwissenschaft stammt. 
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Verschränkungsmodul Variante C: Additives und konsekutives Modell: Wahlpflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

Übung Sprachpraxis* Ü 2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende mündliche und / oder schriftli-
che Prüfung(en) 

1 

0,5 

0,5 2 

Fachdidaktik 3: Fachdidaktik in der Ver-
schränkung 

S 2 3-4 

Kontaktzeit 

Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / oder schriftliche Prü-

fung(en)   

1 

1 

2 
4 

  4   6 

* Kurse, die schon im Aufbaumodul oder im Mastermodul Sprachpraxis belegt wurden, können nicht gewählt werden. 
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Verschränkungsmodul Variante C: Integratives und anwendungsorientiertes Modell: Wahlpflichtmo-
dul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

 W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
  

 

Verschränkungsseminar 
(Sprachpraxis mit Fachdidak-
tik) 

VS 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Präsentati-
on, Impulsreferat, Dossier, Poster, Essay, Klau-
sur) und/oder Hausarbeit 

1 

2 

3 

6 

Projektarbeit  
(Sprachpraxis mit Fachdidak-
tik) 

PA 

Projektarbeit 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Präsentation, Poster, 
Essay, kurze Hausarbeit, Projektportfolio)  

3 

3 

  2   6 
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Verschränkungsmodul Variante D: Integratives und anwendungsorientiertes Modell: Wahlpflichtmo-
dul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS 
Empfohlene 
Semester 

Aufschlüsselung LP-Vergabe 
Summe 
LP 

W
A

H
L

P
F

L
IC

H
T

-

V
E

R
A

N
S

T
A

L
T

U
N

G
 

Verschrän-
kungs-seminar 

FD mit LW 

VS 

2 3-4 

Kontakt 

Vor/Nachbereitung 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Impulsreferat, Präsen-
tation, reaction papers, Dossier, Poster, Essay) und/oder 
Hausarbeit 

1 

2 

3 

6 

FD mit SW 

FD mit KW 

Projektarbeit 

FD mit LW 

PA 

Projektarbeit 

Studienbegleitende Prüfung(en) (z. B. Poster, 
Präsentation, Essay, Projektportfolio,  Hausarbeit)  

3 
3 

 
FD mit SW 

FD mit KW 

  2   6 
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 Fachdidaktik 

 
 
Modul FD 1: Fachdidaktik 1: Grundlagen der Fachdidaktik: Pflichtmodul 

zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

Fachdidaktik 1: Grundlagen der Fachdi-
daktik 

S 2 1 

Kontaktzeit 
Vor/Nachbereitung   

Studienbegleitende mündliche und / 
oder schriftliche Prüfung(en)  

1 
2 
2  5 

  2   5 

 
 
Modul FD 2: Fachdidaktik Spanisch oder Zweit-/Fremdsprachendidaktik: Wahlpflichtmodul 

Zugehörige Lehrveranstaltung(en) Form SWS Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe* Summe LP 

Fachdidaktik Spanisch oder Zweit- 
oder Fremdsprachendidaktik 

S 2 1 

Kontaktzeit 

Vor-/Nachbereitung 
Leistungsnachweis 

1 LP 
2 LP 
3 LP 

6 

  2   6 

* Je nach Auswahl aus dem Lehrangebot kann die Aufschlüsselung der LP-Vergabe geringfügig abweichen. 
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 Prüfungsmodule 
 
 
Modul: Masterarbeit: Pflichtmodul  

Form Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

Masterarbeit Bearbeitungszeit: siebzehn Wochen 4 Eigenstudium  15 LP 15 

Näheres regeln § 15 und § 16 des Allgemeinen Teils der Prüfungsordnung. 

 
 
Abschlussmodul: Mündliche Abschlussprüfung: Pflichtmodul 

Form Empfohlene Semester Aufschlüsselung LP-Vergabe Summe LP 

Mündliche Abschlussprüfung 

Dauer: 50 Minuten 

Inhalte: Sprach-, Literatur- und Kultur-
wissenschaft mindestens zur Hälfte  in 
spanischer Sprache 

4 
Vorbereitung (Eigenstudi-
um)  

3 LP 3 

Näheres regelt § 7 dieses Besonderen Teils der Prüfungsordnung. 
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KONTAKT 
 
Universitätsverwaltung 
Gremien und Wahlen 
Seminarstraße 2 
69117 Heidelberg 
 
Tel. +49 6221 54-12120 
sandra.ott@zuv.uni-heidelberg.de 


